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ARBEIT DER GRUPPE 
ERWERBSLOSE

Aktivitäten der Erwerbslosen  
in ver.di 

Der Bundeserwerbslosenausschuss (BEA) begleitet kritisch 

die aktuelle Politik der Bundesregierung und insbeson-

dere des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS), sowie die Situation auf dem Arbeitsmarkt  

Dabei erschwerte die personelle Situation des Ressorts 

in dieser Legislaturperiode die Arbeit, die nur durch 

erhebliches ehrenamtliches Engagement partiell ausge-

glichen werden konnte  So war über den Zeitraum von 

fast einem Jahr die Stelle der Mitarbeiterin im Sekretariat 

unbesetzt  Nach Verrentung des langjährigen zuständi-

gen Gewerkschaftssekretärs war dessen Stelle zeit-

gleich über fast zwei Jahre mit kurzen Unterbrechungen 

vakant  Ursache dafür waren fehlende geeignete  

Bewerbungen 

Ein Schwerpunktthema blieb die „Weiterentwicklung 

der Erwerbslosenarbeit in ver di“  Hierzu wurde ein 

Arbeitspapier entwickelt, auf dessen Grundlage die  

Diskussion geführt werden soll  

Aktualisierung der ver.di-Richtlinie  
zur Erwerbslosenpolitik

Aufgrund der aktuellen Situation der Erwerbslosenarbeit 

in den Bezirken und Landesbezirken ergab sich die Not-

wendigkeit der Anpassung der Erwerbslosenrichtlinie, 

die dann im Juni 2021 vom Gewerkschaftsrat beschlos-

sen wurde  Sie ist eine wichtige Basis für die Erwerbs-

losenarbeit auf Bezirks- und Landesbezirksebene  Sie 

stellt sicher, dass überall dort, wo Kolleg*innen diese 

Arbeit leisten wollen, dafür auch die Strukturen geschaf-

fen werden und alle Landesbezirke im Bundeserwerbs-

losenausschuss auch stimmberechtigt vertreten sein 

können 

Um diese Arbeit weiter zu professionalisieren hat der 

BEA die Broschüre „Handlungshilfe für die örtliche/

bezirkliche Erwerbslosenarbeit in ver.di“ erstellt, 

die den Erwerbslosenausschüssen auf Bezirks- und Lan-

desebene zur Verfügung gestellt wurde  Zusätzlich wur-

de die Broschüre digital ins Mitgliedernetz gestellt  
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Weitere Publikationen für die Erwerbslosenarbeit vor Ort 

und die Beratung befinden sich zur Anpassung an die 

aktuelle Gesetzgebung in Überarbeitung 

Der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses 

(BEA-VO) beschäftigte sich mit den Folgen der Sankti-

onsentscheidung des BVerfG, (Urteil vom 5  November 

2019 – 1 BvL 7/16), der in 2021 geplanten Neubemes-

sung der Regelsätze nach der EVS 2018 (Einkommens- 

u  Verbraucherstatistik), dem BMAS-Vorhaben „Arbeit-

von-Morgen-Gesetz“ und „Reformpaket Grund - 

sicherung“ sowie der aktuellen Arbeitsmarktsituation 

und den gesetzlichen Änderungen zum Januar 2020  

Die Arbeitsschwerpunkte der Erwerbslosen (u  a  Ver-

besserung bei den Regelsätzen, Wohnsituation sowie 

Kosten der Unterkunft KdU, der Optimierung der 

Erwerbslosenberatung vor Ort und der Mitgliederbin-

dung) wurden ebenso behandelt wie das BEA-Seminar 

„Wirkungsvolle Gremienarbeit“ 

Der BEA-VO hat jeweils zeitnah zahlreiche Erklärungen 

zu aktuellen Entwicklungen veröffentlicht:

  Diskriminierungsvorwürfe mit Blick auf die Jobcenter: 

Langzeitarbeitslose und Jobcenter-Beschäftigte sollen 

nicht gegeneinander ausgespielt werden  

  Forderungen des ver di-Bundeserwerbslosenaus-

schusses zur Bundestagswahl 2021: Für mehr Soli-

darität in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus 

  15 Jahre Hartz-IV-System: Die weitreichenden Arbeits-

marktreformen – u  a  die Zusammenlegung von 

Arbeitslosenhilfe (Versicherungssystem) und Sozialhilfe 

(Fürsorgesystem) mit schlechteren finanziellen Leistun-

gen – traten zum 1  Januar 2005 in Kraft  

  Bewertung des „Sozialschutz-Paket I“: Trotz zahl-

reicher „Schutzpakete“, die die Auswirkungen der 

Corona-Krise minimieren sollen, blieben soziale Ver-

werfungen und für viele Menschen spitzte sich die 

finanzielle Situation weiter zu  Die Corona-Krise traf 

besonders die einkommensschwachen Bevölkerungs-

gruppen, diejenigen mit niedrigen Löhnen, Teilzeit-

kräfte, Alleinerziehende und Leistungsberechtigte in 

der Grundsicherung (SGB II/SGB XII)  Der Vorstand  

des Bundeserwerbslosenausschusses hatte dazu  

eine Erklärung (BEA-VO-Erklärung vom 31 03 2020:  

https://kurzelinks de/BEA-Erkl) verabschiedet, in der 

die Politik aufgefordert wurde, mehr zu tun, um die 

finanzielle Notsituation der Betroffenen zu verbessern 

und damit eine weiter zunehmende soziale Spaltung 

zu verhindern 

  „Barrierefreie Zugänge zu Leistungen der Arbeitsver-

waltung gewährleisten“: Ein wichtiges Thema des BEA 

war und ist die Digitalisierung in der Arbeitsverwaltung 

und die damit verbundene Erreichbarkeit, auch im 

Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen  

  Sozialpolitische Entscheidungen in Krisenzeiten   

Themen der Erklärung sind: Inflation, Energiekosten, 

Heizkostenzuschuss, Corona, Sanktionsmoratorium, 

Mindestlohn und geringfügige Beschäftigung 

  Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf das tägliche 

Leben in Form von erheblich gestiegener Lebenshal-

tungs- inkl  Energiekosten sowie allgemeiner Inflation, 

Mobilitätskosten und dem 9-Euro-Ticket (Das 9-Euro-

Ticket: Entlastung ja! Aber auch für alle!) 

Ebenso wurden seitens des Bereichs Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik des Ressorts zahlreiche sopoaktuell heraus-

gegeben, die sich mit Themen der Erwerbslosenpolitik 

befassen: 

287 BVerfG Sanktionen

324  Das Bürgergeld der Ampel –  

Endlich die überfällige Abkehr von Hartz IV?

320  Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im neuen  

Koalitionsvertrag – Eine erste Bewertung der 

Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für die 

20  Legislaturperiode

303  Minijobs bieten weder Sicherheit noch  

Perspektive! – Geringfügig Beschäftigte in  

der Corona-Krise besonders stark betroffen
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298  Corona-Pandemie und die Folgen für Arbeits-

markt und Beschäftigung

297  Neuberechnung der Regelsätze in der Grund-

sicherung – BMAS-Vorschlag für 2021 ist nicht 

akzeptabel

295  Auch in Corona-Zeiten: Für die Arbeit von  

morgen ist Weiterbildung notwendig  Gesetz 

zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 

und zur Weiterentwicklung der Ausbildungs-

förderung  Mehr Weiterbildung und Quali-

fizierung

293  Corona-Krise und Auswirkungen für Beschäftigte  

 – Wichtige Maßnahmen des Sozialschutz-

Pakets für Betroffene

290  15 Jahre Hartz-IV-System  

Die Erneuerung des sozialstaatlichen Siche-

rungsversprechens ist dringend notwendig – 

Deshalb: soziale Sicherheit statt Hartz IV

287  Bundesverfassungsgericht schränkt Sanktionen 

im SGB II ein – Das Hartz-IV-System muss nun 

umgehend reformiert werden

286  BMAS-Dialog: „Neue Arbeit – neue Sicherheit 

– neue Zuversicht?!“ – Sozialstaat muss weiter-

entwickelt werden, um verlässlichen Schutz zu 

bieten 

Im DGB-Bundesvorstand wurden gewerkschaftliche  

Forderungen zum Strukturwandel verabschiedet, die 

nahtlos an den ver di-Kongressbeschluss zu „Arbeits-

markt- und Sozialpolitik“ (B 090/2019) anknüpfen  Darin 

wurden Anforderungen für eine zukunftsfähige Arbeits-

marktpolitik beschrieben  So sollen bei Kurzarbeit die 

bisherigen Arbeitsplätze erhalten und somit Arbeits-

losigkeit vermieden werden  Die Transferphasen sollen 

verstärkt für Weiterbildung genutzt und bei der Vermitt-

lung unterwertige Beschäftigung vermieden werden  

Erwerbslose sollen stärker qualifiziert und insgesamt die 

soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit gestärkt werden  

Beratungsangebot für Aufstocker*innen- 
und Erwerbslose

Schwerpunkte der jährlichen Arbeitstagung der 

Erwerbslosenberater*innen, Anfang Dezember 2019 in 

der ver di-Bundesverwaltung, waren aktuelle Entschei-

dungen zum Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für 

Arbeitsuchende) und zum SGB III (Arbeitsförderung)  

Gemeinsam mit dem zuständigen ver di-Referenten für 

Sozialrecht wurden aktuelle Entscheidungen der Sozial-

gerichte sowie die Sanktionsentscheidung des BVerfG 

für die ver di-Beratungspraxis aufgearbeitet  Dabei  

wurde betont, dass die Gesetzes- und Ausführungslage 

oftmals zu keiner Klarstellung geführt hat 

Im Erfahrungsaustausch wurde deutlich, dass sowohl  

die Beratungsintensität in den Bezirken als auch in der 

ver di-Internet-Beratung zunahm und zwar aufgrund der 

Komplexität der Sozialgesetzbücher, der Rechtsprechung 

und der praktischen Anwendung in den Jobcentern  Die 

Beratungen von „Betroffene beraten Betroffene“ gehen 

oftmals über die reine Sozialgesetzgebung hinaus und 

beinhalten auch Fragen der Lebenssituation (u  a  Ver-

schuldung, Perspektivlosigkeit) und der Lebensplanung  

Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung war das Gespräch 

mit dem zuständigen Bundesvorstandsmitglied für die 

Gruppe der Erwerbslosen 
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Online-Beratung für Aufstocker*innen- 
und Erwerbslose

Die Internetauftritte des ver di-Beratungsportals „Auf-

stockerberatung“ und „Erwerbslosenberatung“  

verzeichneten in 2019 rund 142 000 Seitenzugriffe,  

dies sind durchschnittlich rund 12 900 pro Monat und 

ca  420 pro Tag 

Seit 2004 wurden über 6 900 Online-Beratungen durch-

geführt; allein im letzten Jahr 2020 waren es rund 290 

Beratungen  Die Anfragen der Mitglieder werden von 

acht ehrenamtlichen Kolleg*innen aus der ver di-

Erwerbslosenarbeit kompetent, zeitnah und individuell 

beantwortet  In der Regel werden die Anfragen der ver di- 

Mitglieder spätestens nach drei Tagen beantwortet und 

der zeitliche Aufwand pro Beratung beträgt im Durch-

schnitt 45 Minuten  Durch das Beratungsangebot im  

ver di-Internet konnten viele Probleme der Erwerbs losen 

und der sogenannten „Aufstocker*innen “ zügig und 

kompetent gelöst werden  Bereits seit Jahren erfüllen 

die Erwerbslosenberater*innen im ver di-Internet als 

auch in zahlreichen ver di-Bezirken mit ihrer ehren-

amtlichen Beratungstätigkeit eine wichtige Mit glieder-

bindungsfunktion und sind ein wesentlicher Bestandteil 

des ver di-Serviceangebots für unsere Mitglieder   

Weitere Informationen finden sich im Internet unter 

www verdi-erwerbslosenberatung de und  

www verdi-aufstockerberatung de 

Bedingt durch die Corona-Krise hatten ver di-Mitglieder 

einen erhöhten Informations- und Beratungsbedarf u  a  

zu ihrer eigenen beruflichen und finanziellen Situation 

sowie zur aktuellen Gesetzeslage  Da die Beratung zu 

den aktuellen Corona-Schutzgesetzen in den ver di-

Bezirken wegen der Einschränkung des Publikums-

verkehrs nicht so durchgeführt werden konnte wie in 

der Vergangenheit üblich, kam der Online- und telefoni-

schen Beratung eine verstärkte Bedeutung zu  So gab  

es vermehrt Anfragen, u  a  zum Kurzarbeitergeld und 

weiteren finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten (wie 

Grundsicherung, Wohngeld)  

Seminare für Berater*innen in der 
Aufstocker*innen- bzw. Erwerbslosen-
beratung

Zentrale Seminare für bezirkliche ver di-Erwerbslosen-

Berater*innen wurden durchgeführt zum „SGB II – 

Grundsicherung für Arbeitssuchende“ und zum SBG III – 

Arbeitsförderung  Inhaltliche Schwerpunkte waren: 

  die praxisnahe Vermittlung der gesetzlichen Bestim-

mungen, insbesondere der Corona-Schutzgesetze,

  aktuelle Rechtsprechung sowie deren Anwendung in 

der alltäglichen Beratungspraxis von ver di-Mitgliedern 

Ziel der Seminare ist nicht nur die Vermittlung einer  

vertieften Kenntnis der Rechtslage für Leistungsbezie-

hende, sondern insbesondere die Gewinnung neuer 

Berater*innen, um in möglichst vielen Bezirken eine 

ortsnahe Beratung anbieten zu können  Dies ist bisher 

leider nicht flächendeckend möglich 

Seminare für Erwerbslose

Im Rahmen der ver di-KBTA-Reihe fand für die Mitglieder 

des Bundeserwerbslosenausschusses ein Seminar im  

Bildungszentrum Berlin-Wannsee statt  Das BEA-Seminar 

„Wirkungsvolle Gremienarbeit“ beschäftigte sich u  a  

mit dem ver di-Veränderungsprozess und den möglichen 

Konsequenzen für die Gremienarbeit der Gruppe der 

Erwerbslosen auf allen ver di-Ebenen 

Einige Mitglieder des BEA haben online an Fachtagungen 

teilgenommen, z  B  an der Fachtagung des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes „Wie weiter mit dem sozialen 

Arbeitsmarkt“, dem Fachtag „Existenzminimum richtig 

ermitteln“ der Diakonie Deutschland, dem digitalen 

Kurz-Workshop: „Wie kann Sozialpolitik auf Preissteige-

rungen reagieren?“ vom Deutschen Institut für interdis-

ziplinäre Sozialpolitikforschung sowie an der Fachtagung  

des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 

der Hans-Böckler-Stiftung (WSI) zum Thema Grund-

sicherung Weiterdenken!
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Bündnispartnerschaften

Die Zusammenarbeit mit Bündnispartnern ist nicht nur 

für den Bereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik und das 

Referat Erwerbslose sehr wichtig  Es geht in der 

Bündnis arbeit um den Erfahrungsaustausch und um die 

Verabredung gemeinsamer Aktivitäten  

Die Erwerbslosenarbeit brachte sich daher in zahlreiche 

Bündnisse ein: 

  DGB;

  Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher  

Arbeitslosengruppe (KOS);

  Bündnis Existenzminimum;

  Europäische Strategien zur Armutsbekämpfung; 

  Initiative „Rechte statt Reste“; 

  Nationale Armutskonferenz (nak);

  Dem Förderverein gewerkschaftlicher Arbeitslosen-

arbeit e V  (KOS), der bundesweit die verschiedenen 

Erwerbsloseninitiativen koordiniert, wurde die lang-

fristige Finanzierung gesichert;

  Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum  

Für das DGB-Projekt „Gewerkschaftliche Erwerbs-

losenarbeit“ haben sich bundesweit ver di-BezEA aktiv 

eingebracht  Das Projekt zeigt auf, dass gewerkschaft-

liche Erwerbslosenarbeit ausgesprochen wichtig und 

wertvoll ist und entfaltet vielfältige positive Wirkungen  

Gewerkschaftliche Erwerbslosengruppen bieten den 

sozialen Raum, in dem sich Kolleg*innen begegnen, 

informieren, austauschen und wechselseitig unterstützen 

können  Sie bieten die Möglichkeit, für die eigenen  

Interessen politisch aktiv zu werden und sind ein wichti-

ger Mosaikstein in der Mitgliederhaltethematik  

An der bundesweiten Aktionswoche vom 

06 09 – 12 09 2021 unter dem Motto „Ein besseres 

Leben für alle statt wachsender Armut und Aus-

grenzung“ haben auch ver di-BezEA teilgenommen  

Die vom DGB und anderen Einzelgewerkschaften unter-

stützten Aktionen haben Arbeitslosen, die sonst kaum 

Gehör finden, eine Stimme gegeben  

Eng zusammengearbeitet wird auch weiterhin mit dem 

„Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslosen-

arbeit e. V.“ (KOS), in dem ver di durch Haupt- und 

Ehrenamtliche kompetent und engagiert vertreten wird  

Hier hat sich ver di innerhalb des DGB besonders für 

eine dauerhafte und auskömmliche Finanzierung als 

eigenständige Organisation stark gemacht  Damit wird 

die Reichweite gewerkschaftlicher Erwerbslosenarbeit 

vergrößert und auf Menschen ausgedehnt, die zunächst 

keinen Zugang zu Gewerkschaften haben und/oder 

möchten 

Ein Mitglied des BEA-Vorstandes referierte auf der 

Arbeitstagung des Koordinierungsausschusses gewerk-

schaftlicher Arbeitslosengruppen (KOA), die im März 

2022 in Berlin stattfand; Thema des Vortrags waren die: 

„Möglichkeiten der besseren Organisation von Erwerbs-

losen“ 

Das Bündnis „AufRecht bestehen“ (ein Zusammen-

schluss u  a  von gewerkschaftlichen Arbeitsloseninitiati-

ven und Sozialverbänden) organisierte einen bundes-

weiten Aktionstag am 30  Oktober 2020, an dem sich 

ver di aktiv beteiligte

Schwerpunkt im Bündnis für ein menschenwürdiges 

Existenzminimum war die verstärkte politische Ein-

flussnahme auf die Neuberechnung der Regelbedarfe in 

der Grundsicherung (u  a  SGB II – Arbeitsförderung) die 

zum Januar 2021 in Kraft trat  Dazu hatte das Bündnis 

die Mitglieder des Bundestagsausschusses für Arbeit 

und Soziales sowie das BMAS angeschrieben  Durch die 

Corona-Krise hatte sich die Situation für die Betroffenen 

noch einmal drastisch verschärft und deshalb müssten 

die Regelsätze stärker steigen als in den Jahren zuvor, um 

somit eine annähernde Existenzsicherung zu erreichen  
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Bundesweites Treffen der Menschen  
mit Armutserfahrung 

Unter dem Motto „Anspruch und Wirklichkeit – Wie 

gelingt Teilhabe für alle?“ wurde Ende November 2019 

in Berlin das 14  Treffen von Menschen mit Armuts-

erfahrung mit rund 120 Teilnehmenden – mehrheitlich  

ver di-Mitglieder – durchgeführt  In Workshops, Podi-

umsdiskussionen, Vorträgen und in Gesprächen mit 

Politiker*innen standen die derzeitigen Perspektiven von 

Menschen mit Armutserfahrung im Mittelpunkt  Disku-

tiert wurden Themen wie „Arm trotz Arbeit“, „Existenz-

sicherung von Kindern“, „Altersarmut“ sowie „Gesund-

heit und Armut“  Seit 2006 organisiert die Nationale 

Armutskonferenz (Nak) einmal jährlich das Treffen 

der Menschen mit Armutserfahrung  Die Treffen bieten 

eine Plattform zum Austausch und Vernetzung und  

fördern damit die politische Teilhabe der Menschen, die 

in Armut leben und oftmals von der Gesellschaft ausge-

grenzt und diskriminiert werden 

Ein von ver di gestalteter Workshop beschäftigte sich 

mit dem Zusammenhang von Arbeit und Armut (Armut 

trotz Erwerbsarbeit)  Während Arbeit gesellschaftliche 

Teilhabe ermöglichen soll, wurde in der Diskussion deut-

lich, dass dieses Versprechen durch Niedriglöhne und 

prekäre Beschäftigung (Teilzeit, Befristung, Mini- oder 

Midijob) oftmals gebrochen wird  Die Anzahl der soge-

nannten Aufstocker*innen (die durch die Niedriglöhne 

auf staatliche Leistungen angewiesen sind) ist nach wie 

vor sehr hoch  Zudem gelingt es häufig nicht, Erwerbs-

lose im Hartz-IV-System wieder in existenzsichernde 

Arbeit zu bringen  Der Workshop wurde von einem Mit-

glied des ver di-Bundeserwerbslosenausschuss gemein-

sam mit dem zuständigen Gewerkschaftssekretär vor-

bereitet und durchgeführt  

Auch die Mitarbeit der BEA-Mitglieder in den ver di-

Gliederungen BTA, BuBiKomm, Frauen und ZAKO 

führte zu Impulsen in der Arbeit des BEA  

Regelbedarfsermittlung als Dauerbrenner

ver di, DGB, Sozial- und Wohlfahrtsverbände sowie zahl-

reiche Expert*innen kritisieren schon seit langem das 

von der Bundesregierung gewählte Statistikmodell und 

fordern, dass die Berechnung fachlich fundiert und nicht 

politisch motiviert erfolgt  Bei einer sach- und bedarfs-

gerechten Ermittlung würde dies zu deutlich besseren 

Leistungen in der Grundsicherung führen und letztend-

lich auch Armut minimieren  

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hatte mit der Exper-

tise „Regelbedarfe 2021“ eine alternative Ermittlung der 

Regelbedarfe in der Grundsicherung vorgenommen   

Dr  Irene Becker (Verteilungsforscherin) schlägt darin vor, 

politisch zu definieren, was die Höhe der Grundsiche-

rung leisten können soll  In der DGB-Stellungnahme vom 

23 08 2022 wurde empfohlen, eine Sachverständigen-

kommission bestehend aus Wissenschaft, Sozialpartnern, 

Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sowie Betroffenen-

organisationen ein zusetzen, die mittelfristig Vorschläge 

für ein neues Herleitungs verfahren erarbeitet 

Bereits seit Mitte Juli 2020 wurden von Gewerkschaften 

sowie Sozial- und Wohlfahrtsverbände Stellungnahmen 

zum Referentenentwurf des BMAS zur Ermittlung von 

Regelbedarfen und zur Änderung des Zwölften Buches 

Sozialgesetzbuch sowie des Asylbewerberleistungsge-

setzes abgegeben  Das Verfahren zur Herleitung der 

Regelsätze war bis auf eine Verbesserung (Berücksichti-

gung der Kosten für die Handy-Nutzung) identisch mit 

dem Verfahren, das unter der Regierungsverantwortung 

von CDU, CSU und FDP beim Regelbedarfsermittlungs-

gesetz (RBEG) 2011 eingeführt und auch bei der letzten 
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Neuermittlung im Jahr 2016 praktiziert wurde  Das Ver-

fahren ist mit erheblichen Defiziten behaftet  So wird 

u  a  eine Vielzahl von Ausgabepositionen als nicht  

regelsatzrelevant herausgerechnet, was den Regelsatz 

deutlich absenkt  Bei vielen der herausgerechneten  

Aus gaben handelt es sich um Ausgaben, die dem sozio - 

kulturellen Existenzminimum zuzurechnen sind  Ein Teil 

dieser Herausnahmen ist zudem methodisch unsauber, 

da so die Ergebnisse der Einkommens- und Verbraucher-

stichproben (EVS) des Statistischen Bundesamtes unzu-

lässig verzerrt werden 

Bei der Berechnung der Regelsätze orientiert sich die 

Regierung an den ärmsten 15 Prozent der Bevölkerung 

und streicht davon noch Ausgabepositionen, die angeb-

lich nicht regelsatzrelevant sind  Deshalb fordern ver di 

und das Bündnis die Rücknahme aller politisch motivierten 

Streichungen beim Existenzminimum  Zur Unterstützung 

der berechtigten Forderung nach höheren Regelsätzen, 

die zum Leben reichen, wurden Unterschriften gesammelt  

Der Vorstand des ver di-Bundeserwerbslosenausschusses 

hatte einen Aufruf zum Aktionstag des Bündnisses 

„AufRechtBestehen“ verabschiedet  

ver di fordert die Politiker*innen in Bundestag und  

Bundesrat weiterhin auf, bei der Höhe der Regelsätze 

deutlich nachzubessern 

Nicht nur durch die Corona-Krise war die Situation von 

einkommensarmen Menschen (u  a  in der Grundsiche-

rung) drastisch angespannt  Deshalb sollten die Regel-

sätze bereits in 2021 stärker steigen als in den Jahren 

zuvor, um so eine annähernde Existenzsicherung zu 

gewährleisten  

Der Vorstand hatte dazu eine Erklärung verabschiedet 

(siehe: https://t1p de/BEA-Erklaerungen) 

Die Politik wurde darin aufgefordert, dafür Sorge zu  

tragen, die Regelsätze so zu erhöhen, dass eine  

menschenwürdige Existenzsicherung gewährleistet wird, 

welche auch eine gesellschaftliche Teilnahme ermöglicht 

und weitere Ausgrenzung und Spaltung vermeidet  

Daher wurde von der Bundesregierung erwartet, dass 

u  a  die Entwicklung der Strompreise zeitnah abgebildet 

und der Stromkostenanteil in den Regelsätzen erhöht wird  

In 2022 wurde die Situation für viele einkommensarme 

Menschen noch kritischer, als zu den coronabedingten 

Mehraufwendungen noch die durch den Krieg in der 

Ukraine verursachten Preissteigerungen insbesondere 

für Energie und Lebensmittel hinzukamen  

Auch durch die explodierenden Mietpreise auf einem 

angespannten Wohnungsmarkt verschärften sich die 

Probleme  

Entlastungspakete und Bürgergeld 

Sowohl zu den Entlastungspaketen als auch zum 

Bürger*innengeld hat der Vorstand des BEA Positionie-

rungen vorgenommen, die auf der Internetseite ver-

öffentlicht wurden 

Zu den besonderen ver di-relevanten Aspekten des 

Bürger*innengeld-Gesetzes hat ver di eine eigene, 

ergänzende Stellungnahme abgegeben, die von der  

vom Bundesvorstand eingesetzten Arbeitsgruppe aus 

ehren- und hauptamtlichen Kolleg*innen verschiedener 

Ressorts unter Federführung des Ressorts 5 und Beteili-

gung eines Vertreters des BEA erarbeitet wurde  Die 

Stellungnahme wurde um die Positionen zum Regelsatz 

dahingehend ergänzt, dass sich die Arbeitsgruppe der 

Regelbedarfsermittlung des Paritätischen Gesamtver-

bandes und der Verteilungsforscherin Dr  Irene Becker 

als gute Grundlage für ein neues Herleitungsverfahren 

anschließt  

BVerfG-Entscheidungen zu den  
Sanktionen im SGB II

Ende November 2019 machte eine Meldung die Runde, 

nach der das Bundesarbeitsministerium (BMAS) weiter-

hin an Sanktionen im Sozialgesetzbuch II (SGB II) über 

30 Prozent (Kürzung der Ansprüche) hinaus festhalten 

will  Doch dies steht im Gegensatz zu einer Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 5  Novem-

ber 2019, in der das Gericht Sanktionen über 30 Prozent 

für unzulässig erklärt hatte  In der Entscheidung galt es, 

die Frage zu klären, ob die bestehende Sanktionspraxis, 

die bis zum vollständigen Entzug der Leistungen der 

Grundsicherung einschließlich der Miete reichen kann, 
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verfassungsgemäß sei (siehe u a  sopoaktuell Nr  287 

vom 06 11 2019) 

ver di forderte, dass das bestehende Sanktionsregime 

dauerhaft aufgehoben und durch ein menschenwürdiges 

und verfassungskonformes System ersetzt wird (ver di-

Pressemeldung vom 27  November 2019)  Das Sozial-

staatsgebot und die Menschenrechtsartikel im Grund-

gesetz geben vor, dass das sogenannte soziokulturelle 

Existenzminimum überhaupt nicht sanktioniert werden 

darf  ver di forderte daher den Gesetzgeber auf, dafür 

zu sorgen, dass eine menschenwürdige Existenzsicherung 

gewährleistet und komplett frei von Maßregelungen 

bleibt  Die Betroffenen brauchen Unterstützung, keine 

Ausgrenzung und Sanktionen, stellt auch der Vorstand 

des Bundeserwerbslosenausschusses in seiner Erklärung 

vom 11  Dezember 2019 fest  

Forderungen von ver di zu einem Sanktionsmoratorium 

konnten anlässlich einer Sachverständigenanhörung 

direkt im Bundestag platziert werden  

Die Regierungskoalition musste nun zügig handeln  Ein 

„Reformpaket Grundsicherung“ (BMAS-Vorschlag im 

Zukunftsdialogs / siehe sopoaktuell Nr  286 v  04 11 2019) 

war dringend geboten  

Corona-Krise und Auswirkungen  
auf den Arbeitsmarkt

Die Auswirkungen der Pandemie stellte Wirtschaft und 

Arbeitsmarkt vor große Herausforderungen  Der massive 

Einsatz von Kurzarbeit hatte stärkere Anstiege der 

Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsverluste verhindert  

Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit lag jedoch weit 

über den Werten während der Finanzmarkt- und Wirt-

schaftskrise 2008/2009 

Das Kurzarbeitergeld für die betroffenen Arbeit-

nehmer*innen ermöglichte allerdings zumeist nicht den 

gewohnten Lebensunterhalt und reichte mitunter kaum 

für das Nötigste  Deshalb war die gewerkschaftliche  

Forderung, das gesetzliche Kurzarbeitergeld durch die 

Arbeitgebenden aufzustocken sowie ein Mindestkurz-

arbeitergeld für Geringverdienende einzuführen  Wäh-

rend eine Aufstockung durch die Arbeitgebenden in 

unterschiedlicher Höhe zumindest partiell durchgesetzt 

werden konnte, war ein Mindestkurzarbeitergeld trotz 

intensiver Bemühungen nicht durchsetzbar 

Menschen in prekären Beschäftigungen (z  B  Mini-Jobs, 

Befristung) gehören zu den Personengruppen, die von 

den Auswirkungen der Pandemien am stärksten mit Ent-

lassungen betroffen sind  Fakt ist, dass viele Menschen, 

deren 450-Euro-Jobs aufgrund der Pandemie weg-

gefallen sind, auf Grund ihres „beruflichen Status“ keine 

finanzielle Absicherung durch das Kurzarbeitergeld 

bekommen haben  Nicht nur in Corona-Zeiten ist die 

gewerkschaftliche Forderung, die Kleinstarbeits-

verhältnisse wie Mini- und Midi-Jobs als voll sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigungen gesetzlich zu 

regeln deshalb aktueller denn je  

Der DGB und 30 bundesweit tätige Sozial- und Wohl-

fahrtsverbände hatten Anfang Mai 2020 einen gemein-

samen Appell gestartet: „100 Euro sofort“ für die Men-

schen, die ganz oder aufstockend auf existenzsichernde 

Leistungen angewiesen sind, wie Arbeitslosengeld II 

(Grundsicherung) oder Leistungen der Grundsicherung 

für Altersrentner*innen  Dieser Personenkreis war von 

den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders 

hart betroffen  Begründet wurde dies u  a  durch die 

Kostensteigerungen von Grundnahrungsmitteln und den 

zusätzlichen Ausgaben für die notwendigen Hygiene-
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maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie z  B  

Schutzmasken und Desinfektionsmittel  Der Wegfall 

zusätzlicher Hilfsangebote (wie Tafeln, Kleiderkammern 

und Sozialwarenhäusern) aufgrund der Corona-Schutz-

maßnahmen verschärften die Situation 

Spitzenvertreter*innen des DGB und weiterer bundes-

weiter Organisationen hatten Anfang Mai 2020 einen 

gemeinsamen Aufruf gestartet und angesichts der  

Corona-Krise Soforthilfe für einkommensarme Menschen, 

die auf existenzsichernde Sozialleistungen angewiesen 

sind, gefordert  

Im Deutschen Bundestag wurde deshalb ein Antrag 

„100-EuroMehrSofort“ eingebracht  Im Juni 2020 hat 

das Parlament die Forderung nach einem 100-Euro-

Zuschlag zu den Regelleistungen mehrheitlich jedoch 

abgelehnt  

ver di und der Bundeserwerbslosenausschuss haben  

bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder auf die 

schwierige Situation von Geringverdienenden sowie 

Leistungs- und Rentenbeziehenden hingewiesen und 

bedarfsgerechte Abhilfe gefordert 

„Arbeit-von-Morgen-Gesetz“

Aufgrund des digitalen Wandels sowie des Klima- und 

Strukturwandels wird sich die Arbeitswelt zum Teil 

grundlegend verändern, insbesondere berufliche Tätig-

keiten und Qualifikationsanforderungen  Der Bundestag 

hatte dazu Ende April 2020 arbeitsmarktpolitische Maß-

nahmen für die „Arbeit von morgen“ beschlossen  Das 

so genannte „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ (Gesetz zur 

Förderung der beruflichen Weiterbildung im Struktur-

wandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsför-

derung) verbessert unter anderem die Weiterbildungs-

möglichkeiten in Unternehmen und soll den Schutz für 

Arbeitnehmer*innen bei einer drohenden konjunkturellen 

Krise besser regeln  Die Bundesregierung wollte mit dem 

Fördergesetz die massive Zunahme von Arbeitslosigkeit 

im wirtschaftlichen Abschwung bremsen  ver di gab 

hierzu eine Stellungnahme ab  

Wohnen ist ein Menschenrecht

Die sich in den letzten Jahren verschärfende Situation 

auf dem Wohnungsmarkt bleibt nicht ohne Auswirkun-

gen auf die Erwerbslosenarbeit  Dabei geht es nicht aus-

schließlich um die Kosten der Unterkunft, sondern auch 

um die damit verbundenen Betriebs- und Energiekosten  

Insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, 

wird es in vielen Regionen immer schwieriger, angemes-

senen Wohnraum zu bekommen  Hier reicht die 

bedarfsgerechte Anpassung auf der Leistungsseite allein 

nicht aus  Vielmehr muss das Angebot an bezahlbarem 

Wohnraum deutlich erhöht werden 

FAZIT

Der Bundeserwerbslosenausschuss hat trotz deutlich erschwerter  

Rahmenbedingungen eine innerhalb wie auch außerhalb von ver di 

sichtbare und engagierte Arbeit geleistet  Zahlreiche Positionen  

wurden dabei auch von der Gesamtorganisation übernommen und 

weiter getragen  Einige grund legende Überlegungen fanden auch Ein-

gang in politisches Handeln – wenn auch nicht immer so weitgehend 

wie gewünscht und notwendig  Es bleibt also auch für die Zukunft 

noch viel zu tun 

Allen ehrenamtlich Engagierten gilt der ausdrückliche Dank  

für ihre Arbeit!
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15 Jahre Hartz-IV-System 
Erklärung des Vorstands des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses  

 
Auch nach 15 Jahren des Inkrafttretens der Hartz-Gesetze ist die Kritik an der Agenda 2010-
Politik nicht weniger geworden. Bereits zehn Änderungsgesetze im SGB II hat es bisher 
gegeben und noch immer gibt es für die Betroffenen keine befriedigende Lösung. Das Hartz 
IV-System ist nach wie vor ein bürokratisches System, in dem von Betroffenen viel gefordert, 
aber wenig gefördert wird. Die Kritik der ver.di-Erwerbslosen richtet sich gegen die 
komplexen Ausführungsbestimmungen, die Verwaltungsstrukturen und deren 
Entscheidungsprozesse sowie die oftmals unterschiedlichen finanziellen und politischen 
Interessen von Bund, Ländern und Kommunen. 
 
In der Debatte um die harten Fakten bei der Grundsicherung, sei es bei der Höhe der 
Regelsätze oder bei den Sanktionen, wird häufig übersehen, dass wir auch in der 
Arbeitsförderung dringend einen Perspektivwechsel brauchen. Deshalb benötigen wir bei 
der Grundsicherung mehr als ein paar kleine Änderungen, sondern eine Generalrevision. Die 
letzten 15 Jahre haben gezeigt, dass sich Arbeitslosigkeit nicht durch Aktivierung und 
Sanktionierung erwerbsloser Menschen bekämpfen lässt, während strukturelle Gründe 
außer Acht gelassen werden. Kurzfristige Maßnahmen und eine möglichst schnelle 
Vermittlung in oftmals prekäre und schlecht entlohnte Tätigkeiten führen nicht zum Erfolg.  
 
ver.di fordert deshalb, dass die soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit deutlich und die 
Grundsicherung grundlegend verbessert wird. Mit dem Kongressbeschluss (B090) aus 2019 
zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hat sich ver.di deutlich positioniert.  

 Die Regelsätze müssen grundlegend neu ermittelt werden. Diese müssen 
existenzsichernd sowie transparent sein, die tatsächlichen Wohnkosten sind zu 
erstatten, um so einen wirksameren Schutz vor Armut und die soziale Teilhabe zu 
gewährleisten.  

 Durch die Sanktionen wird das Existenzminimum unterschritten und die Menschen 
werden in prekäre und niedrig entlohnte Arbeit gezwungen, deshalb Abschaffung der 
Sanktionen.   

 Die Zumutbarkeitsregelungen müssen entschärft und am Leitbild „Gute Arbeit“ 
ausgerichtet werden.  

 Die Rechte der Leistungsberechtigten sind zu stärken, u.a. sind die Freibeträge zu 
erhöhen. Pauschalleistungen für differenzierte Bedarfe lehnen wir ab. 

 Die Arbeitsweise der Jobcenter muss sich verbessern, u.a. sind die Ressourcen zu 
erhöhen und die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte zu verbessern, um eine 
bürgerfreundliche Arbeitsweise zu gewährleisten.  

 
Wir als ver.di-Vorstand der Erwerbslosen benötigen Regelungen die ein menschenwürdiges 
und verfassungskonformes System fördern. Wir fordern hiermit die Bundesregierung und die 
im Bundestag vertretenen Parteien auf, unverzüglich tätig zu werden.  
 
Berlin, im Januar 2020  

ANHÄNGE
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Erklärung 
des Vorstands des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses zum 

Sozialschutz-Paket und weitere erforderlichen Maßnahmen 
 
Die erheblichen Anstrengungen der Bundesregierung und des Gesetzgebers, die 
Auswirkungen der grassierenden Corona-Pandemie weitestmöglich zu mildern, findet 
unsere Anerkennung und Unterstützung. Wir sehen jedoch auch, dass die Krise gerade die 
einkommensärmsten, leistungsbeziehenden Bürger*innen erheblich belastet. Daher 
müssen über die bisherigen Maßnahmen hinaus weitere Neuregelungen auf den Weg 
gebracht werden. Die Grundsicherung (SGB II und SGB XII) ist ein letztes Auffangnetz des 
Sozialstaates, gerade jetzt in der Krise muss sie sich bewähren. 
Das Leben ist für Grundsicherungsbeziehender*innen jetzt besonders teurer, da die 
günstige Lebensmittelversorgung u. a. im Supermarkt immer schwieriger wird und 
aufgrund der flächendeckenden Schließung der Tafel-Einrichtungen entfällt auch die 
Möglichkeit, notwendige Grundnahrungsmittel günstig zu bekommen. Auch für die 
Gesundheit müssen höhere Aufwendungen getätigt werden. 
Die schon in der Vergangenheit nicht bedarfsdeckende Regelleistung in der 
Grundsicherung, die nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts schon in der 
Vergangenheit nur gerade noch verfassungskonform war, ist in dieser Ausnahmesituation 
offenkundig viel zu niedrig bemessen. 
 
Deshalb fordern wir: 

• Die Regelleistung der Grundsicherung muss angesichts des Ausmaßes der Corona-Krise, 
bis auf Weiteres und bis eine „Normalität“ wiederhergestellt ist, umgehend um einen 
Zuschlag von 100 Euro monatlich pro Person aufgestockt werden. Zusätzlich ist eine 
einmalige Sofortzahlung von mind. 200 Euro für krisenbedingte Mehrbedarfe, 
insbesondere für durch die Regelbedarfe nicht berücksichtigten Zusatzausgaben für 
Gesundheitsprävention, medizinische Versorgung und weitere unaufschiebbare 
Leistungen vorzusehen. Wir halten die vorgenannten Forderungen für erforderlich, 
insbesondere, da selbst die FDP-Bundestagsfraktion 15 Prozent mehr in der 
Grundsicherung gefordert hat. (s. @fdpbt vom 22. März 2020 bei Twitter). 

• Für den virtuellen Unterricht und die gesellschaftliche Teilhabe ist den Haushalten u. a. 
mit SGB-Leistungsbezug ein angemessener einmaliger Zuschuss für einen 
internetfähigen Computer bzw. Laptop zu bewilligen. Entsprechende 
Anspruchsgrundlagen sind u. a. im SGB II (§ 21 Abs. 6), SGB XII (§73) und im AsylbLG 
(§ 6) vorhanden. 

• Die Regelung zur Mietschuldenübernahme im SGB II und SGB XII sind konsequent 
anzuwenden. Das Ermessen der jeweiligen Sozialleistungsträger sollte auf null reduziert 
werden.  

 
 
 

 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Bundeserwerbslosenausschuss Seite 2 von 2 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, https://erwerbslose.verdi.de, Kontakt: erwerbslose@verdi.de 

Berlin, 31. März 2020 

• Zahlungsrückstände, die zu einem Abstellen der Energiezufuhr führen können, sind 
konsequent zu übernehmen. Alternativ: Für zunächst sechs Monate darf es zu keiner 
Unterbrechung der Versorgung von Strom, Wasser, Gas oder Fernwärme kommen. 

• Die bisher eingeleiteten Maßnahmen und unsere weitergehenden Forderungen müssen 
auch für die Antragssteller*innen gelten, die im Zeitraum von Januar 2020 bis zum 
Februar 2020 einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII gestellt haben. 

• Es muss ein vereinfachtes Antragsverfahren (telefonisch oder digital) für die Krisenzeit 
durch die Sozialleistungsträger akzeptiert werden. Dies muss auch für 
Weiterbewilligungsanträge gelten.  

• Darüber hinaus sollten die Jobcenter alle Betroffenen in mehrsprachigen Schreiben und 
Aushängen unterrichten. 

• Die Regelungen zum Zugang zur Beratungshilfe (Amtsgericht/Beratungsschein) müssen 
gelockert werden. 

• Die bestehende unabhängige Sozialberatung muss ausgebaut und gestärkt werden. 
Durch die Corona-Krise werden viele Bürger*innen Sozialleistungen beantragen 
müssen. Dabei bedarf es einer Organisation mit unabhängiger Unterstützungs- und 
Beratungsstruktur.  

 
„Wer unten steht, leidet mehr: Die Corona-Krise verdeutlicht und verschärft die 

soziale Ungleichheit. Es geht jetzt auch um die gesellschaftlichen Abwehrkräfte.“ 
so Lenz Jacobsen und Parvin Sadigh in ihrem Beitrag „Hierarchie der Not“ 

 
Unsere weitergehenden Forderungen können das Grundmuster der sozialen Ungleichheit 
nicht aufheben, sie können aber einen schnellen und dringend erforderlichen Beitrag zur 
Linderung der unterschiedlich verteilten Not leisten. Es bleibt zu hoffen, dass der 
Gesetzgeber (Bundestag und Bundesrat) die hier beschriebenen Vorschläge umgehend 
aufgreift und sie genauso effektiv wie die bisherigen beschlossenen Maßnahmen im 
Sozialschutz-Paket in ein Gesetz gießt. 
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Erklärung 
des Vorstands des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses zum 

Sozialschutz-Paket und weitere erforderlichen Maßnahmen 
 
Die erheblichen Anstrengungen der Bundesregierung und des Gesetzgebers, die 
Auswirkungen der grassierenden Corona-Pandemie weitestmöglich zu mildern, findet 
unsere Anerkennung und Unterstützung. Wir sehen jedoch auch, dass die Krise gerade die 
einkommensärmsten, leistungsbeziehenden Bürger*innen erheblich belastet. Daher 
müssen über die bisherigen Maßnahmen hinaus weitere Neuregelungen auf den Weg 
gebracht werden. Die Grundsicherung (SGB II und SGB XII) ist ein letztes Auffangnetz des 
Sozialstaates, gerade jetzt in der Krise muss sie sich bewähren. 
Das Leben ist für Grundsicherungsbeziehender*innen jetzt besonders teurer, da die 
günstige Lebensmittelversorgung u. a. im Supermarkt immer schwieriger wird und 
aufgrund der flächendeckenden Schließung der Tafel-Einrichtungen entfällt auch die 
Möglichkeit, notwendige Grundnahrungsmittel günstig zu bekommen. Auch für die 
Gesundheit müssen höhere Aufwendungen getätigt werden. 
Die schon in der Vergangenheit nicht bedarfsdeckende Regelleistung in der 
Grundsicherung, die nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts schon in der 
Vergangenheit nur gerade noch verfassungskonform war, ist in dieser Ausnahmesituation 
offenkundig viel zu niedrig bemessen. 
 
Deshalb fordern wir: 

• Die Regelleistung der Grundsicherung muss angesichts des Ausmaßes der Corona-Krise, 
bis auf Weiteres und bis eine „Normalität“ wiederhergestellt ist, umgehend um einen 
Zuschlag von 100 Euro monatlich pro Person aufgestockt werden. Zusätzlich ist eine 
einmalige Sofortzahlung von mind. 200 Euro für krisenbedingte Mehrbedarfe, 
insbesondere für durch die Regelbedarfe nicht berücksichtigten Zusatzausgaben für 
Gesundheitsprävention, medizinische Versorgung und weitere unaufschiebbare 
Leistungen vorzusehen. Wir halten die vorgenannten Forderungen für erforderlich, 
insbesondere, da selbst die FDP-Bundestagsfraktion 15 Prozent mehr in der 
Grundsicherung gefordert hat. (s. @fdpbt vom 22. März 2020 bei Twitter). 

• Für den virtuellen Unterricht und die gesellschaftliche Teilhabe ist den Haushalten u. a. 
mit SGB-Leistungsbezug ein angemessener einmaliger Zuschuss für einen 
internetfähigen Computer bzw. Laptop zu bewilligen. Entsprechende 
Anspruchsgrundlagen sind u. a. im SGB II (§ 21 Abs. 6), SGB XII (§73) und im AsylbLG 
(§ 6) vorhanden. 

• Die Regelung zur Mietschuldenübernahme im SGB II und SGB XII sind konsequent 
anzuwenden. Das Ermessen der jeweiligen Sozialleistungsträger sollte auf null reduziert 
werden.  
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• Zahlungsrückstände, die zu einem Abstellen der Energiezufuhr führen können, sind 
konsequent zu übernehmen. Alternativ: Für zunächst sechs Monate darf es zu keiner 
Unterbrechung der Versorgung von Strom, Wasser, Gas oder Fernwärme kommen. 

• Die bisher eingeleiteten Maßnahmen und unsere weitergehenden Forderungen müssen 
auch für die Antragssteller*innen gelten, die im Zeitraum von Januar 2020 bis zum 
Februar 2020 einen Antrag auf Leistungen nach dem SGB II und SGB XII gestellt haben. 

• Es muss ein vereinfachtes Antragsverfahren (telefonisch oder digital) für die Krisenzeit 
durch die Sozialleistungsträger akzeptiert werden. Dies muss auch für 
Weiterbewilligungsanträge gelten.  

• Darüber hinaus sollten die Jobcenter alle Betroffenen in mehrsprachigen Schreiben und 
Aushängen unterrichten. 

• Die Regelungen zum Zugang zur Beratungshilfe (Amtsgericht/Beratungsschein) müssen 
gelockert werden. 

• Die bestehende unabhängige Sozialberatung muss ausgebaut und gestärkt werden. 
Durch die Corona-Krise werden viele Bürger*innen Sozialleistungen beantragen 
müssen. Dabei bedarf es einer Organisation mit unabhängiger Unterstützungs- und 
Beratungsstruktur.  

 
„Wer unten steht, leidet mehr: Die Corona-Krise verdeutlicht und verschärft die 

soziale Ungleichheit. Es geht jetzt auch um die gesellschaftlichen Abwehrkräfte.“ 
so Lenz Jacobsen und Parvin Sadigh in ihrem Beitrag „Hierarchie der Not“ 

 
Unsere weitergehenden Forderungen können das Grundmuster der sozialen Ungleichheit 
nicht aufheben, sie können aber einen schnellen und dringend erforderlichen Beitrag zur 
Linderung der unterschiedlich verteilten Not leisten. Es bleibt zu hoffen, dass der 
Gesetzgeber (Bundestag und Bundesrat) die hier beschriebenen Vorschläge umgehend 
aufgreift und sie genauso effektiv wie die bisherigen beschlossenen Maßnahmen im 
Sozialschutz-Paket in ein Gesetz gießt. 
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Erklärung des Vorstands des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses  
zur Neubemessung der Regelbedarfe /Regelsätze in der Grundsicherung 

Noch in diesem Jahr wird über die Höhe der Regelleistungen in der Grundsicherung (SGB II) 
entschieden. Der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses (BEA) setzt sich dafür ein, 
das Verfahren zur Bemessung der Regelbedarfe zu ändern und erwartet, dass die 
Berechnung fachlich fundiert und nicht politisch motiviert erfolgt. Der Gesetzgeber ist 
gefordert, auf Basis der Einkommens- und Verbrauerstichprobe (EVS) von 2018 zu 
entscheiden, welche Leistungen jemand für eine menschenwürdige Existenz benötigt. Bei 
einer sachgerechten Ermittlung der Regelsätze würde dies im Ergebnis zu deutlich besseren 
Leistungen in der Grundsicherung führen. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Rahmenbedingungen für die Bemessung der 
Regelbedarfe / Regelsätze verbindlich vorgeschrieben: „Willkürverbot- und 
Transparenzgebot“. Dem ist die bisherige Vorgehensweise des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) und der Bundesregierung in der Vergangenheit nicht gerecht 
geworden. Aktuell muss eine alleinstehende Person, die Grundsicherung bezieht, mit 432 
Euro, plus Wohnungsmiete auskommen. Dies ist zum Leben zu wenig. Deshalb darf sich das 
Ermittlungsverfahren aus den letzten Jahren (zuletzt aus 2016) nicht wiederholen.   

Stattdessen fordern wir bei der Ermittlung bzw. Neufestsetzung der Regelsätze: 
 Die Entwicklung der Strompreise muss zeitnah abgebildet und der

Stromkostenanteil in den Regelbedarfen erhöht werden.
 Die Gefahr der „Unterdeckung“ bei der Versorgung mit langlebigen Gebrauchsgütern

muss durch einmalige Leistungserbringung neben dem Regelbedarf abgedeckt sein.
 Das Existenzminimum für Kinder und Jugendliche muss auskömmlich sein und eine echte

Teilhabe ermöglichen.
 Die Referenzgruppe muss so abgegrenzt werden, dass Ausgaben von „Armen“ -

Bürger*innen, die ihren Anspruch gar nicht geltend machen und deren Einkommen unter
dem Hartz IV-Niveau liegt - nicht mehr mit berechnet werden.

 Es dürfen keine Ausgaben gestrichen werden, die die einkommensschwachen Haushalte
in der Vergleichsgruppe tatsächlich tätigen, z.B. Weihnachtsbaum, Malstifte für Kinder
usw.

 Orientierung an den Ausgaben (mindestens) der unteren 20 % der Gesellschaft als
Messlatte, aber diese müssen jedes Mal an der Mitte (dem mittleren Fünftel) neu geeicht
werden.

Die Politik muss dafür sorgen, dass eine menschenwürdige Existenzsicherung gewährleistet 
wird, welche auch eine gesellschaftliche Teilnahme ermöglicht und weitere Ausgrenzung und 
Spaltung vermeidet. Wir fordern die Bundesregierung und den Gesetzgeber auf, umgehend 
tätig zu werden und die oben formulierten Forderungen zu beschließen. 

Berlin, 20. Mai 2020 
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Erklärung des Vorstands des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses: 
 
Die pandemiebedingten Ausnahmeregelungen in den Grundsicherungssystemen 
über den 31.12.2020 hinaus verlängern 
 
 
Der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses (BEA) fordert von der Bundesregierung 
und dem Gesetzgeber eine Verlängerung der Ausnahmeregelungen in den 
Grundsicherungssystemen (zweites und zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, 
Asylbewerberleistungsgesetz). 
 
Statt 60 Minuten über ein befristetes Krisengrundeinkommen für alle im Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages zu diskutieren, wäre die Bundesregierung gut beraten, den 
Zugang zu bestehenden Elementen der Grundsicherung zu vereinfachen:  
 
 Zum einen sollte das zeitlich befristete Beantragungs- und Auszahlungsverfahren von 

Grundsicherungsleistungen verlängert werden.  
 
 Es muss der physische Zugang für Leistungsberechtigte zu den Jobcentern und Agenturen 

für Arbeit im Rahmen der Behörden-Pandemiekonzepte ermöglicht werden.  
 
 Geprüft werden muss, wie der Zugang zu Grundsicherungsleistungen vor allem für 

diejenigen Personengruppen, die nicht durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
abgesichert sind, verbessert und vereinfacht werden kann. 

 
 Die befristete Aussetzung von Sanktionen muss verlängert werden. Bei Neuanträgen 

muss die vereinfachte Vermögensprüfung und die Erstattung der tatsächlichen Wohn- 
und Heizkosten weiterbestehen. Zusätzlich sollten durch vereinfachte Verfahren 
Leistungen für weitere Gruppen wie Solo-Selbständige, Kulturschaffende oder 
Honorarkräfte ermöglicht werden.  

 
Ziel der Politik muss es sein, gemeinsam mit den zuständigen Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen eine Kultur von Vertrauen und Sicherheit in schwierigen Zeiten zu etablieren.  
 
 
Berlin, 4. November 2020 
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Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses: 

Langzeitarbeitslose und Jobcenter-Beschäftigte nicht gegeneinander ausspielen. 
Diskriminierungsvorwürfe gegen die Jobcenter. 

 

Der ver.di Bundeserwerbslosen-Vorstand (BEA) teilt die wesentlichen Kritikpunkte der 
gewerkschaftlichen Erwerbslosen-Initiativen, die in den letzten Tagen in den Sozialen Netzwerken 
kursierten. Der Vorstand hält es jedoch für falsch, die Kritik der Ergebnisse aus der Umfrage der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zu „Praxiserfahrungen der 
Mitarbeitenden in der Beratung: Schwierigkeiten von EU-Bürger*innen in der Durchsetzung von 
Leistungsansprüchen“ gegen die Mitarbeiter*innen in den Jobcenter zu verwenden.  

Der BEA-Vorstand kritisiert den existenziellen Druck, der im Zuge der Hartz-Gesetze auf 
Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II ausgeübt wird. Tatsächlich scheinen die kritisierten 
Verhaltensweisen kein individuelles Problem zu sein, sondern durch Vorgaben der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) gefördert zu werden. Nach Informationen des Erwerbslosenvereins Tacheles e.V. hat 
die BA Anfang Februar 2021 „nur für den Dienstgebrauch“ die vierte Fassung ihrer Arbeitshilfe 
„Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch im spezifischen Zusammenhang mit der 
EU-Freizügigkeit“ (früherer Titel: „Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch durch 
EU-Bürger“) herausgegeben. Scharf kritisiert werden die Inhalte dieser Arbeitshilfe u. a. vom ver.di-
Arbeitskreis ZAKO (Zentraler Arbeitskreis Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus). 

Für diese Härten im Hartz-Regime sind aber nicht die Jobcenter-Mitarbeiter, sondern die politischen 
Entscheider verantwortlich zu machen. „Das Hartz-Regime wirkt auf beide Seiten des 
Schreibtisches. Die Betroffenen, Leistungsempfänger ebenso wie Beschäftigte in den Jobcentern, 
sehen oft die gleichen Probleme“, sagte ver.di BEA-Sprecherin Sylvia Sbrzesni. 

„Um die individuelle Beratung von Leistungsempfänger*innen zu verbessern und ihnen 
zielgerichtete Arbeitsförderung anbieten zu können, ist mehr Personal in den Jobcentern 
erforderlich, mit besseren Qualifizierungsmöglichkeiten und Einarbeitungszeiten. Die 
Arbeitsbelastung in den Jobcentern war von Anfang an enorm, und sie ist im letzten Jahr noch mal 
extrem angestiegen, die Arbeitssituation ist seit langem angespannt“, unterstrich Dagmar König 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied, verantwortlich für das Ressort 05 „Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik“. 

Erwerbslose und Jobcenter-Beschäftigte dürfen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Nur 
eine ausreichende Personalausstattung kann eine verlässliche Leistungsgewährung mit individueller 
Betreuung und Arbeitsförderung von Langzeitarbeitslosen sicherstellen. Erschwert wird dies 
zusätzlich durch die sich ständig ändernde und völlig unzureichende Rechtslage, insbesondere im 
Leistungs- und Sanktionsrecht. 

„Unser Kampf gegen die Hartz-Gesetze muss den politischen Entscheidern gelten, dies ist nur mit 
Überzeugungsdruck auf zu wählende Volksvertreter möglich. Hierzu besteht im Herbst 2021 unter 
dem aktuellen 1. Mai-Motto „Solidarität ist Zukunft“ eine realistische Chance, so die  
BEA-Sprecherin Sylvia Sbrzesni. 

ver.di setze sich nicht nur für bessere Einkommens- und Arbeitsbedingungen in den Jobcentern ein, 
sondern berate und vertrete auch die Erwerbslosen zur Durchsetzung ihrer Rechte und in dem Ziel 
einer tatsächlich existenzsichernden Unterstützung. „Gemeinsam statt gegeneinander müssen wir 
den Protest gegen die unbestreitbaren Konstruktionsfehler der Hartz-Gesetze dort formulieren, wo 
er hingehört: bei den politischen Entscheidungsträgern, die die Gesetzeslage zu verantworten 
haben“, so Dagmar König. 

Berlin, 31. März 2021 
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Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses: 

Solidarität in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus 
Forderungen zur Bundestagswahl 2021 des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

Mit dem Motto „Solidarität in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus“ hat der Vorstand 
des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses seine Forderungen zur Bundestagswahl 2021 
an die demokratischen Parteien formuliert. 

„Seit 16 Jahren kämpfen wir, die Erwerbslosen in der Gewerkschaft ver.di, gegen das 
Hartz-IV-Regime. Es ist an der Zeit, dass nach der Bundestagswahl in diesem Jahr die 
regierenden Parteien das SGB II reformieren, im Sinne einer menschenwürdigen 
Existenzsicherung, welche auch eine gesellschaftliche Teilnahme ermöglicht und eine 
weitere Ausgrenzung und Spaltung vermeidet.“ führte die Vorsitzende Sylvia Sbrzesni bei 
der Vorstellung der Forderungen aus. 

Sie rufe alle Kolleginnen und Kollegen dazu auf, die Parteiprogramme der einzelnen 
Parteien auf ihre inhaltlichen Aussagen zur Existenzsicherung zu prüfen, denn letzten 
Endes seien alle Arbeitnehmer*innen von dem Hartz IV-Regime bedroht. Bei der 
Wahlentscheidung sollten die folgende Punkte in den Wahlprogrammen Beachtung finden: 

 Gilt jede legale Arbeit als zumutbar oder nur die tariflich entlohnte?

 Wird bei der Arbeitsförderung auf hochwertige Bildungsmaßnahmen gesetzt wird, die
eine Perspektive bieten, oder nur auf kurze, wenig hilfreiche Aktivierungsmaßnahmen
von der Stange?

 Die Erwerbslosen von ver.di setzen sich dafür ein, dass sich die Arbeitsmarktpolitik am
Leitbild „Gute Arbeit“ ausrichtet.

 Zugleich soll ein Recht auf existenzsichernde und gute Arbeit bestehen.

 Die Eindämmung von prekärer und niedrig entlohnter Beschäftigung ist ver.di wichtig

 Wir halten eine deutliche Anhebung der Regelbedarfe in der Grundsicherung für nötig

 Wir fordern weiterhin, dass der Regelbedarf der Grundsicherung angesichts des
Ausmaßes der Pandemie bis auf Weiteres umgehend um den Zuschlag von 100 Euro
monatlich pro Person aufgestockt wird.

 Das Existenzminimum für Kinder und Jugendliche muss auskömmlich sein und eine
echte Teilhabe ermöglichen.

 Für den virtuellen Unterricht und die gesellschaftliche Teilhabe ist den Haushalten u. a.
mit SGB-Leistungsbezug ein angemessener einmaliger Zuschuss für einen
internetfähigen Computer zu bewilligen.

 Die Gefahr der „Unterdeckung“ bei der Versorgung mit langlebigen Gebrauchsgütern
muss durch einmalige Leistungserbringung neben dem Regelbedarf abgedeckt werden.

 Die Entwicklung der Strompreise muss zeitnah abgebildet werden und damit
gleichzeitig der Stromkostenanteil in den Regelbedarfen erhöht werden.
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Langzeitarbeitslose und Jobcenter-Beschäftigte nicht gegeneinander ausspielen. 
Diskriminierungsvorwürfe gegen die Jobcenter. 

 

Der ver.di Bundeserwerbslosen-Vorstand (BEA) teilt die wesentlichen Kritikpunkte der 
gewerkschaftlichen Erwerbslosen-Initiativen, die in den letzten Tagen in den Sozialen Netzwerken 
kursierten. Der Vorstand hält es jedoch für falsch, die Kritik der Ergebnisse aus der Umfrage der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zu „Praxiserfahrungen der 
Mitarbeitenden in der Beratung: Schwierigkeiten von EU-Bürger*innen in der Durchsetzung von 
Leistungsansprüchen“ gegen die Mitarbeiter*innen in den Jobcenter zu verwenden.  

Der BEA-Vorstand kritisiert den existenziellen Druck, der im Zuge der Hartz-Gesetze auf 
Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II ausgeübt wird. Tatsächlich scheinen die kritisierten 
Verhaltensweisen kein individuelles Problem zu sein, sondern durch Vorgaben der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) gefördert zu werden. Nach Informationen des Erwerbslosenvereins Tacheles e.V. hat 
die BA Anfang Februar 2021 „nur für den Dienstgebrauch“ die vierte Fassung ihrer Arbeitshilfe 
„Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch im spezifischen Zusammenhang mit der 
EU-Freizügigkeit“ (früherer Titel: „Bekämpfung von bandenmäßigem Leistungsmissbrauch durch 
EU-Bürger“) herausgegeben. Scharf kritisiert werden die Inhalte dieser Arbeitshilfe u. a. vom ver.di-
Arbeitskreis ZAKO (Zentraler Arbeitskreis Offensiv gegen Rassismus und Rechtsextremismus). 

Für diese Härten im Hartz-Regime sind aber nicht die Jobcenter-Mitarbeiter, sondern die politischen 
Entscheider verantwortlich zu machen. „Das Hartz-Regime wirkt auf beide Seiten des 
Schreibtisches. Die Betroffenen, Leistungsempfänger ebenso wie Beschäftigte in den Jobcentern, 
sehen oft die gleichen Probleme“, sagte ver.di BEA-Sprecherin Sylvia Sbrzesni. 

„Um die individuelle Beratung von Leistungsempfänger*innen zu verbessern und ihnen 
zielgerichtete Arbeitsförderung anbieten zu können, ist mehr Personal in den Jobcentern 
erforderlich, mit besseren Qualifizierungsmöglichkeiten und Einarbeitungszeiten. Die 
Arbeitsbelastung in den Jobcentern war von Anfang an enorm, und sie ist im letzten Jahr noch mal 
extrem angestiegen, die Arbeitssituation ist seit langem angespannt“, unterstrich Dagmar König 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied, verantwortlich für das Ressort 05 „Arbeitsmarkt- und 
Sozialpolitik“. 

Erwerbslose und Jobcenter-Beschäftigte dürfen sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Nur 
eine ausreichende Personalausstattung kann eine verlässliche Leistungsgewährung mit individueller 
Betreuung und Arbeitsförderung von Langzeitarbeitslosen sicherstellen. Erschwert wird dies 
zusätzlich durch die sich ständig ändernde und völlig unzureichende Rechtslage, insbesondere im 
Leistungs- und Sanktionsrecht. 

„Unser Kampf gegen die Hartz-Gesetze muss den politischen Entscheidern gelten, dies ist nur mit 
Überzeugungsdruck auf zu wählende Volksvertreter möglich. Hierzu besteht im Herbst 2021 unter 
dem aktuellen 1. Mai-Motto „Solidarität ist Zukunft“ eine realistische Chance, so die  
BEA-Sprecherin Sylvia Sbrzesni. 

ver.di setze sich nicht nur für bessere Einkommens- und Arbeitsbedingungen in den Jobcentern ein, 
sondern berate und vertrete auch die Erwerbslosen zur Durchsetzung ihrer Rechte und in dem Ziel 
einer tatsächlich existenzsichernden Unterstützung. „Gemeinsam statt gegeneinander müssen wir 
den Protest gegen die unbestreitbaren Konstruktionsfehler der Hartz-Gesetze dort formulieren, wo 
er hingehört: bei den politischen Entscheidungsträgern, die die Gesetzeslage zu verantworten 
haben“, so Dagmar König. 

Berlin, 31. März 2021 
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Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses: 

Solidarität in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus 
Forderungen zur Bundestagswahl 2021 des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

Mit dem Motto „Solidarität in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus“ hat der Vorstand 
des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses seine Forderungen zur Bundestagswahl 2021 
an die demokratischen Parteien formuliert. 

„Seit 16 Jahren kämpfen wir, die Erwerbslosen in der Gewerkschaft ver.di, gegen das 
Hartz-IV-Regime. Es ist an der Zeit, dass nach der Bundestagswahl in diesem Jahr die 
regierenden Parteien das SGB II reformieren, im Sinne einer menschenwürdigen 
Existenzsicherung, welche auch eine gesellschaftliche Teilnahme ermöglicht und eine 
weitere Ausgrenzung und Spaltung vermeidet.“ führte die Vorsitzende Sylvia Sbrzesni bei 
der Vorstellung der Forderungen aus. 

Sie rufe alle Kolleginnen und Kollegen dazu auf, die Parteiprogramme der einzelnen 
Parteien auf ihre inhaltlichen Aussagen zur Existenzsicherung zu prüfen, denn letzten 
Endes seien alle Arbeitnehmer*innen von dem Hartz IV-Regime bedroht. Bei der 
Wahlentscheidung sollten die folgende Punkte in den Wahlprogrammen Beachtung finden: 

 Gilt jede legale Arbeit als zumutbar oder nur die tariflich entlohnte?

 Wird bei der Arbeitsförderung auf hochwertige Bildungsmaßnahmen gesetzt wird, die
eine Perspektive bieten, oder nur auf kurze, wenig hilfreiche Aktivierungsmaßnahmen
von der Stange?

 Die Erwerbslosen von ver.di setzen sich dafür ein, dass sich die Arbeitsmarktpolitik am
Leitbild „Gute Arbeit“ ausrichtet.

 Zugleich soll ein Recht auf existenzsichernde und gute Arbeit bestehen.

 Die Eindämmung von prekärer und niedrig entlohnter Beschäftigung ist ver.di wichtig

 Wir halten eine deutliche Anhebung der Regelbedarfe in der Grundsicherung für nötig

 Wir fordern weiterhin, dass der Regelbedarf der Grundsicherung angesichts des
Ausmaßes der Pandemie bis auf Weiteres umgehend um den Zuschlag von 100 Euro
monatlich pro Person aufgestockt wird.

 Das Existenzminimum für Kinder und Jugendliche muss auskömmlich sein und eine
echte Teilhabe ermöglichen.

 Für den virtuellen Unterricht und die gesellschaftliche Teilhabe ist den Haushalten u. a.
mit SGB-Leistungsbezug ein angemessener einmaliger Zuschuss für einen
internetfähigen Computer zu bewilligen.

 Die Gefahr der „Unterdeckung“ bei der Versorgung mit langlebigen Gebrauchsgütern
muss durch einmalige Leistungserbringung neben dem Regelbedarf abgedeckt werden.

 Die Entwicklung der Strompreise muss zeitnah abgebildet werden und damit
gleichzeitig der Stromkostenanteil in den Regelbedarfen erhöht werden.
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 Die Ausnahmeregelungen während der Pandemie zu den Kosten der Unterkunft (KdU, 
Miete) müssen in das Gesetz übernommen werden.  

 Um der Altersarmut auch von Langzeiterwerbslosen vorzubauen, ist es dringend 
erforderlich, die Beitragszahlung in die Rentenversicherung wiedereinzuführen 

 Sanktionen dürfen maximal dem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
entsprechen. Eine Abschaffung der Sanktionen ist langfristig unumgänglich. 

 Ferner ist es unbedingt notwendig, dass die Wirkung des § 44 SGB X im SGB II wieder 
für die Dauer von vier Jahren gilt. 

„Die hier formulierten Forderungen sind wichtige Elemente für ein menschenwürdiges 
Leben, sowie eine bessere Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Ein Umdenken in der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ist dringend notwendig, wie uns die Folgen der 
Pandemie aufgezeigt haben. Wir erwarten, dass sie von den politisch verantwortlichen 
Akteur*innen aufgegriffen und umgesetzt werden“ so die Vorsitzende Sylvia Sbrzesni. 

Berlin, 1. Juli 2021 
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Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

Regelsatzerhöhung ab 2022 bleibt unter Inflationsrate  

Zum Jahresbeginn 2022 soll der „Hartz IV“ – Eckregelsatz um 3 Euro steigen. Das 
entspricht 10 Cent pro Tag bei Transferleistungen für Grundsicherungs-beziehende im 
SGB II und SGB XII.  

Dazu Sylvia Sbrzesni, Vorsitzende des Bundeserwerbslosenausschusses (BEA): „Die 
geplante Regelsatzanpassung zum 01.01.2022 in Höhe von 0,76 Prozent kommt 
faktisch einer versteckten Kürzung bei den existenzsichernden Leistungen im SGB II Und 
SGB XII gleich. Diese Anpassung gleicht nicht einmal die aktuelle Inflationsrate in Höhe 
von 4,1 Prozent aus. Damit kann weder das menschenwürdige Existenzminimum noch 
die sozio-kulturelle Teilhabe garantiert werden“.  

Laut Statistischem Bundesamt sind für Verbraucher*innen die Preise für 
Nahrungsmittel aktuell um 4,3 Prozent und für Energie um 11,6 Prozent gestiegen.  

Am Beispiel der Position Wohnung (ohne Mietkosten), Strom … in der Regelleistung 
ergibt sich folgendes: 

Für eine Person, die alleine lebt, stehen im Jahr 2022 für Strom 38,32 Euro zur 
Verfügung. Bei einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von 1.500 
Kilowattstunden müssten Alleinstehende monatlich rund 47,50 Euro zahlen. Auf das 
gesamte Jahr gerechnet ergibt sich so ein Fehlbetrag von rund 110 Euro.  

An diesem Beispiel wird deutlich, dass umgehend gehandelt werden muss, um die 
versteckten Kürzungen bei den Transferbezieher*innen in unserer Gesellschaft zu 
stoppen. Es bedarf einer „roten Linie“ bei den existenzsichernden Leistungen.  

Für eine ausgewogene, gesunde Ernährung und ein Mindestmaß an sozialer, politischer 
und kultureller Teilhabe müssen die Regelbedarfe deutlich steigen.  

Dies ist umso dringlicher vor dem Hintergrund einer Klimaschutzpolitik. Die sozial – 
ökologische Wende darf nicht zu Lasten von Transferleistungsbeziehenden gehen. 

Neben den versteckten Kürzungen bei den Regelbedarfen wurde auch noch massiv im 
Haushalt für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II umgeschichtet und eingespart. 
Neben der Verwendung von Finanzmittel aus dem Eingliederungsbudget für die 
Bezahlung des Personals (ca. 1,0 Milliarde Euro) der Jobcenter wurden weitere 
Kürzungen von der Bundesregierung verabschiedet: 

• Die Leistung für Unterkunft und Heizung fällt mit 11,2 Milliarden Euro um 
etwa 1,1 Milliarde Euro geringer aus. 

• Die Ausgaben für „Forschung, Untersuchungen und Ähnliches“ sind mit 
16,5 Millionen Euro (minus 1,0 Millionen Euro) angesetzt. 

Der Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2022 sieht insgesamt 2,6 Milliarden Euro 
weniger bei den „Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ vor. 

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   202906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   20 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Bundeserwerbslosenausschuss 
Paula-Thiede-Ufer 10 10, 10179 Berlin, https://erwerbslose.verdi.de, Kontakt: erwerbslose@verdi.de 

2 / 2 

 

 

 

 

 Die Ausnahmeregelungen während der Pandemie zu den Kosten der Unterkunft (KdU, 
Miete) müssen in das Gesetz übernommen werden.  

 Um der Altersarmut auch von Langzeiterwerbslosen vorzubauen, ist es dringend 
erforderlich, die Beitragszahlung in die Rentenversicherung wiedereinzuführen 

 Sanktionen dürfen maximal dem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) 
entsprechen. Eine Abschaffung der Sanktionen ist langfristig unumgänglich. 

 Ferner ist es unbedingt notwendig, dass die Wirkung des § 44 SGB X im SGB II wieder 
für die Dauer von vier Jahren gilt. 

„Die hier formulierten Forderungen sind wichtige Elemente für ein menschenwürdiges 
Leben, sowie eine bessere Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Ein Umdenken in der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ist dringend notwendig, wie uns die Folgen der 
Pandemie aufgezeigt haben. Wir erwarten, dass sie von den politisch verantwortlichen 
Akteur*innen aufgegriffen und umgesetzt werden“ so die Vorsitzende Sylvia Sbrzesni. 

Berlin, 1. Juli 2021 

 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Bundeserwerbslosenausschuss 
Paula-Thiede-Ufer 10 10, 10179 Berlin, www.erwerbslose.verdi.de, Kontakt: erwerbslose@verdi.de 

Berlin, 26.10.2021 

1 / 2 

Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

Regelsatzerhöhung ab 2022 bleibt unter Inflationsrate  

Zum Jahresbeginn 2022 soll der „Hartz IV“ – Eckregelsatz um 3 Euro steigen. Das 
entspricht 10 Cent pro Tag bei Transferleistungen für Grundsicherungs-beziehende im 
SGB II und SGB XII.  
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geplante Regelsatzanpassung zum 01.01.2022 in Höhe von 0,76 Prozent kommt 
faktisch einer versteckten Kürzung bei den existenzsichernden Leistungen im SGB II Und 
SGB XII gleich. Diese Anpassung gleicht nicht einmal die aktuelle Inflationsrate in Höhe 
von 4,1 Prozent aus. Damit kann weder das menschenwürdige Existenzminimum noch 
die sozio-kulturelle Teilhabe garantiert werden“.  

Laut Statistischem Bundesamt sind für Verbraucher*innen die Preise für 
Nahrungsmittel aktuell um 4,3 Prozent und für Energie um 11,6 Prozent gestiegen.  

Am Beispiel der Position Wohnung (ohne Mietkosten), Strom … in der Regelleistung 
ergibt sich folgendes: 

Für eine Person, die alleine lebt, stehen im Jahr 2022 für Strom 38,32 Euro zur 
Verfügung. Bei einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von 1.500 
Kilowattstunden müssten Alleinstehende monatlich rund 47,50 Euro zahlen. Auf das 
gesamte Jahr gerechnet ergibt sich so ein Fehlbetrag von rund 110 Euro.  

An diesem Beispiel wird deutlich, dass umgehend gehandelt werden muss, um die 
versteckten Kürzungen bei den Transferbezieher*innen in unserer Gesellschaft zu 
stoppen. Es bedarf einer „roten Linie“ bei den existenzsichernden Leistungen.  

Für eine ausgewogene, gesunde Ernährung und ein Mindestmaß an sozialer, politischer 
und kultureller Teilhabe müssen die Regelbedarfe deutlich steigen.  

Dies ist umso dringlicher vor dem Hintergrund einer Klimaschutzpolitik. Die sozial – 
ökologische Wende darf nicht zu Lasten von Transferleistungsbeziehenden gehen. 

Neben den versteckten Kürzungen bei den Regelbedarfen wurde auch noch massiv im 
Haushalt für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II umgeschichtet und eingespart. 
Neben der Verwendung von Finanzmittel aus dem Eingliederungsbudget für die 
Bezahlung des Personals (ca. 1,0 Milliarde Euro) der Jobcenter wurden weitere 
Kürzungen von der Bundesregierung verabschiedet: 

• Die Leistung für Unterkunft und Heizung fällt mit 11,2 Milliarden Euro um 
etwa 1,1 Milliarde Euro geringer aus. 

• Die Ausgaben für „Forschung, Untersuchungen und Ähnliches“ sind mit 
16,5 Millionen Euro (minus 1,0 Millionen Euro) angesetzt. 

Der Regierungsentwurf des Bundeshaushalts 2022 sieht insgesamt 2,6 Milliarden Euro 
weniger bei den „Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ vor. 
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Das Eingliederungsbudget ist aber eigentlich für Umschulungen, Ausbildung und 
Training für die Langzeiterwerbslosen vorgesehen. 

Allgemein ist der Anteil der erwerbslosen Menschen, die mit einer Weiterbildung 
gefördert werden, an allen Erwerbslosen gering. Im Jahr 2020 haben nur 3,2 Prozent an 
einer Weiterbildung teilgenommen, im Rechtskreis des SGB II lag der Anteil nur bei 2,0 
Prozent und bei den sogenannten Optionskommunen bei 1,1 Prozent.  

Dazu Dagmar König, zuständiges Mitglied im ver.di Bundesvorstand: „Wir wollen nicht, 
dass Arbeitslosigkeit verwaltet wird – unser Ziel ist es, Menschen wieder in Arbeit zu 
bringen. Weiterbildungen sind dafür eine wichtige Grundlage. Hier zu sparen heißt, die 
Zukunft auf‘s Spiel zu setzen. Dies gilt insbesondere, da der Arbeitskräftebedarf in vielen 
Bereichen schon jetzt sichtbar ist.“ 

Wir wehren uns entschieden dagegen, dass die Finanzierung der notwendigen Corona-
Hilfen zu Lasten der Erwerbslosen und der Rechtskreise des SGB II und SGB XII geht.  
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Erklärung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 
zur Entwicklung der Energiepreise 2021 

Die Preise für Erdgas und Strom in Europa sind in die Höhe geschnellt. Nach den 
Lockdowns zur Eindämmung des Coronavirus dürfte sich die Energiekrise in diesem 
Winter auf die Rechnungen der Verbraucher*innen auswirken. 

Die Kosten für Energie sind momentan sechsmal so hoch wie im letzten Jahr und 
Expert*innen zufolge werden sie weiter steigen und vor dem Frühjahr 2022 auch nicht fallen. 

Die Regierungen bemühen sich, Verbraucher*innen durch Subventionen und 
Steuersenkungen zu entlasten. Doch Verbraucherschützer schlagen Alarm: In einigen Ländern 
wird der Strom so teuer, dass einkommensschwache Menschen sich das Heizen in diesem 
Winter nicht leisten können. 

Angesichts steigender Energiepreise und des nahenden Winters machen sich rund 80 
Millionen Menschen in Europa Sorgen über die nächste Strom- oder Gas-Rechnung. 
Dazu könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie dieses Problem noch 
verschlimmern. 

Wie viele Menschen in Deutschland unter Energiearmut leiden, wird in keiner amtlichen 
Statistik erfasst. Ca. 20 Prozent der Bevölkerung sind nach exemplarischen Berechnungen der 
Verbraucherzentrale NRW gezwungen, mehr als 13 Prozent ihres verfügbaren Einkommens 
für Energiekosten (Strom, Wärme und z. T. Treibstoff) aufzuwenden. 

Jetzt ist die Politik gefragt, insbesondere die neue Regierung, den von der Energiearmut 
betroffen Menschen kurzfristig und nachhaltig zu helfen. Dabei handelt es sich nicht nur um 
die Empfänger*innen von Sozialleistungen, sondern es betrifft ganz erheblich mehr 
Haushalte. 
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Erklärung des Bundeserwerbslosenausschusses zum Abschnitt 
„Bürgergeld“ im Koalitionsvertragskapitel IV. Respekt, Chancen und  
soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt vom 24. November 2021 

(IV) Bürgergeld 

 

„Hartz IV“ soll jetzt „Bürgergeld“ heißen, mit kleineren Verbesserungen wurde ein 
Etikettenwechsel vorgenommen. Vor allem dort, wo keine Kosten entstehen.  

Zwei der Verbesserungen gelten für Neubezieher*innen, entsprechen den 
gegenwärtigen Corona-Ausnahmeregeln. Ansonsten aber gilt: Es soll keine höheren 
Regelleistungen geben, die Sanktionen bleiben bestehen und es fehlt eine Lösung zur 
Wohnkostenlücke. 

Am Kern des Hartz IV–Systems – Fordern und Fördern – wird sich also nichts ändern. 

Auch das neue „Bürgergeld“ bleibt „Armut per Gesetz“. 

Das Wort Regelbedarf kommt mit keinem Wort vor. Die Regelbedarfe bleiben 
eingefroren. Für eine substantielle und bedarfsgerechte Erhöhung der Regelbedarfe – 
für die sich ver.di seit langem stark macht - müssen die Koalitionäre noch nachlegen, 
ebenso wie zu dem aktuellen Thema des Corona–Mehrbedarfs. 

Es soll weiterhin keine armutsfeste Absicherung geben, immer noch wird keine echte 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die enttäuschte Öffentlichkeit nimmt dies als die 
alte Misstrauenskultur in neuen Gefäßen wahr. 

Der in den Medien oft genutzte Begriff „Sanktionsmoratorium“ würde ein komplettes 
Aussetzen der Sanktionen bedeuten. Die Wirklichkeit sieht anders aus, zukünftig heißt 
es nur „Sanktionen mit Menschenwürde“. Wie das aussehen soll bleibt unklar. 

Es gibt weiterhin Mitwirkungspflichten, die künftig als „Teilhabevereinbarung“ 
bezeichnet werden. Weitere vertrauensbildende Worthülsen sind „sechsmonatige 
Vertrauenszeit“, „Kompetenzfeststellungsverfahren“ oder „zertifizierbare Soft Skills“, -
 und das alles soll „gemeinsam in einfacher Sprache“ formuliert sein. Die Art und Weise, 
wie diese Koalitionsvertragsformulierungen mit „Leben gefüllt“ werden sollen, bleibt 
abzuwarten. 

Die Koalitionäre sprechen sich für eine eigenständige Kindergrundsicherung aus. Im 
ersten Schritt soll durch Automatisierung ein schneller Zugang geschaffen werden. Im 
zweiten Schritt soll das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern neu definiert 
werden. Die hierfür vorgesehenen strukturellen Komponenten der 
Kindergrundsicherung werden zwar erwähnt, aber nicht ausgeführt. 

Alleinerziehende, die heute am stärksten von Einkommensarmut Betroffenen, sollen 
durch eine Steuergutschrift entlastet werden. Hier wird sehenden Auges eine „Wohltat“ 
versprochen, die viele betroffene Bürger*innen gar nicht erreicht, da sie sich mit ihrem 
Einkommen unterhalb des steuerlichen Existenzminimums (Steuerfreibetrag) befinden. 
Offen ist, ob für diese Fälle dann tatsächliche Transferleistungen geplant sind 
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Kleine Fortschritte gibt es für Bürger*innen, die zum ersten Mal das Bürgergeld 
beantragen: die ersten zwei Jahre werden ohne Anrechnung des Vermögens erfolgen 
und die tatsächlichen Wohnungskosten (KdU) werden zwei Jahre lang anerkannt. Eine 
behördliche Umzugsaufforderung könnte erst nach diesem Zeitraum erfolgen. Das 
Schonvermögen soll erhöht werden, bisher jedoch ohne Konkretisierung. 

Kleine Fortschritte gibt es auch für Leistungsbezieher*innen: die Zuverdienst-
Möglichkeiten sollen verbessert werden. Leider fehlt hier eine konkrete Angabe in Euro. 
Dies wäre der weitere Ausbau zu einem „Kombi – Lohn – Modell! Darüber hinaus kann 
den „Bürgergeldberechtigten im Rahmen der Teilhabevereinbarung für die Teilhabe an 
der Eingliederung dienenden Förder- oder Unterstützungsmaßnahmen ein befristeter 
Bonus gezahlt werden“ (Zeilen 2619-2621). 

Das derzeit noch völlig vage „Reformmodell“ soll durch eine unabhängige Kommission 
entwickelt werden. Unsere Forderung muss sein, dass in diese Kommission nicht nur 
Wohlfahrtsverbände beteiligt werden, sondern auch organisierte Betroffene 
(Erwerbslose) aus Gewerkschaften (ver.di) sowie Bürger*innen, die in den letzten 16 
Jahren konkret mit Arbeitslosengeld–Beziehenden gearbeitet haben oder selbst davon 
betroffen waren. 

Derzeit verspricht das Koalitionspapier lediglich kosmetische Verschönerungen an dem 
bestehenden System, Nacharbeiten sind dringend erforderlich. 

 

Fazit: 

Der Bundeserwerbslosenausschuss sieht zwar kleine Verbesserungen, aber die 
Entwicklung zu einer echten Grundsicherung als noch nicht abgeschlossen. Das 
Bürgergeld soll die Hartz IV–Gesetzgebung (AGENDA 2010), verursacht durch die 
Parteien SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, unbedingt in einen neuen neoliberalen 
klingenden und wirkenden Namen umfirmieren.  

Ein echter Paradigmenwechsel ist damit aber nicht verbunden, sondern steht noch aus. 

Das Konzept „Bürgergeld“ muss sich messen lassen an der Vorgabe: gleiche 
Rechte verbunden mit der Chance, diese auch wahrzunehmen und gleiche 
Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben. 
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Einkommen unterhalb des steuerlichen Existenzminimums (Steuerfreibetrag) befinden. 
Offen ist, ob für diese Fälle dann tatsächliche Transferleistungen geplant sind 

 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Bundeserwerbslosenausschuss 
Paula-Thiede-Ufer 10 10, 10179 Berlin, erwerbslose.verdi.de, Kontakt: erwerbslose@verdi.de 

Berlin, 06.12.2021 

2 / 2 
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beantragen: die ersten zwei Jahre werden ohne Anrechnung des Vermögens erfolgen 
und die tatsächlichen Wohnungskosten (KdU) werden zwei Jahre lang anerkannt. Eine 
behördliche Umzugsaufforderung könnte erst nach diesem Zeitraum erfolgen. Das 
Schonvermögen soll erhöht werden, bisher jedoch ohne Konkretisierung. 

Kleine Fortschritte gibt es auch für Leistungsbezieher*innen: die Zuverdienst-
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Dies wäre der weitere Ausbau zu einem „Kombi – Lohn – Modell! Darüber hinaus kann 
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entwickelt werden. Unsere Forderung muss sein, dass in diese Kommission nicht nur 
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bestehenden System, Nacharbeiten sind dringend erforderlich. 
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Bürgergeld soll die Hartz IV–Gesetzgebung (AGENDA 2010), verursacht durch die 
Parteien SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN, unbedingt in einen neuen neoliberalen 
klingenden und wirkenden Namen umfirmieren.  

Ein echter Paradigmenwechsel ist damit aber nicht verbunden, sondern steht noch aus. 

Das Konzept „Bürgergeld“ muss sich messen lassen an der Vorgabe: gleiche 
Rechte verbunden mit der Chance, diese auch wahrzunehmen und gleiche 
Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben. 
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Erklärung des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

Sozialpolitische Entscheidungen in Krisenzeiten 
Unsere Gesellschaft lebt in unruhigen Zeiten. Gerade jetzt brauchen wir einen starken und handlungsfähigen Sozial-
staat, der für die soziale Sicherheit seiner Bürger*innen und den sozialen Zusammenhalt sorgt. 

Die Ampel-Koalition hat in den letzten Monaten Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht, von denen einkommens-
schwache Haushalte profitieren sollen. In seiner Tagung am 6. bis 7. April 2022 hat sich der Bundeserwerbslosen-
ausschuss u. a. mit folgenden Themen auseinandergesetzt: 

♦♦ Inflation
♦♦ Energiekosten
♦♦ Heizkostenzuschuss
♦♦ Corona
♦♦ Sanktionsmoratorium
♦♦ Mindestlohn
♦♦ Geringfügige Beschäftigung

Inflation, Energiekosten, Heizkostenzuschuss und Corona 

Infolge des Krieges in der Ukraine ist auch weiterhin mit steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten zu rechnen. 

Die Bundesregierung wird dem entgegenwirken u. a. mit: 

♦♦ einem einmaligen Coronazuschuss von 100 Euro für Leistungsbezieher*innen, die Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz oder ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
nach dem Bundesversorgungsgesetz erhalten

♦♦ einem Kindersofortzuschlag von monatlich 20 Euro ab 1. Juli 2022 für von Armut betroffene Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene sowie

♦♦ einem Heizkostenzuschuss in Höhe von 135 Euro für alleinlebende Wohngeldempfänger*innen, sowie für jedes
weitere Haushaltsmitglied 35 Euro

Am 24. März 2022 legte die Regierung bereits Vorschläge für ein zweites Entlastungspaket vor. Mit diesem Paket soll 
u. a. der Coronazuschuss um weitere 100 Euro erhöht werden, ein einmaliger Familienzuschuss von 100 Euro pro 
Kind gezahlt und für 90 Tage ein Ticket für neun Euro pro Monat im ÖPNV angeboten werden. Auch beim 
Heizkostenzuschuss wurde nachgebessert. Dieser wurde verdoppelt, so dass jetzt Wohngeldhaushalte mit einer 
Person 270 Euro, Wohngeldhaushalte mit zwei Personen 350 Euro sowie jede weitere im Haushalt lebende Person 
70 Euro erhalten sollen. 

Der Bundeserwerbslosenausschuss nimmt zur Kenntnis, dass mit diesen Maßnahmen einkommensschwache 
Haushalte finanziell unterstützt werden – allerdings geschieht dies nicht in ausreichendem Maße. 

Grundsätzlich müssen die Regelsätze in der Grundsicherung neu, existenzsichernd sowie transparent ermittelt werden 
(u. a. unter Einbeziehung einer Sachverständigenkommission), um einen wirksameren Schutz vor Armut zu bieten 
und soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

Für viele Menschen werden aktuell die steigenden Strom- und Energiepreise zu einer Existenzfrage. Für Menschen im 
Grundsicherungsbezug bedeutet das, dass zwar die Stromkosten Bestandteil des pauschalen Regelbedarfs sind, sie 
aber nicht realitätsgerecht ermittelt werden, so dass eine starke finanzielle Unterdeckung besteht. 

Und auch die Verbesserung des gesetzlichen Rahmens für die Anwendung der kommunalen Angemessenheits-
grenzen für die Heizkosten – so wie im Koalitionsvertrag vereinbart – sollte möglichst zeitnah erfolgen, nicht erst mit 
Einführung des Bürgergeldes. Insbesondere für Haushalte, die nicht von der bis Ende 2022 verlängerten pandemie-
bedingten Sonderregelung erfasst werden, sondern bei denen die Jobcenter bereits vor dem März 2020 die 
Leistungen für Wohn- und Heizkosten auf die angemessenen Kosten gedeckelt hatten, ist ein schnelles Handeln 
dringend erforderlich.   

Der Bundeserwerbslosenausschuss fordert die Regierungskoalition daher auf, hier dauerhafte Lösungen herbei-
zuführen. Lediglich punktuelle finanzielle Hilfen in Form von Einmalzahlungen reichen nicht aus. 
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Darüber hinaus erwarten wir von der Regierungskoalition, Regelungen zu schaffen, die dafür sorgen, dass Energie-
schulden vermieden und daraus ggf. resultierende Energiesperren verhindert werden, denn die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen von Energiesperren können für die Betroffenen verheerend sein. Energiesperren sollten daher 
zunächst bis zum 30. Juni 2022 ausgesetzt werden, in Anlehnung an die gesetzliche Ausnahmeregelung, die bereits 
im vergangenen Jahr als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona–Pandemie geschaffen wurde. 

Sanktionsmoratorium 

Die Einführung eines (sog.) Sanktionsmoratoriums wird vom Bundeserwerbslosenausschuss begrüßt. 

Der Gesetzentwurf lässt aber offen, wann das Gesetz in Kraft tritt, so dass eine Verkürzung des Zeitraumes auf 
weniger als ein Jahr (bis zum 31.12.2022) zu befürchten ist. Dies entspräche nicht den ursprünglichen Erklärungen. 
Der Bundeserwerbslosenausschuss erwartet, dass der Gesetzgeber hier das Wirksamwerden des „Gesetzes zur 
Regelung eines Sanktionsmoratoriums“ mindestens für ein Jahr ab Inkrafttreten des Gesetzes – noch besser bis zur 
Neuregelung im Gesetz zum Bürgergeld – vorsieht. Wir fordern, dass im Sanktionsmoratorium alle Sanktionen, also 
auch die Meldeversäumnisse (nach § 32 SGB II) enthalten sind. 

Vom Gesetzgeber sollte auch klargestellt werden, dass während des Sanktionsmoratoriums erfolgte Pflichtverlet-
zungen nach Ablauf des Sanktionsmoratoriums nicht nach neuem Recht noch nachträglich sanktioniert werden 
können. 

Mindestlohn 

Ein Mindestlohn von 12 Euro wird deutlich mehr Niedriglöhne anheben als in 2015. Fast neun Millionen Menschen 
verdienen weniger als zwölf Euro pro Stunde – darunter viele Frauen und Beschäftigte ohne Tarifvertrag. Ein großer 
Erfolg – aber damit sind nicht alle Probleme im Niedriglohnsektor gelöst. 

Im Koalitionsvertrag wurde für diesen Erfolg ein hoher Preis bezahlt: Die Verdienstgrenze für die geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse werden ebenfalls zum 01.10.2022 von 450 Euro auf 520 Euro heraufgesetzt und sollen 
danach dynamisiert werden. 

Der Bundeserwerbslosenausschuss kritisiert die Weitergeltung der diskriminierenden Regelung, dass Langzeitarbeits-
lose in den ersten sechs Monaten ihrer neuen Beschäftigung nicht den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro 
erhalten müssen. 

Hier fordert der Bundeserwerbslosenausschuss die Regierungskoalition auf, alle Ausnahmeregelungen endlich zu 
streichen und den Geltungsbereich des Mindestlohngesetzes auf Langzeitarbeitslose, Jugendliche ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung auszuweiten sowie bestehende Ausnahmen bei freiwilligen Praktika abzuschaffen. 

Geringfügige Beschäftigung (Minijob) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird ein Auftrag des Koalitionsvertrags zur Weiterentwicklung der Mini- und 
Midi-Jobs umgesetzt. 

Künftig orientiert sich die Geringfügigkeitsgrenze an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zu Mindestlohn-
bedingungen. Sie wird mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde von derzeit 
450 Euro auf 520 Euro monatlich erhöht und dynamisch ausgestaltet. 

Der Bundeserwerbslosenausschuss protestiert ausdrücklich gegen diese Verfestigung von Mini- und Midi-Jobs. Aus 
arbeitsmarktpolitischer Sicht verschärft die geplante Gesetzesänderung Probleme, anstatt sie zu lösen. Aus wissen-
schaftlicher Sicht werden die Fehler der Vergangenheit fortgeschrieben. Durch die geplante Veränderung entsteht 
den Sozialversicherungen ein Beitragsminus in Höhe von ca. 800 Mio. Euro. 

Geringfügige Beschäftigung verdrängt bis zu 500 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze allein in kleinen 
Betrieben. Zudem dient sie nur selten als Brücke in eine reguläre Beschäftigung. Es ist außerdem ein herber Rück-
schlag für die Förderung einer gleichberechtigten Erwerbsarbeit von Frauen. Rund 70 Prozent der ausschließlich 
geringfügig entlohnt Beschäftigten sind Frauen. Generell gehen Minijobs mit erhöhten Risiken einer Niedriglohn-
beschäftigung und Armutsgefährdung einher. Mini-Jobber*innen müssen nicht in die Arbeitslosen-, Kranken- und 
Pflegeversicherung einzahlen, von der Rentenversicherungspflicht können sie sich befreien lassen. Damit fehlt ihnen 
der Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung. Gerade die Corona-Pandemie hat dies deutlich gemacht: Mini-Jobber 
hatten und haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie Kurzarbeitergeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld.  

Der Bundeserwerbslosenausschuss fordert daher weiterhin die Sozialversicherungspflicht  
ab dem „ersten“ Euro. 
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Inflation, Energiekosten, Heizkostenzuschuss und Corona 

Infolge des Krieges in der Ukraine ist auch weiterhin mit steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten zu rechnen. 

Die Bundesregierung wird dem entgegenwirken u. a. mit: 

♦♦ einem einmaligen Coronazuschuss von 100 Euro für Leistungsbezieher*innen, die Leistungen nach dem
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Am 24. März 2022 legte die Regierung bereits Vorschläge für ein zweites Entlastungspaket vor. Mit diesem Paket soll 
u. a. der Coronazuschuss um weitere 100 Euro erhöht werden, ein einmaliger Familienzuschuss von 100 Euro pro 
Kind gezahlt und für 90 Tage ein Ticket für neun Euro pro Monat im ÖPNV angeboten werden. Auch beim 
Heizkostenzuschuss wurde nachgebessert. Dieser wurde verdoppelt, so dass jetzt Wohngeldhaushalte mit einer 
Person 270 Euro, Wohngeldhaushalte mit zwei Personen 350 Euro sowie jede weitere im Haushalt lebende Person 
70 Euro erhalten sollen. 

Der Bundeserwerbslosenausschuss nimmt zur Kenntnis, dass mit diesen Maßnahmen einkommensschwache 
Haushalte finanziell unterstützt werden – allerdings geschieht dies nicht in ausreichendem Maße. 
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zuführen. Lediglich punktuelle finanzielle Hilfen in Form von Einmalzahlungen reichen nicht aus. 
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Darüber hinaus erwarten wir von der Regierungskoalition, Regelungen zu schaffen, die dafür sorgen, dass Energie-
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wirtschaftlichen Folgen von Energiesperren können für die Betroffenen verheerend sein. Energiesperren sollten daher 
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Der Bundeserwerbslosenausschuss erwartet, dass der Gesetzgeber hier das Wirksamwerden des „Gesetzes zur 
Regelung eines Sanktionsmoratoriums“ mindestens für ein Jahr ab Inkrafttreten des Gesetzes – noch besser bis zur 
Neuregelung im Gesetz zum Bürgergeld – vorsieht. Wir fordern, dass im Sanktionsmoratorium alle Sanktionen, also 
auch die Meldeversäumnisse (nach § 32 SGB II) enthalten sind. 
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sene Berufsausbildung auszuweiten sowie bestehende Ausnahmen bei freiwilligen Praktika abzuschaffen. 

Geringfügige Beschäftigung (Minijob) 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird ein Auftrag des Koalitionsvertrags zur Weiterentwicklung der Mini- und 
Midi-Jobs umgesetzt. 
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Der Bundeserwerbslosenausschuss protestiert ausdrücklich gegen diese Verfestigung von Mini- und Midi-Jobs. Aus 
arbeitsmarktpolitischer Sicht verschärft die geplante Gesetzesänderung Probleme, anstatt sie zu lösen. Aus wissen-
schaftlicher Sicht werden die Fehler der Vergangenheit fortgeschrieben. Durch die geplante Veränderung entsteht 
den Sozialversicherungen ein Beitragsminus in Höhe von ca. 800 Mio. Euro. 

Geringfügige Beschäftigung verdrängt bis zu 500 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze allein in kleinen 
Betrieben. Zudem dient sie nur selten als Brücke in eine reguläre Beschäftigung. Es ist außerdem ein herber Rück-
schlag für die Förderung einer gleichberechtigten Erwerbsarbeit von Frauen. Rund 70 Prozent der ausschließlich 
geringfügig entlohnt Beschäftigten sind Frauen. Generell gehen Minijobs mit erhöhten Risiken einer Niedriglohn-
beschäftigung und Armutsgefährdung einher. Mini-Jobber*innen müssen nicht in die Arbeitslosen-, Kranken- und 
Pflegeversicherung einzahlen, von der Rentenversicherungspflicht können sie sich befreien lassen. Damit fehlt ihnen 
der Schutz der gesetzlichen Sozialversicherung. Gerade die Corona-Pandemie hat dies deutlich gemacht: Mini-Jobber 
hatten und haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen wie Kurzarbeitergeld, Krankengeld oder Arbeitslosengeld.  

Der Bundeserwerbslosenausschuss fordert daher weiterhin die Sozialversicherungspflicht  
ab dem „ersten“ Euro. 
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Erklärung BEA-Vorstand 

 

Unzureichende Entlastungen 
Bewertung des dritten Entlastungspakets durch den BEA-Vorstand 

Seit dem Frühjahr 2020 haben sich die Lebensbedingungen vieler Millionen Menschen in 
Deutschland zum Teil drastisch verschlechtert, weil sich die gesellschaftlichen Krisen häuften und 
gleichzeitig verschärften. Dies gilt besonders für einkommensarme und armutsgefährdete 
Gruppen, weil ihnen im Unterschied zu wohlhabenden Bevölkerungskreisen keine finanziellen 
Rücklagen zur Verfügung stehen. 

Die Entwicklung ist höchst unsozial, vor allem wegen der anhaltend hohen Inflation, die auch 
Lohnerhöhungen weit übertreffen wird. Menschen mit geringen und mittleren Einkommen 
zahlen den höchsten Preis für die Krise. Wir sehen eine weiter zunehmende soziale Polarisierung. 

Mit dem dritten Entlastungspaket versucht die Bundesregierung, die mit voller Wucht 
steigenden Preise für private Haushalte und Unternehmen finanziell abzumildern. 

Die Gesamtsumme beläuft sich auf etwa 95 Mrd. Euro. Darin enthalten sind eine ganze Reihe 
sinnvoller Maßnahmen, die häufig auf gewerkschaftliche Forderungen zurückgehen. Trotzdem 
bestehen noch soziale und wirtschaftliche Sicherungslücken und manche Elemente werden erst 
verzögert greifen. Damit es in dieser Krise gerecht und solidarisch zugeht, gibt es nochmal 
Nachbesserungsbedarf. Die Maßnahmen sind in ihrer Gesamtgröße gut, aber sie sind nicht 
zielgenau genug, weil sie den verletzlichsten Menschen und Unternehmen zu wenig helfen. 

Zu begrüßen ist, dass das Wohngeld ausgeweitet werden soll und dauerhaft eine Klima- und 
Heizkostenkomponente, deren Höhe aber noch nicht beziffert ist, erhält. Insgesamt muss das 
Wohngeld aber noch deutlich mehr arme Menschen erreichen, die andernfalls bei ihren 
Wohnkosten keine Unterstützung erfahren. Das Wohngeld muss außerdem hoch genug sein, 
um dabei zu helfen, Armut durch zu hohe Wohnkosten zu verhindern. 

Die Pläne zur Einführung eines Bürgergeldes werden der Situation der Betroffenen in keiner 
Weise gerecht. Die Ampel-Koalition hat sich in ihrem Entlastungspaket lediglich auf eine 
Korrektur der Regelsatzanpassungen verständigt, die an dem schon jetzt viel zu geringen 
Leistungsumfang nichts ändert. Auch künftig müssen Grundsicherungsberechtigte ihren 
Stromverbrauch aus den ungenügenden Regelleistungen finanzieren. Bei rasant steigenden 
Energiekosten reduziert das die ohnehin knappen Mittel für Nahrung, Gesundheitsversorgung, 
Bildung und Teilhabe drastisch. Wir fordern, dass die notwendigen Ausgaben für Strom mit den 
Kosten für Wohnen und Heizung in der Grundsicherung vollständig übernommen werden 
sollen. Für Strom- und Gassperren muss ein erneutes Moratorium eingeführt werden. Bei den 
angekündigten Preisdeckeln für Strom und Gas ist noch offen, ob sie einkommensarme 
Haushalte in erforderlichem Ausmaß entlasten und gleichzeitig unklar, wie notwendige 
Einsparungen bei sehr hohen Verbräuchen sichergestellt werden. Im Entlastungspaket wurden 
außerdem keine Maßnahmen getroffen, um dauerhafte Energie- und damit 
Kosteneinsparungen beim Heizen zu ermöglichen.  

Hier muss sich dringend etwas ändern, damit sich die sozioökonomische  
Ungleichheit verringert und niemand mehr in Existenznot gerät. Andernfalls  
riskiert die rot-grün-gelbe Koalition soziale Verwerfungen mit unabsehbaren  
Konsequenzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
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Argumente aus der Mottenkiste und Fake News 
Die parteitaktischen Absichten von Herrn Friedrich Merz, CDU zum „Bürgergeld-Gesetz“  

Mit der Verkündigung des Gesetzentwurfes zum „Bürgergeld“ ist die Katze aus dem Sack: Die 
Ampelregierung ist offenbar nach wie vor nicht gewillt, die schon seit Jahren zu Recht kritisierte 
Berechnung des Hartz-IV-Regelsatzes so zu korrigieren, dass dieser wirklich vor Armut schützt. 
Zwar soll er ab dem kommenden Jahr auf 502 Euro steigen, aber dies ist nichts anderes als ein 
Inflationsausgleich, der deutlich zu niedrig angesetzten, derzeitigen 449 Euro für eine 
alleinstehende erwachsende Person. 

Narrativ „nicht lohnender Arbeit“ 

Mit der Behauptung „Leistung muss sich lohnen“ stellt der Fraktionsvorsitzende der Union, 
Friedrich Merz, die Anpassung des Regelsatzes an die Inflationsrate und die weiteren minimalen 
Vorhaben im Gesetz in Frage. Seine Zuspitzung findet die Argumentation häufig in der seither 
wieder verstärkt vorgetragenen Behauptung, dass sich Arbeit vor dem Hintergrund des „neuen 
Bürgergeldes“ nicht mehr lohne. Um es plakativ festzumachen: Die Oppositionsparteien 
CDU/CSU, Industrie-, Handwerks-, Mittelstands- und Arbeitgeberverbänden geht das Vorhaben 
viel zu weit. Hierbei wird die zu Beginn kritisierte Erhöhung der Regelsätze mit dem Argument 
des Lohnabstand-Gebotes angesichts der aktuellen Inflationsraten zunehmend von der Kritik 
ausgenommen – ins Zentrum sind inzwischen die geplanten Regelungen zum Schonvermögen, 
sowie zur Übernahme der Wohnkosten und die für die ersten Monate vorgesehene weitgehend 
sanktionsfreie Leistungsgewährung gerückt.   

Diese Argumentation folgt dem, was wir als Erwerbslose schon vor und mit Einführung von 
Hartz IV in 2005 erlebt haben. Eine politisch gewollte Herabsetzung einer breiten 
Bevölkerungsgruppe. 

Fake-Beispiele verfestigen das Narrativ „nicht lohnender Arbeit“ durch das Bürgergeld.  

Hier zu stellt der BEA-Vorstand fest: Dass die vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, vorübergehend 
in die Welt gesetzten Berechnungen zu den verschiedenen Haushaltstypen zwischen Bürgergeld-
Bezieher*innen und prekär Beschäftigten bei Vollzeitarbeit zum Mindestlohn unter der 
Annahme des bis 2010 gesetzlich geregelten Lohnabstandsgebots weder mit Sachkenntnis und 
erst recht nicht mit Wissenschaft, gar nichts, aber auch rein gar nichts mehr zu tun haben. Hier 
werden Argumente aus der Mottenkiste bemüht und außer Acht gelassen, und mit Ansprüchen 
(Transferleistungen) der Erwerbstätigen vermengt. Die Spannweite des „Lohnabstandes“ 
zwischen Fake und korrekter Berechnung ist immer gegeben (s. „Carsten Linnemann im Fake-
Netzwerk – Nov. 2022, www.portal-sozialpolitik.de). 
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Karenzzeit – Schonvermögen, Übernahme der Wohnkosten 

In unserer Bewertung zu den Reformvorschlägen im „Bürgergeld Gesetz“ begrüßen wir die 
Regelungen zum Schonvermögen und zur Übernahme der Wohnkosten, wenn es auch nur 
„denen zugutekommt, die neu in den Bezug von SGB II – Leistungen kommen und nur 
kurzfristig darin bleiben.“ Dies dürfte beim Abbau von Abstiegsängsten helfen. 

Dass ausgerechnet die Unionsparteien ihre Kritik hierauf fokussieren, entbehrt nicht einer 
gewissen Pikanterie: Die Schonvermögensbeträge wie auch der Umgang mit den 
Wohnungskosten entsprechen geltendem Recht – und das geht auf die Vorgängerregierung aus 
SPD und Union zurück. Was für die Dauer der Covid-19-Pandemie gelten sollte, wird von der 
jetzt in der Opposition befindlichen CDU/CSU als „bedingungsloses Grundeinkommen“ betitelt. 
Dabei wurden mit diesen Regelungen betroffene Solo-Selbstständige und deren womöglich 
„vermögende“ Partner*innen, Kulturschaffende und Kurzarbeitende, die für den Ernstfall nicht 
sofort auf eventuelle Rücklagen verwiesen werden oder ihre Wohnung aufgeben müssen, 
geschützt. Die weiterentwickelten Karenzzeit–Regelungen zielen hauptsächlich auf die neu in 
die Hilfebedürftigkeit fallenden Mittelschicht-Haushalte. Unter anderem auch ein Wahlklientel 
der Parteien CDU/CSU. Für alle anderen Hilfebedürftigen, für die die Regelungen ebenfalls 
gelten sollen, die sich aber seit Jahren schon im Bezug befinden, haben ihre Wohnkosten bzw. 
ihr Vermögen bereits bis auf die Angemessenheitsgrenze bzw. auf die zuvor geltenden 
geringeren Schonvermögensbeträge reduziert. Dass die Union mit ihrem Bürgergeld-Bashing am 
Ende vor allem die Mittelschicht trifft, die im Notfall sofort ihre bescheidenen Rücklagen 
auflösen und ihre nach Unions-Maßstäben zu große oder zu teure Wohnung aufgeben müsste, 
scheint noch nicht in der Bundestagsfraktion angekommen zu sein. Oder aber die Versuchung, 
aus der weit verbreiteten Unkenntnis sozialstaatlicher Regelungen und Planungen mit 
Ressentiments politisches Kapital schlagen zu können, ist einfach zu groß. 

Sanktionsfreie Leistungsgewährung: 

Der BEA-Vorstand schließt sich der Stellungnahme des DGB vom 02.11.22 zur Neugestaltung 
der Sanktionen an.  

Nur 1,1 Prozent der Menschen im Hartz-IV-Bezug machen falsche Angaben. Das weiß man recht 
genau. Grundsicherungsbetrug wird im Gegensatz zu Steuerhinterziehung härter verfolgt. Es 
gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Delikten. Die 57,3 Mio. Euro holt sich der 
Staat von den Leistungsbezieher*innen zurück. Von den 125 Mrd. Euro der 
Steuerhinterziehenden landet nichts in der Staatskasse. Steuerhinterziehung scheint eine 
lässliche Sünde zu sein. Zumindest werden reiche Menschen nicht unter Generalverdacht 
gestellt, den Staat zu betrügen. Dagegen hängt das Bild von „Hartzlern“ als 
„Sozialschmarotzern“ in vielen Köpfen fest. Diesem Bild und den aktuellen Fake News zum 
Narrativ „nicht lohnender Arbeit“ sollten wir unseren Widerstand entgegensetzen. 

 

„Mit vereinter Kraft mehr bewirken! 

Nie war das wichtiger als heute!“ 
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Nach einer Stimmungsmache auf Stammtischniveau haben letzte Woche der Bundestag 
und der Bundesrat das „Bürgergeldgesetz“ verabschiedet. 

 

Die Ampel – Regierung hatte groß angekündigt, dass Hartz IV überwunden wird, davon kann 
keine Rede mehr sein. Die Reform fällt aus -Hartz IV bleibt Hartz IV – was übrig bleibt ist die 12. 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz (SGB II), dass ab dem 01.01.2023 Bürgergeld 
(Bürgergeld-Gesetz) genannt werden soll. 

Der jetzt gefundene Kompromiss, den die Unions-Parteien erzwungen haben, wird das 
„Bestrafungs- und Sanktions- – System Hartz IV“ wiederaufleben lassen. 

Solange in der Grundsicherung weiterhin sanktioniert wird und solange die Menschen weiter in 
Armut gehalten werden, kann nicht ernsthaft von einer echten Reform, sondern bestenfalls von 
einer Novelle gesprochen werden.  

In den vergangenen Wochen gab es einen Wettbewerb der Schäbigkeit auf Kosten der 
Betroffenen und ein unwürdiges Schmierentheater, bei dem die Unions-Parteien versuchten, 
Niedriglöhner*innen gegen Sozialleistungsbezieher*innen auszuspielen.   

CDU und CSU haben eine menschenverachtende, vorurteilsbeladene und stigmatisierende 
Kampagne gegen Menschen mit Leistungsbezug gefahren.   

Der faule Arbeitslose, der auf Kosten der hart und fleißig Arbeitenden Reichtümer anspart, ist 
das Bild, das die Unions-Parteien heraufbeschwört haben und damit in „alte Zeiten“ 
zurückfallen. Es ist auch keine „bedingungsarme Grundsicherung“ für alle, sondern eher „Hartz 
IV light“ für ausgewählte Personengruppen. 

Mit dem „bedingungslosen Grundeinkommen“ hat das Bürgergeld gar nichts gemein, denn 
trotz seines irreführenden Namens bekommen es weder Bürger*innen, noch wird es an die 
Leistungsberechtigten ohne Bedingungen ausgezahlt.   

Die Union hat nun dafür gesorgt, dass Betroffene weniger eigenes Erspartes behalten dürfen, 
wenn sie die staatliche Leistung erhalten. Der „Kompromiss“ sieht nun statt 60.000 Euro einen 
Betrag von 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und 15.000 Euro für 
jede weitere vor. Das ist – aller Aufregung zum Trotz – für eine 62 Jahr alte Person nicht viel 
mehr als bei der zum 31. Dezember 2004 abgeschafften Arbeitslosenhilfe, bei der ein Freibetrag 
von 12.400 Euro – ggf. unter Anrechnung von Altersvorsorgevermögen -zu berücksichtigen 
war.     

Dies ist eine Herabsetzung gegenüber Wohngeldbezieher*innen, denen ein Schonvermögen in 
Höhe von 60.000 Euro zugestanden wird (Verwaltungsvorschrift zu § 21 des 
Wohngeldgesetzes). Auch hier manifestiert sich eine bewusste Spaltung der Gesellschaft.  

Ansonsten gilt generell: Wer Leistungen der Grundsicherung beantragt, ist nicht vermögend. 
Hier hilft bereits der Blick auf die - skandalöse - Vermögensverteilung in Deutschland, um zu 
erkennen, dass eine Scheindebatte geführt wurde. Der Median-Haushalt hat ein „Vermögen“ 
von etwas über 20.000 Euro.     

Der Ampel-Entwurf zum „Bürgergeld-Gesetz“ war keine Abkehr und keine Überwindung vom 
„Hartz IV – System“. Insbesondere die Höhe des Regelsatzes ist viel zu niedrig, die Bedarfe 
werden nach wie vor künstlich kleingerechnet, die Erhöhung ist lediglich eine nachholende 
Anpassung an die Inflation aus 2022.  
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Karenzzeit – Schonvermögen, Übernahme der Wohnkosten 

In unserer Bewertung zu den Reformvorschlägen im „Bürgergeld Gesetz“ begrüßen wir die 
Regelungen zum Schonvermögen und zur Übernahme der Wohnkosten, wenn es auch nur 
„denen zugutekommt, die neu in den Bezug von SGB II – Leistungen kommen und nur 
kurzfristig darin bleiben.“ Dies dürfte beim Abbau von Abstiegsängsten helfen. 

Dass ausgerechnet die Unionsparteien ihre Kritik hierauf fokussieren, entbehrt nicht einer 
gewissen Pikanterie: Die Schonvermögensbeträge wie auch der Umgang mit den 
Wohnungskosten entsprechen geltendem Recht – und das geht auf die Vorgängerregierung aus 
SPD und Union zurück. Was für die Dauer der Covid-19-Pandemie gelten sollte, wird von der 
jetzt in der Opposition befindlichen CDU/CSU als „bedingungsloses Grundeinkommen“ betitelt. 
Dabei wurden mit diesen Regelungen betroffene Solo-Selbstständige und deren womöglich 
„vermögende“ Partner*innen, Kulturschaffende und Kurzarbeitende, die für den Ernstfall nicht 
sofort auf eventuelle Rücklagen verwiesen werden oder ihre Wohnung aufgeben müssen, 
geschützt. Die weiterentwickelten Karenzzeit–Regelungen zielen hauptsächlich auf die neu in 
die Hilfebedürftigkeit fallenden Mittelschicht-Haushalte. Unter anderem auch ein Wahlklientel 
der Parteien CDU/CSU. Für alle anderen Hilfebedürftigen, für die die Regelungen ebenfalls 
gelten sollen, die sich aber seit Jahren schon im Bezug befinden, haben ihre Wohnkosten bzw. 
ihr Vermögen bereits bis auf die Angemessenheitsgrenze bzw. auf die zuvor geltenden 
geringeren Schonvermögensbeträge reduziert. Dass die Union mit ihrem Bürgergeld-Bashing am 
Ende vor allem die Mittelschicht trifft, die im Notfall sofort ihre bescheidenen Rücklagen 
auflösen und ihre nach Unions-Maßstäben zu große oder zu teure Wohnung aufgeben müsste, 
scheint noch nicht in der Bundestagsfraktion angekommen zu sein. Oder aber die Versuchung, 
aus der weit verbreiteten Unkenntnis sozialstaatlicher Regelungen und Planungen mit 
Ressentiments politisches Kapital schlagen zu können, ist einfach zu groß. 

Sanktionsfreie Leistungsgewährung: 

Der BEA-Vorstand schließt sich der Stellungnahme des DGB vom 02.11.22 zur Neugestaltung 
der Sanktionen an.  

Nur 1,1 Prozent der Menschen im Hartz-IV-Bezug machen falsche Angaben. Das weiß man recht 
genau. Grundsicherungsbetrug wird im Gegensatz zu Steuerhinterziehung härter verfolgt. Es 
gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Delikten. Die 57,3 Mio. Euro holt sich der 
Staat von den Leistungsbezieher*innen zurück. Von den 125 Mrd. Euro der 
Steuerhinterziehenden landet nichts in der Staatskasse. Steuerhinterziehung scheint eine 
lässliche Sünde zu sein. Zumindest werden reiche Menschen nicht unter Generalverdacht 
gestellt, den Staat zu betrügen. Dagegen hängt das Bild von „Hartzlern“ als 
„Sozialschmarotzern“ in vielen Köpfen fest. Diesem Bild und den aktuellen Fake News zum 
Narrativ „nicht lohnender Arbeit“ sollten wir unseren Widerstand entgegensetzen. 

 

„Mit vereinter Kraft mehr bewirken! 

Nie war das wichtiger als heute!“ 
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Nach einer Stimmungsmache auf Stammtischniveau haben letzte Woche der Bundestag 
und der Bundesrat das „Bürgergeldgesetz“ verabschiedet. 

 

Die Ampel – Regierung hatte groß angekündigt, dass Hartz IV überwunden wird, davon kann 
keine Rede mehr sein. Die Reform fällt aus -Hartz IV bleibt Hartz IV – was übrig bleibt ist die 12. 
Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz (SGB II), dass ab dem 01.01.2023 Bürgergeld 
(Bürgergeld-Gesetz) genannt werden soll. 

Der jetzt gefundene Kompromiss, den die Unions-Parteien erzwungen haben, wird das 
„Bestrafungs- und Sanktions- – System Hartz IV“ wiederaufleben lassen. 

Solange in der Grundsicherung weiterhin sanktioniert wird und solange die Menschen weiter in 
Armut gehalten werden, kann nicht ernsthaft von einer echten Reform, sondern bestenfalls von 
einer Novelle gesprochen werden.  

In den vergangenen Wochen gab es einen Wettbewerb der Schäbigkeit auf Kosten der 
Betroffenen und ein unwürdiges Schmierentheater, bei dem die Unions-Parteien versuchten, 
Niedriglöhner*innen gegen Sozialleistungsbezieher*innen auszuspielen.   

CDU und CSU haben eine menschenverachtende, vorurteilsbeladene und stigmatisierende 
Kampagne gegen Menschen mit Leistungsbezug gefahren.   

Der faule Arbeitslose, der auf Kosten der hart und fleißig Arbeitenden Reichtümer anspart, ist 
das Bild, das die Unions-Parteien heraufbeschwört haben und damit in „alte Zeiten“ 
zurückfallen. Es ist auch keine „bedingungsarme Grundsicherung“ für alle, sondern eher „Hartz 
IV light“ für ausgewählte Personengruppen. 

Mit dem „bedingungslosen Grundeinkommen“ hat das Bürgergeld gar nichts gemein, denn 
trotz seines irreführenden Namens bekommen es weder Bürger*innen, noch wird es an die 
Leistungsberechtigten ohne Bedingungen ausgezahlt.   

Die Union hat nun dafür gesorgt, dass Betroffene weniger eigenes Erspartes behalten dürfen, 
wenn sie die staatliche Leistung erhalten. Der „Kompromiss“ sieht nun statt 60.000 Euro einen 
Betrag von 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und 15.000 Euro für 
jede weitere vor. Das ist – aller Aufregung zum Trotz – für eine 62 Jahr alte Person nicht viel 
mehr als bei der zum 31. Dezember 2004 abgeschafften Arbeitslosenhilfe, bei der ein Freibetrag 
von 12.400 Euro – ggf. unter Anrechnung von Altersvorsorgevermögen -zu berücksichtigen 
war.     

Dies ist eine Herabsetzung gegenüber Wohngeldbezieher*innen, denen ein Schonvermögen in 
Höhe von 60.000 Euro zugestanden wird (Verwaltungsvorschrift zu § 21 des 
Wohngeldgesetzes). Auch hier manifestiert sich eine bewusste Spaltung der Gesellschaft.  

Ansonsten gilt generell: Wer Leistungen der Grundsicherung beantragt, ist nicht vermögend. 
Hier hilft bereits der Blick auf die - skandalöse - Vermögensverteilung in Deutschland, um zu 
erkennen, dass eine Scheindebatte geführt wurde. Der Median-Haushalt hat ein „Vermögen“ 
von etwas über 20.000 Euro.     

Der Ampel-Entwurf zum „Bürgergeld-Gesetz“ war keine Abkehr und keine Überwindung vom 
„Hartz IV – System“. Insbesondere die Höhe des Regelsatzes ist viel zu niedrig, die Bedarfe 
werden nach wie vor künstlich kleingerechnet, die Erhöhung ist lediglich eine nachholende 
Anpassung an die Inflation aus 2022.  
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Bei der Fundamental–Kritik, die neben der CDU/CSU auch von Industrie-, Handwerks-, 
Mittelstands- und Arbeitgeberverbänden am Bürgergeld-Gesetz geübt wurde, handelt es sich 
um die letzten Zuckungen der alten Faulpelz-Kampagne mit exakt der Formel, mit der 
seinerzeit diese Kampagne eingeleitet wurde: „Leistung muss sich wieder lohnen“ (s. 
Erklärung BEA-Vorstand). Der heute damit verbundene Vorwurf, das künftige Bürgergeld sei 
höher als ein niedriger Arbeitslohn, ist falsch. Er weckt aber den Neid derer, die in 
angespannten Verhältnissen leben, auf diejenigen, die in noch angespannteren Verhältnissen 
leben. Es ist perfide, Menschen, die Angst vor Arbeitslosigkeit und Absturz haben, 
auszuspielen gegen diejenigen, die schon arbeitslos sind und vor dem Absturz stehen. Es 
wäre viel besser zu schauen, wie man den Menschen, die in dem von der Agenda 2010 
geschaffenen Niedriglohnsektor arbeiten und die von ihren Mini- und Bullshit-Jobs nicht 
leben können, zu einer auskömmlichen Arbeit und einem auskömmlichen Lohn verhilft.   

Kritisch hinterfragen lässt sich dagegen, ob der Unterschied der Einkommen von arbeitenden 
und nicht arbeitenden Leistungsbezieher*innen zu gering ausfällt. Der sehr viel klügere Weg 
als eine Kürzung der Leistungen ist jedoch, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern 
und bessere Zuverdienstmöglichkeiten zu schaffen, sodass Leistungsbezieher*innen des 
Bürgergeldes nicht 80 Prozent oder mehr jedes zusätzlich verdienten Euros durch gekürzte 
Leistungen wieder abgeben müssen. Hier lohnt sich zusätzliche Arbeit oftmals nicht. 

Die in dem „Kompromiss“ formulierten Sanktionsregelungen bedeuten immer noch die 
Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums. Derartige Kürzungen darf es 
daher in der Grundsicherung nicht geben. Die sozialen Kosten der Leistungskürzungen 
infolge der Unterschreitung des Existenzminimums sind hinreichend belegt. Ein größerer 
Druck, jeglichen Job anzunehmen, auch wenn er nicht den eigenen Qualifikationen oder 
Interessen entspricht, ist langfristig eher kontraproduktiv, da Menschen häufig nur kurz in 
solchen Beschäftigungen bleiben und letztlich länger arbeitslos sind. Zudem nehmen sie 
häufiger schlecht bezahlte Beschäftigung auf, die sich auch langfristig negativ auf ihr 
Lebenseinkommen auswirkt. In der Corona-Zeit wurden die gesetzlichen Sanktionen 
weitgehend ausgesetzt. Die Bereitschaft von Grundsicherungsbezieher*innen, Arbeit 
anzunehmen, ist dennoch nicht zurückgegangen. Arbeit ist mehr als der – 
verfassungsrechtlich nicht gebotene – Lohnabstand zwischen Niedriglöhner und 
Grundsicherungsbezieher*innen. 

Die 100 %-Sanktionen durch vorläufige Leistungsversagungen und Entsagungs- und 
Entziehungsbescheide wegen fehlender Mitwirkung wurden im „Bürgergeldgesetz“ nicht 
angepackt. Die hier stattfindenden Sanktionen sind nicht auf 30% begrenzt, sondern 
regelmäßig und sehr häufig rechtswidrig 100 % Sanktionen, d.h. die komplette 
Leistungseinstellung, keine Regelleistung, keine Miete, keine Krankenkasse. Auf diesen 
Missstand wurde im Gesetzgebungsverfahren intensiv hingewiesen, geändert wurde nichts. 
Daher bleibt das „Bürgergeld“ ein Drangsalierungssystem.  

Selbst die verbliebenen bescheidenen Verbesserungen im Gesetzentwurf – zusammengefasst 
als Stärkung der Arbeitsförderung und der positiven Unterstützung – sind bislang 
unverändert nicht mit den notwendigen finanziellen Mitteln für die Jobcenter hinterlegt. Es 
reicht nicht, den Jobcentern sinnvolle Instrumente an die Hand zu geben – wie etwa die 
Entfristung des Sozialen Arbeitsmarkts. Es braucht darüber hinaus finanzielle Mittel, um die 
Instrumente auch anzuwenden. Dies wird aber auch mit der jüngst modifizierten  
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Haushaltsplanung nicht erreicht: die Finanzmittel für die Eingliederung bei Hartz IV 
(Bürgergeld) – die Gelder für die Arbeitsförderung – werden gegenüber dem Vorjahr um 
300 Mio Euro gekürzt. 

Mit diesem Kompromiss wird die Aussage des Kanzlers „Wir wollen ja jetzt eine ganz große 
Sozialreform, die dann jahrzehntelang in Deutschland die Art und Weise der Förderung von 
Arbeitssuchenden beschreibt“ konterkariert. 

 

Fazit 

Wollte man Hartz IV „hinter sich lassen“, wie SPD und Grüne immer wieder beteuern, 
müssten tiefgreifende Änderungen erfolgen: darunter die Wiedereinführung einer 
Lohnersatzleistung wie der am 1. Januar 2005 abgeschafften Arbeitslosenhilfe und die 
Entschärfung der strengen Zumutbarkeitsregelungen, also der Zwang zur Annahme jedes 
nicht sittenwidrigen Jobs, und die Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft, nach der jeder 
Mitbewohner und jede Mitbewohnerin – egal ob verwandt oder unterhaltspflichtig – die 
staatlichen Leistungen der anspruchsberechtigten Person mindert. Davon aber ist die aktuelle 
„Reform“ weit entfernt. 
 
„Das nun verabschiedete „Bürgergeld“ ist nicht die versprochene Reform, auf die die 
Betroffenen gewartet haben. Parteipolitische Interessen wurden auf Kosten der 
Leistungsbezieher in den Vordergrund gerückt“, sagte Sylvia Sbrzesni die Vorsitzende des 
ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses (BEA). 

„Ja, Arbeit muss sich lohnen, das fängt bei dem Mindestlohn an, an den auch die späteren 
Renteneinkünfte gebunden sind. Sonst ist die Altersarmut welche daraus resultiert ein 
weiterer Abschnitt in der Armutsspirale “, so Sylvia Sbrzesni weiter. 
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Bei der Fundamental–Kritik, die neben der CDU/CSU auch von Industrie-, Handwerks-, 
Mittelstands- und Arbeitgeberverbänden am Bürgergeld-Gesetz geübt wurde, handelt es sich 
um die letzten Zuckungen der alten Faulpelz-Kampagne mit exakt der Formel, mit der 
seinerzeit diese Kampagne eingeleitet wurde: „Leistung muss sich wieder lohnen“ (s. 
Erklärung BEA-Vorstand). Der heute damit verbundene Vorwurf, das künftige Bürgergeld sei 
höher als ein niedriger Arbeitslohn, ist falsch. Er weckt aber den Neid derer, die in 
angespannten Verhältnissen leben, auf diejenigen, die in noch angespannteren Verhältnissen 
leben. Es ist perfide, Menschen, die Angst vor Arbeitslosigkeit und Absturz haben, 
auszuspielen gegen diejenigen, die schon arbeitslos sind und vor dem Absturz stehen. Es 
wäre viel besser zu schauen, wie man den Menschen, die in dem von der Agenda 2010 
geschaffenen Niedriglohnsektor arbeiten und die von ihren Mini- und Bullshit-Jobs nicht 
leben können, zu einer auskömmlichen Arbeit und einem auskömmlichen Lohn verhilft.   

Kritisch hinterfragen lässt sich dagegen, ob der Unterschied der Einkommen von arbeitenden 
und nicht arbeitenden Leistungsbezieher*innen zu gering ausfällt. Der sehr viel klügere Weg 
als eine Kürzung der Leistungen ist jedoch, Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbessern 
und bessere Zuverdienstmöglichkeiten zu schaffen, sodass Leistungsbezieher*innen des 
Bürgergeldes nicht 80 Prozent oder mehr jedes zusätzlich verdienten Euros durch gekürzte 
Leistungen wieder abgeben müssen. Hier lohnt sich zusätzliche Arbeit oftmals nicht. 

Die in dem „Kompromiss“ formulierten Sanktionsregelungen bedeuten immer noch die 
Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums. Derartige Kürzungen darf es 
daher in der Grundsicherung nicht geben. Die sozialen Kosten der Leistungskürzungen 
infolge der Unterschreitung des Existenzminimums sind hinreichend belegt. Ein größerer 
Druck, jeglichen Job anzunehmen, auch wenn er nicht den eigenen Qualifikationen oder 
Interessen entspricht, ist langfristig eher kontraproduktiv, da Menschen häufig nur kurz in 
solchen Beschäftigungen bleiben und letztlich länger arbeitslos sind. Zudem nehmen sie 
häufiger schlecht bezahlte Beschäftigung auf, die sich auch langfristig negativ auf ihr 
Lebenseinkommen auswirkt. In der Corona-Zeit wurden die gesetzlichen Sanktionen 
weitgehend ausgesetzt. Die Bereitschaft von Grundsicherungsbezieher*innen, Arbeit 
anzunehmen, ist dennoch nicht zurückgegangen. Arbeit ist mehr als der – 
verfassungsrechtlich nicht gebotene – Lohnabstand zwischen Niedriglöhner und 
Grundsicherungsbezieher*innen. 

Die 100 %-Sanktionen durch vorläufige Leistungsversagungen und Entsagungs- und 
Entziehungsbescheide wegen fehlender Mitwirkung wurden im „Bürgergeldgesetz“ nicht 
angepackt. Die hier stattfindenden Sanktionen sind nicht auf 30% begrenzt, sondern 
regelmäßig und sehr häufig rechtswidrig 100 % Sanktionen, d.h. die komplette 
Leistungseinstellung, keine Regelleistung, keine Miete, keine Krankenkasse. Auf diesen 
Missstand wurde im Gesetzgebungsverfahren intensiv hingewiesen, geändert wurde nichts. 
Daher bleibt das „Bürgergeld“ ein Drangsalierungssystem.  

Selbst die verbliebenen bescheidenen Verbesserungen im Gesetzentwurf – zusammengefasst 
als Stärkung der Arbeitsförderung und der positiven Unterstützung – sind bislang 
unverändert nicht mit den notwendigen finanziellen Mitteln für die Jobcenter hinterlegt. Es 
reicht nicht, den Jobcentern sinnvolle Instrumente an die Hand zu geben – wie etwa die 
Entfristung des Sozialen Arbeitsmarkts. Es braucht darüber hinaus finanzielle Mittel, um die 
Instrumente auch anzuwenden. Dies wird aber auch mit der jüngst modifizierten  
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Haushaltsplanung nicht erreicht: die Finanzmittel für die Eingliederung bei Hartz IV 
(Bürgergeld) – die Gelder für die Arbeitsförderung – werden gegenüber dem Vorjahr um 
300 Mio Euro gekürzt. 

Mit diesem Kompromiss wird die Aussage des Kanzlers „Wir wollen ja jetzt eine ganz große 
Sozialreform, die dann jahrzehntelang in Deutschland die Art und Weise der Förderung von 
Arbeitssuchenden beschreibt“ konterkariert. 

 

Fazit 

Wollte man Hartz IV „hinter sich lassen“, wie SPD und Grüne immer wieder beteuern, 
müssten tiefgreifende Änderungen erfolgen: darunter die Wiedereinführung einer 
Lohnersatzleistung wie der am 1. Januar 2005 abgeschafften Arbeitslosenhilfe und die 
Entschärfung der strengen Zumutbarkeitsregelungen, also der Zwang zur Annahme jedes 
nicht sittenwidrigen Jobs, und die Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft, nach der jeder 
Mitbewohner und jede Mitbewohnerin – egal ob verwandt oder unterhaltspflichtig – die 
staatlichen Leistungen der anspruchsberechtigten Person mindert. Davon aber ist die aktuelle 
„Reform“ weit entfernt. 
 
„Das nun verabschiedete „Bürgergeld“ ist nicht die versprochene Reform, auf die die 
Betroffenen gewartet haben. Parteipolitische Interessen wurden auf Kosten der 
Leistungsbezieher in den Vordergrund gerückt“, sagte Sylvia Sbrzesni die Vorsitzende des 
ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses (BEA). 

„Ja, Arbeit muss sich lohnen, das fängt bei dem Mindestlohn an, an den auch die späteren 
Renteneinkünfte gebunden sind. Sonst ist die Altersarmut welche daraus resultiert ein 
weiterer Abschnitt in der Armutsspirale “, so Sylvia Sbrzesni weiter. 

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   332906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   33 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Bundeserwerbslosenausschuss 

Paula-Thiede-Ufer 10 10, 10179 Berlin, erwerbslose.verdi.de, Kontakt: erwerbslose@verdi.de

Berlin, 24.6.2022 

1 / 2 

Das 9-Euro Ticket: Entlastung ja! Aber auch für alle! 

Mit ihren Entlastungspaketen reagiert die Bundesregierung auf die aktuelle Lage und zeigt sich 
bemüht, der weiterhin hohen Inflation entgegenzutreten. Dass gerade Haushalte mit geringen 
Einkommen von den aktuell hohen (nicht nur Energie-) Preisen stark betroffen sind, liegt auf der 
Hand. Primäres Ziel der Entlastungspakete muss daher die Unterstützung von Haushalten mit 
geringen Einkommen, insbesondere Familien, und eine entsprechende Abfederung von 
Mehrausgaben sein. 

Ein Teil des „Entlastungsprogramms“ ist das 9-Euro-Ticket im ÖPNV, das einen wirksamen, 
wenn auch leider nur kurzfristigen, Beitrag zur finanziellen Entlastung der Bevölkerung leistet 
und zudem die Attraktivität des ÖPNV erhöht. So kann das 9-Euro-Ticket aus Sicht von ver.di 
ein guter erster Schritt zum Vorankommen bei der notwendigen Mobilitätswende sein, der 
jedoch mit umfassenderen Maßnahmen zum Ausbau des ÖPNV ergänzt werden muss. Dazu 
gehören auch langfristig angelegte Konzepte für insgesamt preisgünstigere Angebote der 
Nutzung. 

Bei der praktischen Umsetzung des 9-Euro-Tickets ist es nunmehr zu unverständlichen 
Regelungen gekommen, die den positiven Blick und damit auch die Akzeptanz der Maßnahme 
in Teilen der Bevölkerung konterkarieren: 

Problematisch wird es für diejenigen Familien, deren Kinder Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket beziehen. In diesen Konstellationen sind einige Bundesländer auf die Idee 
gekommen, aus dem Entlastungsansatz des 9-Euro-Tickets Rückforderungen gegenüber 
Leistungsbeziehenden zu generieren, die Kinder mit einer Schüler-Monatskarte haben. 

So will Baden-Württemberg (unter grüner Landesregierung) nach übereinstimmenden 
Pressemitteilungen Leistungsbescheide teilweise widerrufen und Leistungen zurückfordern, da es 
sich laut Aussage des Ministeriums ansonsten um eine „ungerechtfertigte Bereicherung“ 
handele (in Stuttgart kostet die Schüler-Monatskarte 52,50 €; abzüglich der 9 € beträgt die 
„Bereicherung“ somit also 43,50 €). Niedersachsen, Bayern und Thüringen kommen ebenfalls 
zu ähnlichen rechtlichen Einschätzungen. Auch hier müssen Betroffene mit Rückforderungen 
rechnen. 

Derartige Maßnahmen konterkarieren die Bemühungen der Bundesregierung um Entlastung. 
Es geht ja gerade darum, die insgesamt gestiegenen Lebenshaltungskosten abzufedern. Dies 
kann naturgemäß staatlicherseits nur an wenigen Stellen organisatorisch umgesetzt werden, soll 
aber ja umfassender wirksam werden. Dies muss zwingend beachtet werden. 

Position des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

 Die Regierungen (Bund und Länder) haben dafür Sorge zu tragen, dass bundeseinheitlich
vorgegangen und keine Nach- und Rückzahlungsforderungen ausgesprochen werden.

 Alle Haushalte sollen an den Entlastungswirkungen des 9-Euro-Tickets teilhaben haben
können.

 Entlastung bei den Ausgaben für Mobilität darf nicht als „rechtswidrige Bereicherung“
kriminalisiert werden.
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Stellungnahme des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosenausschusses 

 

Von Hartz IV zum Bürgergeld – was macht den Unterschied? 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil hat seine Eckpunkte für ein 
„Bürgergeld-Gesetz“ vorgestellt.   

Eine erste vorläufige Bewertung des Vorstandes des ver.di-Bundeserwerbslosen- 
ausschusses kommt zu dem Ergebnis, dass zwar viele Forderungen aufgegriffen und auf 
den richtigen Weg gebracht wurden, allerdings muss auf die genaue Ausgestaltung – 
insbesondere auch mit Blick auf die Sanktionsregelungen – geachtet werden. Zwingend 
ist aber, dass am Ende des Gesetzgebungsverfahrens zum Bürgergeld ein armutsfester 
Regelbedarf steht, versehen mit einem zusätzlichen Anpassungsmechanismus, der 
zeitnah vor realen Inflationsschüben schützt. 

Ob dies gelingt darf insbesondere auf Grund von Aussagen verschiedener FDP-Fraktions- 
mitglieder, aber auch des Bundesfinanzministers Christian Lindner, bezweifelt werden.   

Ob mit dem vorgelegten Entwurf tatsächlich ein Bürgergeld mit einem konkreten 
Bekenntnis zu einer armutspolitisch wirksamen Reform auf den Weg gebracht wird, ist 
immer noch nicht sichtbar, denn zwei zentrale Faktoren – die Höhe der Regelbedarfe 
und konkrete Vorschläge zur Sanktionspraxis – blieb das Papier schuldig. 

Die Eckpunkte gehen an vielen Stellen in eine positive Richtung, die in der 
finanzpolitischen Realität jedoch an einer Unterfinanzierung zu scheitern drohen. Bei 
dieser Reform des SGB II bedarf es aber auch einer ausreichenden Ausstattung mit 
finanziellen Mitteln. Hier kommt u. a. der Finanzminister ins Spiel. 

Die angedachten Änderungen von Bundesminister Hubertus Heil kommen insbesondere 
denen zugute, die neu in den Bezug von SGB-II-Leistungen kommen und nur kurzfristig 
darin bleiben (Karenzzeit: 2 Jahre). Das macht tatsächlich einen substantiellen 
Unterschied, denn es soll die Angst vor dem sozialen Abstieg nehmen und die 
Eigeninitiative, innerhalb dieser Zeit wieder erwerbstätig zu werden, steigern. 

Bei Einführung von Hartz IV war der Gesetzgeber (damals eine rot-grüne 
Regierungskoalition) davon ausgegangen, dass Bürger*innen, die eine finanzielle 
Leistung vom Staat erhalten, gleichermaßen „gefördert und gefordert“ werden sollten, 
um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Die Realität hat aber gezeigt, dass das System Hartz IV für viele Leistungsbezieher*innen 
– Pflegende, Alleinerziehende, psychisch oder physisch Kranke – eine Einbahnstraße ist, 
ohne jemals wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Deshalb bessert ein 
nicht geringer Anteil der Leistungsbeziehenden den nicht existenzsichernden 
Regelbedarf durch eine prekäre Beschäftigung im Niedriglohnbereich auf.  
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Für potentielle (Wieder) Beschäftigte soll es Erleichterungen nicht nur während der 
ersten zwei Jahre geben. 

Insbesondere die Aufhebung des Vermittlungsvorrangs bietet vor allem Jüngeren die 
Chance auf eine langfristige und nachhaltige Perspektive auf dem Arbeitsmarkt durch 
Erwerb eines Berufsabschlusses. Angesichts des bereits jetzt vorhandenen Arbeits- und 
Fachkräftemangels ist das eine zielführende Veränderung zum beiderseitigen Nutzen 
von Arbeitssuchenden und Arbeitgebenden. Mit finanziellen Anreizen soll die 
Motivation zu Aus- und Weiterbildung gefördert werden. Zielvorgaben sollen 
gemeinsam und auf Augenhöhe vereinbart werden, für Konflikte ist ein 
Schlichtungsmechanismus vorgesehen. 

Insgesamt setzen die geplanten Neuregelungen erkennbar auf mehr Anreize und 
Unterstützung als auf Sanktionen. 

Für diejenigen, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in den Arbeitsmarkt 
eingegliedert werden können, werden die geplanten Veränderungen allerdings keine 
Veränderungen bringen. 

Fazit: 

Der ver.di Bundeserwerbslosenausschuss wird weiterhin aufmerksam die weitere 
Entwicklung des Bürgergeldes beobachten. 

 

Anlage 
Eckpunkte der Bürgergeldreform – zusammengefasst und in Kürze 
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Eckpunkte der Bürgergeldreform – zusammengefasst und in Kürze 
 
Existenzsicherung: Wohnen, Vermögen, Einkommensanrechnung 
 Höherer Schutz von selbstgenutztem Eigentum / Angemessenheitsfiktion von 

Unterkunfts- und Heizkosten für zwei Jahre. 
 Schonvermögen von 60.000 € für eine Person zzgl. 30.000 € für jede weitere Person in 

den ersten zwei Jahren. 
 Schonvermögen von 15.000 € nach Karenzzeit pro Person. 
 Weiterer Schonvermögensbetrag für Altersvorsorge. 
 Genereller Schutz von Kfz. 
 Höhere Freibeträge für die Ausbildungsvergütung oder den Nebenjob bei Schülern, 

Studenten und Auszubildende von 520 € / mtl. 
 
Regelbedarf 
 Die Regelbedarfe sollen erhöht werden. 
 Verständigung über die Höhe der Regelleistungen mit den Koalitionspartnern im Herbst. 

 
Eingliederung in Arbeit 
 Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt soll stärker auf Vertrauen und Augenhöhe 

beruhen. 
 Statt der Eingliederungsvereinbarung ein gemeinsamer erarbeiteter „Kooperationsplan“, 

bei Differenzen ist ein Schlichtungsmechanismus geplant. 
 Bei Menschen, mit mehreren schwerwiegenden Problemen, die keine Beschäftigung auf 

dem ersten Arbeitsmarkt aufnehmen können, soll ein Coaching Standardinstrument 
werden. 

 
Mehr Qualifizierung 

 Abschaffung des Vermittlungsvorrangs, stattdessen Aus- und Weiterbildungen. 
 Zukünftig dreijährige Berufsausbildung 
 Weiterbildungsgeld von 150 € im Monat. 
 Bei einer Teilnahme an Maßnahmen, z.B. Sprachkurs, Zahlung eines 

Bürgergeldbonus von 75 € im Monat. 
 

Sanktionen und Arbeitsmarkteingliederung 
 In den ersten sechs Monaten des Bürgergeldbezuges keine Sanktionen, solange gilt eine 

sogenannte Vertrauenszeit 
 Danach sind Sanktionen zulässig, begrenzt auf höchstens 30 % des Regelbedarfs und 

nicht in die Kosten der Unterkunft. 
 Verändert sich danach das Verhalten, so kann zur Vertrauenszeit zurückgekehrt werden. 
 Termine im Jobcenter bleiben Pflicht, sollen aber flexibler formlos möglich werden. 
 Entfristung des Sozialen Arbeitsmarkt (§ 16i – Maßnahmen). 

 
Weniger Bürokratie 
 Digitale Anträge sollen möglich sein. 
 Bagatellgrenze von 50 € für Rückforderungen. 
 Bei einer Reha – Maßnahme kein Übergangsgeld, stattdessen  

weiterhin Bürgergeld. 
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Stellungnahme des BEA-Vorstands 
zum Sozialschutz-Paket III 
 

Vorbemerkung 
Die Bundesregierung wollte mit dem Sozialschutz-Paket III, das am 26. Februar 2021 
vom Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, die sozialen Härten der 
Coronakrise politisch auffangen.  

Die Wirkung der Sozialschutz-Pakete hilft aber denen nicht, die bereits vor der Krise von 
Finanzarmut und sozialer Ausgrenzung betroffen waren. Die COVID-19-Pandemie wirkt 
auch als Katalysator, der die Lebens- und Einkommenssituation von Menschen 
gravierend negativ beeinflusst und die Ungleichheit in der Gesellschaft verstärkt hat.  

Die Krise gefährdet die Existenzsicherheit der einkommensärmsten Gruppen der 
Gesellschaft und damit den sozialen Zusammenhalt. 

Der ver.di-Bundeserwerbslosenvorstand (BEA) hält daher die Verlängerung und den 
Ausbau finanzieller Hilfen für unbedingt notwendig.  

Die Ausgestaltung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU/CSU und SPD zu einem 
Sozialschutz-Paket III ist jedoch enttäuschend und bleibt hinter den notwendigen 
Unterstützungsleistungen weit zurück.  

Zu einzelnen Regelungen 

♦ Verlängerung des vereinfachten Zugangs zur Grundsicherung  

Artikel 1 Nr. 3 (§ 67 SGB II), Artikel 2 Nr. 2 (§141 SGB XII), Artikel 3 Nr. 1 (§ 
88a BVG) sowie Artikel 4 (§20 Abs. 6a BKGG) 

Der Zugang zu den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), der Hilfe 
zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
(SGB XII) sowie zur existenzsichernden Leistung nach dem Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) wurde bereits mit den Sozialschutz-Paketen I und II erleichtert. Darüber hinaus soll 
mit dem verabschiedeten Gesetz auch weiterhin keine Vermögensprüfung beim 
Kinderzuschlag (BKGG) bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen. 

Die Erleichterungen in der Vereinfachter-Zugang-Verlängerungsverordnung (VZVV) 
betreffen insbesondere die befristete Vereinfachung der Vermögensprüfung, die 
befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Kosten der Unterkunft 
(KdU) und Heizung sowie Vereinfachungen bei der Bewilligung einer vorläufigen 
Entscheidung. Diese Ausnahmeregelungen, die am 31. März 2021 auslaufen, werden 
nun bis zum Jahresende verlängert.  

Mit diesem Schritt will man vor allem einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung für 
Arbeitssuchende für die vielen (Solo-)Selbstständigen schaffen, denen durch den 
Lockdown von einem Moment auf den anderen die 
Geschäftsgrundlagen entzogen wurden. 
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Damit hat man aber gleichsam eine Art „Zwei-Klassen-System“ in der Grundsicherung 
geschaffen: Ein vereinfachtes Antragsverfahren und die Anlagen für selbständig Tätige 
sind deutlich vereinfacht worden. Die privaten Mietkosten werden für den 
Ausnahmezeitraum nicht in Frage gestellt, sondern in voller Höhe übernommen – 
bislang und für Bestandskunden gilt, dass nur die „angemessenen“ Kosten der 
Unterkunft (KdU) übernommen werden, was dazu führt, dass viele Hartz-IV-
Empfänger*innen nichtgedeckte Mietkosten aus den Leistungen für den 
existenzminimalen Regelbedarf querfinanzieren müssen. Eine Vermögensprüfung findet 
während der Antragstellung nicht statt, sofern der Antragsteller erklärt, dass kein 
„erhebliches Vermögen“ besteht. Die BA akzeptiert 60.000 Euro für das erste zu 
berücksichtigende Haushaltsmitglied und 30.000 Euro für jedes weitere 
Haushaltsmitglied als nicht „erhebliches Vermögen“. Dennoch muss man konstatieren, 
dass die einzelnen Komponenten des vereinfachten Zugangs zur 
Grundsicherungsleistungen nach SGB II eine „Besserstellung“ der Neuzugänge 
gegenüber den „Altfällen“ darstellen.  

Allerdings sollte man eines nicht vergessen: Das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) ist eine 
bedürftigkeitsabhängige Leistung und die Prüfung der Bedürftigkeit ist nicht 
aufgehoben. 

♦ Einmalzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

Artikel 1 Nr. 5 (§ 70 SGB II – neu, Artikel 2 Nr. 4 (§144 SGB XII – neu), Artikel 3 
Nr. 3 (§ 88 BVG – neu) sowie Artikel 5 (§3 Abs. 6 AsylbLG – neu) 

Die mit einem neuen § 70 SGB II vorgesehene Einmalzahlung in Höhe von 150 € für 
erwachsene Leistungsberechtigte in der Grundsicherung ist grundsätzlich positiv zu 
bewerten. Der im Gesetz vorgesehene Betrag für sechs Monate bedeutet monatlich 25 
€. Damit können die zusätzlichen pandemiebedingten Mehraufwendungen allerdings 
nicht aufgefangen werden. 

Nicht berücksichtigt wird, dass der pandemiebedingte Mehraufwand nicht erst seit 
Januar 2021 besteht, sondern tatsächlich bereits seit März 2020.  

ver.di fordert zusammen mit einem breiten Bündnis seit langem einen 
pandemiebedingten Mehraufwand von monatlich 100 €. Dieser pandemiebedingte 
Mehraufwand umfasst u.a. medizinische Masken (unter Berücksichtigung der zehn 
gratis Masken für Hartz IV-Beziehende), Desinfektionsmittel, Mehrkosten wegen der 
Schließung zusätzlicher Unterstützungsangebote oder auch die Sicherstellung sozialer 
und kultureller Teilhabe – die im Lockdown vielfach einen digitalen Zugang voraussetzt.   

Im Mai 2021 soll die Einmalleistung ausgezahlt werden, völlig leer gehen die Menschen 
aus, die im Mai 2021 keine laufenden Leistungen beziehen, diese aber in den 
vorhergehenden Monaten bezogen haben und ebenfalls einen pandemiebedingten 
Mehraufwand hatten. 

ver.di setzt sich schon lange dafür ein, die Regelsätze der Grundsicherung an die 
tatsächlichen Bedarfe anzupassen.  

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   382906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   38 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di, Bundeserwerbslosenausschuss (BEA) 
Paule-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin; https://erwerbslose.verdi.de, erwerbslose@verdi.de 

Seite | 1 

Stellungnahme des BEA-Vorstands 
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Verlängerung der Sonderregelungen bezüglich Mittagessen nach dem BuT. 

Die eigentlich im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) enthaltenen Kosten für schulisches 
Mittagessen oder Mittagessen in der Kita werden nicht mehr ausgezahlt. Vielmehr sind 
als Ersatz mobile oder stationäre Mittagessensausgabe vorgesehen. De facto aber 
werden diese Leistung einbehalten. Denn in der Praxis findet diese Essensverteilung fast 
nicht statt, weil die Caterer gar nicht über die erforderliche Infrastruktur und das 
Personal für eine mobile Essensausgabe verfügen. 

Ebenfalls nicht ausreichend gelöst ist die Frage der Ausstattung mit digitalen Endgeräten 
für einkommensarme Schüler*innen. Zwar verpflichtet eine Weisung der BA seit 
01. Februar 2021 diese zu finanzieren, wenn die Familien nachweisen können, dass die 
Schule den Kindern keine geeigneten Leihgeräte zur Verfügung stellen können. Bisher 
gewährte Darlehen sollen in einen Zuschuss umgewandelt werden. Dies ist zu begrüßen. 

Im Übrigen bezweifeln die Mitglieder des BEA-Vorstandes, dass die in der Weisung 
vorgesehene Zuschusshöhe von 350 Euro für ein geeignetes Endgerät ausreicht und 
meinen, dass sich die Zuschusshöhe an der in der einschlägigen Rechtsprechung 
zugebilligten Höhe von 500 Euro zu orientieren hat.  

Die Mitglieder des BEA-Vorstandes fordern darüber hinaus, dass die Kosten für digitale 
Endgeräte von Schüler*innen dauerhaft im Rahmen des SGB II und weiteren 
Transferleistungen übernommen werden. Eine gesetzliche Regelung für die digitale 
Grundausstattung von erwachsenen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung und 
weiteren Transferbezieher*innen soll ebenso erfolgen. 

Fazit 

Nicht nachvollziehbar ist die unterschiedliche Dauer der einzelnen Maßnahmen. In der 
Begründung zu § 67 SGB II wird darauf hingewiesen, dass die Dauer der derzeitigen 
Pandemie noch nicht absehbar ist und mit Nachwirkungen zu rechnen ist. Deshalb wird 
das Ende verschiedener Maßnahmen richtigerweise auf den 31. Dezember 2021 
verschoben. Warum andere Maßnahmen am 30. Juni 2021 enden sollen, wird nicht 
näher begründet.  

Aus Sicht des BEA-Vorstandes ist zwar zu begrüßen, dass mit der Einmalzahlung von 
150 Euro nun Bewegung in die Debatte um auskömmliche Regelsätze kommt. Unsere 
Forderung nach 100 Euro mehr pro Monat für Armutsbetroffene während der Pandemie 
bleibt aber ebenso bestehen wie die Forderung nach einer grundsätzlich neuen 
Berechnung der Regelsätze. 
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BMAS-Dialog: „Neue Arbeit – neue Sicherheit – neue Zuversicht?!“ 
Sozialstaat muss weiterentwickelt werden, um verlässlichen Schutz zu bieten 

Nach einem Jahr Diskussionsprozess hat der Bundesarbeitsminister Ende September der Öffentlichkeit 
die Vorhaben vorgestellt, mit denen er neue Sicherheiten schaffen will, um die Arbeitswelt von morgen 
erfolgreich zu gestalten. Die Ergebnisse dieses Zukunftsdialogs des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) wurden in einem umfassenden Bericht zusammengefasst, in dem sehr verschiedene The-
men auftauchen, die im direkten Bürgerkontakt der vergangenen Monate zur Sprache gekommen sind; 
zum Beispiel, welche Sicherheiten die Bürger*innen sich wünschen, wenn sich um sie herum durch Digi-
talisierung, Automatisierung und das Entstehen neuer Arbeitsformen auch berufliche Qualifikationsan-
forderungen verändern. 

Wie sieht Gute Arbeit im digitalen Wandel aus? Wie kann Weiterbildung für alle ermöglicht werden? Und 
wie kann der Sozialstaat noch besser ausgestaltet werden? Mit diesen und ähnlichen Fragen startete der 
Zukunftsdialog "Neue Arbeit – Neue Sicherheit" im September 2018. Ein Jahr später, am 20. September 
2019, stellte der Bundesarbeitsminister die Ergebnisse in Berlin vor. Ziel des Zukunftsdialogs war es, drin-
gende Fragen zum Wandel der Arbeitswelt und Veränderungen im modernen Sozialstaat zu erfassen und 
hierauf Antworten zu finden. Dazu wurden Bürger*innen, darunter auch zahlreiche ver.di-Mitglieder bei 
regionalen Zukunftsforen, aber auch Expert*innen aus Wissenschaft und Verbänden bei Ortsgesprächen 
und Workshops beteiligt.  

Der Ergebnisbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) stellt die Resultate des Zu-
kunftsdialogs vor und beschreibt konkrete Lösungsansätze für wichtige Themenfelder, wie zum Beispiel.: 

♦ Weiterbildung im Strukturwandel auszubauen,
♦ Grundsicherung weiterzuentwickeln sowie Lebensleistung zu berücksichtigen,
♦ Stärkung des sozialen Schutzes und der individuellen Selbstbestimmung bei neuen Erwerbsformen,
♦ Verbesserung der Situation Geringverdienender
♦ Bürgerfreundlichere Gestaltung der Sozialverwaltung.

Noch sind es „Schlagworte“, die aber hoffentlich bald mit Leben bzw. konkreten Maßnahmen gefüllt werden. 

Weiterbildung im Strukturwandel ausbauen 
Um einen besseren Schutz für Arbeitnehmer*innen auch in einer drohenden 
konjunkturellen Krise zu gewährleisten, bzw. den Strukturwandel in bestimm-
ten Branchen zu begleiten und die Arbeit von morgen zu gestalten, plant das 
BMAS ein Transformationspaket. So sollen die Regelungen des Qualifizie-
rungschancengesetzes (siehe dazu sopoaktuell Nr. 278) ausgebaut und Änderungen bei den Bestimmungen 
zur Kurzarbeit durch arbeitsmarktpolitische Instrumente geschärft werden. Des Weiteren sollen Beschäf-
tigte (insbesondere Fachkräfte) durch Qualifizierung und Weiterbildung in Arbeit gehalten werden.  

Ausbau der Regelungen des 
Qualifizierungschancengesetzes 
durch Transformationspaket  
geplant. 
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hierauf Antworten zu finden. Dazu wurden Bürger*innen, darunter auch zahlreiche ver.di-Mitglieder bei 
regionalen Zukunftsforen, aber auch Expert*innen aus Wissenschaft und Verbänden bei Ortsgesprächen 
und Workshops beteiligt.  

Der Ergebnisbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) stellt die Resultate des Zu-
kunftsdialogs vor und beschreibt konkrete Lösungsansätze für wichtige Themenfelder, wie zum Beispiel.: 

♦ Weiterbildung im Strukturwandel auszubauen,
♦ Grundsicherung weiterzuentwickeln sowie Lebensleistung zu berücksichtigen,
♦ Stärkung des sozialen Schutzes und der individuellen Selbstbestimmung bei neuen Erwerbsformen,
♦ Verbesserung der Situation Geringverdienender
♦ Bürgerfreundlichere Gestaltung der Sozialverwaltung.

Noch sind es „Schlagworte“, die aber hoffentlich bald mit Leben bzw. konkreten Maßnahmen gefüllt werden. 

Weiterbildung im Strukturwandel ausbauen 
Um einen besseren Schutz für Arbeitnehmer*innen auch in einer drohenden 
konjunkturellen Krise zu gewährleisten, bzw. den Strukturwandel in bestimm-
ten Branchen zu begleiten und die Arbeit von morgen zu gestalten, plant das 
BMAS ein Transformationspaket. So sollen die Regelungen des Qualifizie-
rungschancengesetzes (siehe dazu sopoaktuell Nr. 278) ausgebaut und Änderungen bei den Bestimmungen 
zur Kurzarbeit durch arbeitsmarktpolitische Instrumente geschärft werden. Des Weiteren sollen Beschäf-
tigte (insbesondere Fachkräfte) durch Qualifizierung und Weiterbildung in Arbeit gehalten werden.  

Ausbau der Regelungen des 
Qualifizierungschancengesetzes 
durch Transformationspaket  
geplant. 
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Das BMAS will darüber hinaus für die Beschäftigten, die aufgrund des technologischen oder strukturellen 
Wandels keine Perspektive auf Weiterbeschäftigung im Unternehmen haben und auch nicht in eine Trans-
fergesellschaft überführt werden können, eine zusätzliche Fördermöglichkeit der Perspektivqualifizierung 
einführen. Wenn der Arbeitgeber sich bereit erklärt, das Arbeitsverhältnis für die Dauer der Weiterbildung 
und unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts aufrechtzuerhalten, soll er einen staatlichen Zuschuss sowohl 
zum fortgezahlten Entgelt als auch zu den anfallenden Lehrgangskosten erhalten können.  

Geförderte Bildungszeiten sollen Beschäftigte bei der Umsetzung ihrer Lebens- und Berufsentwürfe zielge-
nauer unterstützen. Für Empfänger*innen des Arbeitslosengeldes (SGB III) setzt das BMAS auf einen Aus-
bau der Rechtsansprüche auf Weiterbildung; für Betroffene in der Grundsicherung (SGB II / Arbeitslosengel-
des II) sind erweiterte Fördermöglichkeiten für Umschulungsmaßnahmen geplant.  

„Reformpaket Grundsicherung“ 
Im Kapitel „Grundsicherung weiterentwickeln, Lebensleistung berücksichtigen“ schlägt das BMAS ein „Re-
formpaket Grundsicherung“ vor. Mit konkreten Maßnahmen soll die Arbeit der Jobcenter und Sozialhilfe-
träger besser und bürgerfreundlicher gestaltet werden, um so die Vertrauenskultur zwischen den Betroffe-
nen und der Verwaltung zu stärken. So soll es in den ersten zwei Jahren nach dem Eintritt in die Grundsi-
cherung (SGB II) keine Prüfung der Angemessenheit der Wohnung geben, weder bei selbstgenutztem 
Wohneigentum noch bei Mietwohnungen. Weiterhin soll die Vermittlungsberatung noch stärker kooperativ 
angelegt werden und die Eingliederungsvereinbarung weiterentwickelt werden.  

Entschärfung von Sanktionsregelungen 
Durch Änderungen bei den Sanktionsregelungen sollen unbillige Härten vermieden werden. Das BMAS 
stellt fest, dass Sanktionen nicht zur Gefährdung oder gar zum Verlust der Wohnung führen dürfen. Das 
BMAS hat bereits angekündigt, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Sanktionen vom 5.11.2019 bei einer Gesetzesänderung mitberücksichtigt wird. 
Das BMAS schlägt vor, künftig die Kosten der Unterkunft von den Sanktionen auszunehmen und keine 
vollständigen Leistungskürzungen mehr zu erwirken. Auch bestehende Sonderregelungen für unter 
25-Jährige will das BMAS abschaffen, da sie sich nicht bewährt haben. Diese abzuschaffen wurde schon 
häufiger geplant, jedoch aufgrund von Koalitionsstreitigkeiten nie umgesetzt.  

Im System der Arbeitslosenversicherung (SGB III) soll die Schutzfunktion durch eine Senkung der Mindest-
versicherungszeit bei gleichzeitiger Erweiterung der Rahmenfrist ausgeweitet werden. Dies ist auch eine 
langjährige Forderung der ver.di. 

Ausblick 
Die Vorhaben des BMAS für neue Arbeit und neue Sicherheit sind aus gewerkschaftlicher Sicht positiv zu 
bewerten. Sie sind durchaus dazu geeignet, Verbesserungen der Situation auf dem Arbeitsmarkt zu errei-

chen. Ob und wann diese Vorhaben in konkrete Gesetzesentwürfe gegossen wer-
den bleibt offen. Denn viele Vorhaben finden sich nicht im Koalitionsvertrag von 
Union und SPD. Zudem haben einige Koalitionsvertreter bereits signalisiert, die An-
kündigungen des Bundesarbeitsministers nicht zu unterstützen. Das BMAS hat zu-
mindest angekündigt, noch im Herbst 2019 den Gesetzentwurf zum „Arbeit-von-

morgen-Gesetz“ vorzulegen, das insbesondere die Ausgestaltung von Kurzarbeit und Qualifizierungsmaß-
nahmen regeln soll. 

BMAS kündigt Entwurf 
eines „Arbeit-von-mor-
gen-Gesetzes“ an. 
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Bundesverfassungsgericht schränkt Sanktionen im SGB II ein  
Das Hartz-IV-System muss nun umgehend reformiert werden  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass das Arbeitslosengeld II bei Pflichtverletzun-
gen höchstens um 30 Prozent gesenkt werden darf (AZ: 1 BvL 7 16). Eine Kürzung um 60 Prozent oder die 
komplette Streichung der Leistung bei wiederholten Regelverstößen ist mit dem Grundgesetz unverein-
bar. Das Urteil des BVerfG wird von ver.di begrüßt und der Gesetzgeber wird aufgefordert, die bestehen-
den Sanktionsregelungen umgehend aufzuheben und durch ein menschenwürdiges und verfassungskon-
formes System zu ersetzen.

Das BVerfG-Urteil:  
Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II (Grundsicherung 
im SGB II) sind teilweise verfassungswidrig dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 5. Novem-
ber 2019.in seinem Urteil verkündet.  

Die Entscheidung des BVerfG sehen insoweit vor, dass bis zu einer gesetzlichen Neuregelung  

♦ die pauschalen Sanktionsmöglichkeiten bei wiederholter Pflichtverletzung auf 30 Prozent der 
Grundsicherung begrenzt werden,  

♦ Härtefallregelungen vorgesehen werden müssen, sodass von Minderungen abgesehen werden 
kann,  

♦ die Betroffenen ihre Mitwirkung bei Verhaltensänderungen nachträglich erbringen können, 
wodurch die Dauer der Sanktion danach auf bis zu einen Monat begrenzt wird.  

Das Urteil gilt zunächst nur für Hartz-IV-Empfänger, die älter als 25 Jahre sind. Die besonders scharfen Sank-
tionen für jüngere Arbeitslose wurden nicht untersucht. Bei unter 25-jährigen 
Leistungsberechtigten kann derzeit von der ersten Sanktion an die Grundsi-
cherung vollständig gestrichen werden. 

"Das Grundgesetz schützt Hilfebedürftige, es baut ihnen Brücken in eine bes-
sere Zukunft", betonte der Vizepräsident des Verfassungsgerichts, Stephan 
Harbarth, bei der Urteilsbegründung. Der Staat könne aber auch verlangen, dass Betroffene diese Brücken 
auch beschreiten. Dies bedeutet, dass sich am strittigen Grundsatz des "Förderns und Forderns" nichts än-
dert. Der Staat kann Sozialleistungsempfängern Mitwirkungspflichten auferlegen und auch Sanktionen ver-
hängen, wenn diese nicht erfüllt werden. Allerdings müsse dabei die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, 
erklärten die Verfassungsrichter. Und das sei im geltenden Recht, das im Extremfall die komplette Strei-
chung der Regelleistung und auch der Zahlungen für Miete und Heizung vorsieht, nicht der Fall. 

„Das Grundgesetz schützt 
Hilfsbedürftige, es baut ihnen 
Brücken in eine bessere  
Zukunft. 
Stephan Harbarth, Verfassungsrichter 
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Das BMAS will darüber hinaus für die Beschäftigten, die aufgrund des technologischen oder strukturellen 
Wandels keine Perspektive auf Weiterbeschäftigung im Unternehmen haben und auch nicht in eine Trans-
fergesellschaft überführt werden können, eine zusätzliche Fördermöglichkeit der Perspektivqualifizierung 
einführen. Wenn der Arbeitgeber sich bereit erklärt, das Arbeitsverhältnis für die Dauer der Weiterbildung 
und unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts aufrechtzuerhalten, soll er einen staatlichen Zuschuss sowohl 
zum fortgezahlten Entgelt als auch zu den anfallenden Lehrgangskosten erhalten können.  

Geförderte Bildungszeiten sollen Beschäftigte bei der Umsetzung ihrer Lebens- und Berufsentwürfe zielge-
nauer unterstützen. Für Empfänger*innen des Arbeitslosengeldes (SGB III) setzt das BMAS auf einen Aus-
bau der Rechtsansprüche auf Weiterbildung; für Betroffene in der Grundsicherung (SGB II / Arbeitslosengel-
des II) sind erweiterte Fördermöglichkeiten für Umschulungsmaßnahmen geplant.  

„Reformpaket Grundsicherung“ 
Im Kapitel „Grundsicherung weiterentwickeln, Lebensleistung berücksichtigen“ schlägt das BMAS ein „Re-
formpaket Grundsicherung“ vor. Mit konkreten Maßnahmen soll die Arbeit der Jobcenter und Sozialhilfe-
träger besser und bürgerfreundlicher gestaltet werden, um so die Vertrauenskultur zwischen den Betroffe-
nen und der Verwaltung zu stärken. So soll es in den ersten zwei Jahren nach dem Eintritt in die Grundsi-
cherung (SGB II) keine Prüfung der Angemessenheit der Wohnung geben, weder bei selbstgenutztem 
Wohneigentum noch bei Mietwohnungen. Weiterhin soll die Vermittlungsberatung noch stärker kooperativ 
angelegt werden und die Eingliederungsvereinbarung weiterentwickelt werden.  

Entschärfung von Sanktionsregelungen 
Durch Änderungen bei den Sanktionsregelungen sollen unbillige Härten vermieden werden. Das BMAS 
stellt fest, dass Sanktionen nicht zur Gefährdung oder gar zum Verlust der Wohnung führen dürfen. Das 
BMAS hat bereits angekündigt, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Sanktionen vom 5.11.2019 bei einer Gesetzesänderung mitberücksichtigt wird. 
Das BMAS schlägt vor, künftig die Kosten der Unterkunft von den Sanktionen auszunehmen und keine 
vollständigen Leistungskürzungen mehr zu erwirken. Auch bestehende Sonderregelungen für unter 
25-Jährige will das BMAS abschaffen, da sie sich nicht bewährt haben. Diese abzuschaffen wurde schon 
häufiger geplant, jedoch aufgrund von Koalitionsstreitigkeiten nie umgesetzt.  

Im System der Arbeitslosenversicherung (SGB III) soll die Schutzfunktion durch eine Senkung der Mindest-
versicherungszeit bei gleichzeitiger Erweiterung der Rahmenfrist ausgeweitet werden. Dies ist auch eine 
langjährige Forderung der ver.di. 

Ausblick 
Die Vorhaben des BMAS für neue Arbeit und neue Sicherheit sind aus gewerkschaftlicher Sicht positiv zu 
bewerten. Sie sind durchaus dazu geeignet, Verbesserungen der Situation auf dem Arbeitsmarkt zu errei-

chen. Ob und wann diese Vorhaben in konkrete Gesetzesentwürfe gegossen wer-
den bleibt offen. Denn viele Vorhaben finden sich nicht im Koalitionsvertrag von 
Union und SPD. Zudem haben einige Koalitionsvertreter bereits signalisiert, die An-
kündigungen des Bundesarbeitsministers nicht zu unterstützen. Das BMAS hat zu-
mindest angekündigt, noch im Herbst 2019 den Gesetzentwurf zum „Arbeit-von-

morgen-Gesetz“ vorzulegen, das insbesondere die Ausgestaltung von Kurzarbeit und Qualifizierungsmaß-
nahmen regeln soll. 

BMAS kündigt Entwurf 
eines „Arbeit-von-mor-
gen-Gesetzes“ an. 
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Bundesverfassungsgericht schränkt Sanktionen im SGB II ein  
Das Hartz-IV-System muss nun umgehend reformiert werden  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass das Arbeitslosengeld II bei Pflichtverletzun-
gen höchstens um 30 Prozent gesenkt werden darf (AZ: 1 BvL 7 16). Eine Kürzung um 60 Prozent oder die 
komplette Streichung der Leistung bei wiederholten Regelverstößen ist mit dem Grundgesetz unverein-
bar. Das Urteil des BVerfG wird von ver.di begrüßt und der Gesetzgeber wird aufgefordert, die bestehen-
den Sanktionsregelungen umgehend aufzuheben und durch ein menschenwürdiges und verfassungskon-
formes System zu ersetzen.

Das BVerfG-Urteil:  
Sanktionen zur Durchsetzung von Mitwirkungspflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld II (Grundsicherung 
im SGB II) sind teilweise verfassungswidrig dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 5. Novem-
ber 2019.in seinem Urteil verkündet.  

Die Entscheidung des BVerfG sehen insoweit vor, dass bis zu einer gesetzlichen Neuregelung  

♦ die pauschalen Sanktionsmöglichkeiten bei wiederholter Pflichtverletzung auf 30 Prozent der 
Grundsicherung begrenzt werden,  

♦ Härtefallregelungen vorgesehen werden müssen, sodass von Minderungen abgesehen werden 
kann,  

♦ die Betroffenen ihre Mitwirkung bei Verhaltensänderungen nachträglich erbringen können, 
wodurch die Dauer der Sanktion danach auf bis zu einen Monat begrenzt wird.  

Das Urteil gilt zunächst nur für Hartz-IV-Empfänger, die älter als 25 Jahre sind. Die besonders scharfen Sank-
tionen für jüngere Arbeitslose wurden nicht untersucht. Bei unter 25-jährigen 
Leistungsberechtigten kann derzeit von der ersten Sanktion an die Grundsi-
cherung vollständig gestrichen werden. 

"Das Grundgesetz schützt Hilfebedürftige, es baut ihnen Brücken in eine bes-
sere Zukunft", betonte der Vizepräsident des Verfassungsgerichts, Stephan 
Harbarth, bei der Urteilsbegründung. Der Staat könne aber auch verlangen, dass Betroffene diese Brücken 
auch beschreiten. Dies bedeutet, dass sich am strittigen Grundsatz des "Förderns und Forderns" nichts än-
dert. Der Staat kann Sozialleistungsempfängern Mitwirkungspflichten auferlegen und auch Sanktionen ver-
hängen, wenn diese nicht erfüllt werden. Allerdings müsse dabei die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, 
erklärten die Verfassungsrichter. Und das sei im geltenden Recht, das im Extremfall die komplette Strei-
chung der Regelleistung und auch der Zahlungen für Miete und Heizung vorsieht, nicht der Fall. 

„Das Grundgesetz schützt 
Hilfsbedürftige, es baut ihnen 
Brücken in eine bessere  
Zukunft. 
Stephan Harbarth, Verfassungsrichter 
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Das BVerfG-Urteil hat erhebliche Relevanz für die Lebenssituation von fast 6 Mio. Menschen im Grundsi-
cherungsbezug. Denn die bisherige Sanktionspraxis im SGB II ist nicht geeignet, um eine dauerhafte Integra-
tion in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Sanktionen führen vielmehr zu Stigmatisierung, Ausgrenzung 
und Verschuldung und somit zur immer weiteren Entfernung vom 
Arbeitsmarkt. Zurzeit sind rund 8 Prozent der Erwerbslosen im Jahr 
von Sanktionen und somit Leistungskürzungen betroffen. Für sie be-
deutet dies eine lang andauernde Unterschreitung des Existenzmini-
mums. Die materiellen und psychischen Folgen sind in der Regel ver-
heerend. Angst, Hunger, Depressionen, Verschuldung und auch der 
Verlust der Wohnung drohen. Insbesondere jüngere Erwerbslose re-
signieren und brechen oft jeden Kontakt mit dem Jobcenter ab. Aus Angst vor Sanktionen nehmen Be-
troffene fast jede Arbeit an. Dies begünstigt prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne und miese Arbeits-
bedingungen für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 

Hintergrund  
Das BVerfG musste sich mit der Grundsatzfrage beschäftigen, ob durch die bestehenden Sanktionen in der 
Grundsicherung, also durch vorübergehende Leistungskürzungen, das Grundrecht auf ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum ausgehebelt wird. Das Sozialgericht Gotha hatte den Fall eines betroffenen Leistungs-
berechtigten dem BVerfG zur Prüfung vorgelegt. Die grundsätzliche Frage, ob ein sogenanntes soziokultu-
relles Existenzminimum im Hinblick auf das Sozialstaatsgebot und die das Menschenrecht betreffenden un-
veränderlichen Artikel des Grundgesetzes überhaupt sanktioniert werden kann, hat nun das Verfassungsge-

richt in seiner Entscheidung klargestellt. Existenzsichernde staatliche 
Leistungen, die auf Überwindung der Hilfebedürftigkeit zielen, dürfen 
an Mitwirkungspflichten (SGB I: Wer Sozialleistungen beantragt oder 
erhält, der hat Mitwirkungspflichten) gebunden werden. Die Leis-
tungsminderungen infolge verletzter Mitwirkungspflichten müssen 

jedoch verhältnismäßig sein und Härtefälle berücksichtigen. Das BVerfG hat Übergangsregelungen angeord-
net, die ab sofort wirken. 

Ausblick 
ver.di hat mit dem Kongressbeschluss zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (B 090/2019) abermals betont, 
dass Sanktionen völlig inakzeptabel sind. Wenn, wie derzeit in der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
praktiziert, Pflichten und Sanktionen dazu führen, dass das Existenzminimum unterschritten wird und Er-
werbslose in prekäre und niedrig entlohnte Arbeit gezwungen werden, untergräbt dies das Recht auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum (siehe auch sopoaktuell Nr. 257). 

Mit dem Urteil des BVerfG ist nun eine Grundlage dafür gelegt, die Stärkung der sozialen Grundrechte wei-
ter zu festigen. ver.di erwartet nunmehr, dass der Gesetzgeber seine Hausaufgaben macht und einen Kurs-
wechsel im SGB-II-System vollzieht. Gefordert wird eine Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die auf massiven 
Druck und Sanktionen verzichtet und die Motivation und Selbstbestimmung der Menschen unterstützt. Nur 
so kann (Gute) Arbeit eine positive Rolle im Leben der Betroffenen einnehmen, anstatt prekäre Beschäfti-
gung weiter zu befördern, indem sie jeden Job annehmen müssen. 

Wir fordern die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Parteien auf, umgehend entsprechend 
tätig zu werden. Dafür reicht es allerdings nicht aus, die Vorgaben des Verfassungsgerichts nur insoweit 
umzusetzen, wie es verfassungsrechtlich unbedingt geboten ist. 

„Das sogenannte soziokulturelle Existenz-
minimum darf im Hinblick auf das Sozial-
staatsgebot und die das Menschenrecht 
betreffenden unveränderlichen Artikel des 
Grundgesetzes überhaupt nicht sanktio-
niert werden.“ 
Frank Werneke, ver.di-Vositzender 

„Nicht alles, was unsere Verfassung viel-
leicht gerade noch so zulässt, ist auch im 
Interesse von Arbeitsuchenden und Be-
schäftigten.“ 
Annelie Buntenbach, DGB-Bundesvorstand 
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15 Jahre Hartz-IV-System 
Die Erneuerung des sozialstaatlichen Sicherungsversprechens ist dringend  
notwendig – Deshalb: soziale Sicherheit statt Hartz IV 

Mehr als 15 Jahre nach Inkrafttreten der „Hartz-Gesetze“ hält die Debatte über die Ziele, Wirkungen und 
notwendige Reformen an. Keine andere Arbeitsmarktreform seit 2005 hat je so weitreichende Konse-
quenzen mit sich gebracht. Der Begriff „Hartz IV“, umgangssprachlich für das Vierte Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, ist zum Sinnbild eines knallharten Sozialstaats geworden. 

Die Absicherung bei Erwerbslosigkeit wurde mit den Hartz-Gesetzen radikal umgebaut. Die Arbeitslosen-
hilfe, die eine relative Existenzsicherung bot, wurde zugunsten einer strikt bedürftigkeitsgeprüften und 
harsch sanktionierten Grundsicherung auf Sozialhilfeniveau abgeschafft. Der Schutz der Arbeitslosenversi-
cherung wurde durch die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und der Rahmenfrist massiv 
geschwächt. 

Die Hartz-IV-Reform (Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende / SGB II) war mit dem Ziel 
angetreten, Erwerbslose „schnell und passgenau“ in Erwerbsarbeit zu vermitteln. Doch dies ging nicht auf. 
Vielmehr löste die Arbeitsmarktreform Abstiegsängste bis in die Mitte der Gesellschaft aus. Der Slogan 
»Fördern und Fordern« war ein Versprechen, das viele inzwischen e-
her als Drohung verstehen.   Die eigentliche Funktion des Hartz-IV-Sys-
tems bestand darin, als Disziplinierungsinstrument – auch für Beschäf-
tigte – zu dienen. Somit wuchs die prekäre Beschäftigung, verfestigten 
sich schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhnen. Die 
„Hartz-Gesetze“ sind mitverantwortlich dafür, dass Deutschland nach wie vor den größten Niedriglohnsek-
tor in Europa hat. Neben der Einkommensarmut ist so die Altersarmut vorbestimmt. Und letztendlich ver-
schärfen die Hartz-Gesetze die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.  

Über die Auswirkungen der Agenda-2010-Politik wird nach wie vor heftig gestritten, zumal die Schattensei-
ten mehr als deutlich sind: Zunahme der Leiharbeit, oftmals befriste Arbeitsverträge bei jüngeren Arbeit-
nehmer*innen, eine hohe Anzahl der Minijobs, die derzeit bei über 6 Millionen liegt. Das Hartz-IV-System 
wurde bei seiner Einführung von der Politik als Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt angepriesen, tat-
sächlich hat es sich für die meisten Betroffenen als Sackgasse erwiesen. 

Derzeit bezieht nur noch ein Drittel der Erwerbslosen Leistungen aus dem Versicherungssystem (SGB III – 
Arbeitsförderung). Alle anderen Betroffenen sind auf das Fürsorgesystem (SGB II / Hartz IV) angewiesen.  
Im Dezember 2019 waren rund 5,3 Millionen Menschen auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Sie 
müssen von Regelsätzen leben (seit Januar 2020 für eine alleinstehende Person 432,00 € im Monat), die 
kaum für das Nötigste – geschweige denn für gesellschaftliche Teilhabe – reichen. Sie unterliegen strengen 
Anrechnungsregelungen von Einkommen und Partnereinkommen, eigene finanzielle Mittel müssen zu-
nächst weitgehend aufgebraucht, Pkws unter Umständen verkauft werden. Selbst Erwerbslose, die zuvor 
lange Jahre gearbeitet und in die Sozialversicherung eingezahlt haben, sind nach kurzer Arbeitslosigkeit 
vom sozialen Abstieg bedroht. 

Mit der Einführung des Hartz-Systems 
wurde die Arbeitslosigkeit umgedeu-
tet, von einem strukturell bedingten 
Schicksal zur eigenen Verantwortung. 

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   442906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   44 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



sopoaktuell 
 

Seite 2 / 2 

 

Das BVerfG-Urteil hat erhebliche Relevanz für die Lebenssituation von fast 6 Mio. Menschen im Grundsi-
cherungsbezug. Denn die bisherige Sanktionspraxis im SGB II ist nicht geeignet, um eine dauerhafte Integra-
tion in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Sanktionen führen vielmehr zu Stigmatisierung, Ausgrenzung 
und Verschuldung und somit zur immer weiteren Entfernung vom 
Arbeitsmarkt. Zurzeit sind rund 8 Prozent der Erwerbslosen im Jahr 
von Sanktionen und somit Leistungskürzungen betroffen. Für sie be-
deutet dies eine lang andauernde Unterschreitung des Existenzmini-
mums. Die materiellen und psychischen Folgen sind in der Regel ver-
heerend. Angst, Hunger, Depressionen, Verschuldung und auch der 
Verlust der Wohnung drohen. Insbesondere jüngere Erwerbslose re-
signieren und brechen oft jeden Kontakt mit dem Jobcenter ab. Aus Angst vor Sanktionen nehmen Be-
troffene fast jede Arbeit an. Dies begünstigt prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne und miese Arbeits-
bedingungen für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. 

Hintergrund  
Das BVerfG musste sich mit der Grundsatzfrage beschäftigen, ob durch die bestehenden Sanktionen in der 
Grundsicherung, also durch vorübergehende Leistungskürzungen, das Grundrecht auf ein menschenwürdi-
ges Existenzminimum ausgehebelt wird. Das Sozialgericht Gotha hatte den Fall eines betroffenen Leistungs-
berechtigten dem BVerfG zur Prüfung vorgelegt. Die grundsätzliche Frage, ob ein sogenanntes soziokultu-
relles Existenzminimum im Hinblick auf das Sozialstaatsgebot und die das Menschenrecht betreffenden un-
veränderlichen Artikel des Grundgesetzes überhaupt sanktioniert werden kann, hat nun das Verfassungsge-

richt in seiner Entscheidung klargestellt. Existenzsichernde staatliche 
Leistungen, die auf Überwindung der Hilfebedürftigkeit zielen, dürfen 
an Mitwirkungspflichten (SGB I: Wer Sozialleistungen beantragt oder 
erhält, der hat Mitwirkungspflichten) gebunden werden. Die Leis-
tungsminderungen infolge verletzter Mitwirkungspflichten müssen 

jedoch verhältnismäßig sein und Härtefälle berücksichtigen. Das BVerfG hat Übergangsregelungen angeord-
net, die ab sofort wirken. 

Ausblick 
ver.di hat mit dem Kongressbeschluss zur Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (B 090/2019) abermals betont, 
dass Sanktionen völlig inakzeptabel sind. Wenn, wie derzeit in der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
praktiziert, Pflichten und Sanktionen dazu führen, dass das Existenzminimum unterschritten wird und Er-
werbslose in prekäre und niedrig entlohnte Arbeit gezwungen werden, untergräbt dies das Recht auf ein 
menschenwürdiges Existenzminimum (siehe auch sopoaktuell Nr. 257). 

Mit dem Urteil des BVerfG ist nun eine Grundlage dafür gelegt, die Stärkung der sozialen Grundrechte wei-
ter zu festigen. ver.di erwartet nunmehr, dass der Gesetzgeber seine Hausaufgaben macht und einen Kurs-
wechsel im SGB-II-System vollzieht. Gefordert wird eine Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, die auf massiven 
Druck und Sanktionen verzichtet und die Motivation und Selbstbestimmung der Menschen unterstützt. Nur 
so kann (Gute) Arbeit eine positive Rolle im Leben der Betroffenen einnehmen, anstatt prekäre Beschäfti-
gung weiter zu befördern, indem sie jeden Job annehmen müssen. 

Wir fordern die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Parteien auf, umgehend entsprechend 
tätig zu werden. Dafür reicht es allerdings nicht aus, die Vorgaben des Verfassungsgerichts nur insoweit 
umzusetzen, wie es verfassungsrechtlich unbedingt geboten ist. 

„Das sogenannte soziokulturelle Existenz-
minimum darf im Hinblick auf das Sozial-
staatsgebot und die das Menschenrecht 
betreffenden unveränderlichen Artikel des 
Grundgesetzes überhaupt nicht sanktio-
niert werden.“ 
Frank Werneke, ver.di-Vositzender 

„Nicht alles, was unsere Verfassung viel-
leicht gerade noch so zulässt, ist auch im 
Interesse von Arbeitsuchenden und Be-
schäftigten.“ 
Annelie Buntenbach, DGB-Bundesvorstand 
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15 Jahre Hartz-IV-System 
Die Erneuerung des sozialstaatlichen Sicherungsversprechens ist dringend  
notwendig – Deshalb: soziale Sicherheit statt Hartz IV 

Mehr als 15 Jahre nach Inkrafttreten der „Hartz-Gesetze“ hält die Debatte über die Ziele, Wirkungen und 
notwendige Reformen an. Keine andere Arbeitsmarktreform seit 2005 hat je so weitreichende Konse-
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cherung wurde durch die Verkürzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und der Rahmenfrist massiv 
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tor in Europa hat. Neben der Einkommensarmut ist so die Altersarmut vorbestimmt. Und letztendlich ver-
schärfen die Hartz-Gesetze die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.  

Über die Auswirkungen der Agenda-2010-Politik wird nach wie vor heftig gestritten, zumal die Schattensei-
ten mehr als deutlich sind: Zunahme der Leiharbeit, oftmals befriste Arbeitsverträge bei jüngeren Arbeit-
nehmer*innen, eine hohe Anzahl der Minijobs, die derzeit bei über 6 Millionen liegt. Das Hartz-IV-System 
wurde bei seiner Einführung von der Politik als Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt angepriesen, tat-
sächlich hat es sich für die meisten Betroffenen als Sackgasse erwiesen. 

Derzeit bezieht nur noch ein Drittel der Erwerbslosen Leistungen aus dem Versicherungssystem (SGB III – 
Arbeitsförderung). Alle anderen Betroffenen sind auf das Fürsorgesystem (SGB II / Hartz IV) angewiesen.  
Im Dezember 2019 waren rund 5,3 Millionen Menschen auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Sie 
müssen von Regelsätzen leben (seit Januar 2020 für eine alleinstehende Person 432,00 € im Monat), die 
kaum für das Nötigste – geschweige denn für gesellschaftliche Teilhabe – reichen. Sie unterliegen strengen 
Anrechnungsregelungen von Einkommen und Partnereinkommen, eigene finanzielle Mittel müssen zu-
nächst weitgehend aufgebraucht, Pkws unter Umständen verkauft werden. Selbst Erwerbslose, die zuvor 
lange Jahre gearbeitet und in die Sozialversicherung eingezahlt haben, sind nach kurzer Arbeitslosigkeit 
vom sozialen Abstieg bedroht. 

Mit der Einführung des Hartz-Systems 
wurde die Arbeitslosigkeit umgedeu-
tet, von einem strukturell bedingten 
Schicksal zur eigenen Verantwortung. 
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Trotz zahlreicher Änderungen – jede Nachjustierung umfasste eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen – ist das 
gesetzliche Räderwerk äußerst kompliziert und die einzelnen Bestimmungen zu wenig aufeinander abge-
stimmt. Fakt ist, kaum ein Gesetz hat in den vergangenen Jahren so viele Überarbeitungen erfahren wie das 
SGB II. Dennoch fällt die Bilanz nach 15 Jahren immer noch sehr kritisch aus: Der Politik fehlt bisher ein Kon-
zept mit einer klaren Zielrichtung für eine betroffenenzentrierten Reform. 

Die Wirksamkeit von Hartz IV wird vielfach überschätzt. Die Zahl der Erwerbslosen sinkt, allerdings nicht die 
Zahl der Hilfsbedürftigen insgesamt. Nach einer Studie von 2018 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) liegt die Zahl der Hartz-IV-Beziehenden trotz des bisher florierenden Arbeitsmarkts seit 2011 
konstant bei sechs Millionen. Zugleich ist die Zahl der erwerbslosen Leistungsberechtigten von 2007 bis 
2017 von knapp 2,6 auf fast 1,6 Millionen gesunken. 

Perspektiven 
Seit vielen Jahren fordern ver.di, der DGB und zahlreiche Sozial- und Wohlfahrtsverbände deshalb, Verein-
fachungen und Leistungsverbesserungen zugunsten der Leistungsberechtigten auf den Weg zu bringen. 
Leistungsberechtigte Menschen müssen zuverlässiger und transparenter nachvollziehen können, welche 
Ansprüche ihnen zustehen und welche Institutionen sie dabei bedarfsgerecht unterstützen.  

Des Weiteren muss das Prinzip der Unterstützung ausgebaut werden. Nicht die Verweigerung der Betroffe-
nen ist das größte Problem, sondern die fehlende Förderung und der Mangel an passgenauen sowie exis-
tenzsichernden Arbeitsangeboten. Die Betroffenen brauchen wirksame Unterstützung und Schutz vor Ar-
mut, betonte der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses in seiner Erklärung vom 22. Januar 2020 
zum 15-jährigen Jubiläum des Hartz-Systems. 

Nunmehr geht es um Reformen, die die betroffenen Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. 
Die Grundsicherung muss zukünftig dem Anspruch einer menschenwürdigen Existenzsicherung und Über-
windung der Hilfsbedürftigkeit durch nachhaltige Arbeitsmarktintegration gerecht werden.   

So müsste nun eine Neuausrichtung der sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit, mit längerer Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes und einer verbesserten Grundsicherung für Arbeitssuchende mit höheren 
und existenzsichernden Regelsätzen angepackt werden.  

Würde das Hartz-IV-System entsprechend des ver.di-Beschlusses (B090) von 2019 neugestaltet werden, 
dann hätte die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ einen ganz anderen Charakter. Das Hartz-IV-System 

würde seinen Schrecken verlieren. Die sozialstaatlichen Auffangverspre-
chen würden mit den Verbesserungen bei den vorgelagerten Sicherungs-
systemen die Ängste vieler Menschen vor sozialem Abstieg und Armut 
deutlich minimieren. Die Debatte über die Überwindung des Hartz-IV-
Systems geht in die richtige Richtung und das geplante „Reformpaket 

Grundsicherung“ (BMAS-Zukunftsdialogs: „Neue Arbeit. Neue Sicherheit.“ – siehe sopoaktuell Nr. 286 vom 
4.11.2019) darf nicht wie in der Vergangenheit nur mit der fiskalischen Brille betrachtet werden. Die Politik 
darf sich nicht in Scheingefechte und Grundsatz Diskussionen verlieren, sondern muss endlich Gesetze auf 
den Weg bringen, die den Betroffenen konkret helfen und existenzsichernde nachhaltige Perspektiven bie-
ten. 

„ver.di fordert, dass die soziale Absi-
cherung bei Arbeitslosigkeit deutlich 
und grundlegend verbessert wird.“ 
Auszug: ver.di-Kongressbeschluss B 090/ 2019 
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Corona-Krise und Auswirkungen für Beschäftigte 
Wichtige Maßnahmen des Sozialschutz-Pakets für Betroffene 

Bundestag und Bundesrat haben Ende März im Eilverfahren zahlreiche Gesetze verabschie-
det, die sowohl für die Bürger*innen als auch für Wirtschaft und Arbeitnehmer*innen die 
Folgen der Corona-Krise abfedern sollen. Ziel ist es, den Betroffenen „schnell und unbürokra-
tisch“ zu helfen, so die Bundesregierung in der Gesetzesbegründung. Denn der ökonomische 
Schock trifft nicht nur die Wirtschaft in voller Breite. Einzelne Branchen haben einen erhebli-
chen bis vollständigen Ausfall des Geschäftsbetriebs zu beklagen. Besonders für Kleinunter-
nehmer*innen und Solo-Selbstständige ist eine existenzbedrohende Situation eingetreten. 

Zu den sozialpolitischen Gesetzen zählen neben dem Sozialschutz-Paket auch die befristete 
Neuregelung des Kurzarbeitergeldes, um eine Einkommenssicherung in der Corona-Krise zu 
ermöglichen. 

Verbessertes Krisen-Kurzarbeitergeld  

Mit der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, rückwirkend zum 1. März 2020, soll Unternehmen und 
ihren Beschäftigten wegen der massiven Arbeitsausfälle durch die Corona-Krise schnell und gezielt ge-
holfen werden. (DGB-Info zur Kurzarbeit) 

Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt bei dieser Leistung 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns 
(bei Beschäftigten mit Kind sind es 67 Prozent) wenn ein Unternehmen Beschäftigte in Kurzarbeit 
schickt. Aufstocken muss der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld nur, wenn er es mit der oder dem Ar-
beitnehmer*in vereinbart hat oder es einen Tarifvertrag gibt, in dem eine Aufstockung geregelt ist. Die 
Mitgliedsgewerkschaften des DGB appellieren jedoch an die soziale Verantwortung der Arbeitgeber 
und fordern sie auf, in jedem Falle das Kurzarbeitergeld aufzustocken.  

Des Weiteren wurden im Rahmen des Sozialschutz-Pakets die Hinzuverdienstmöglichkeiten zum Kurz-
arbeitergeld gelockert. Nimmt jemand während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine befristete Be-
schäftigung in systemrelevanten Branchen und Berufen auf, so wird dies nicht auf das Kurzarbeiter-
geld angerechnet. Dadurch soll ein Anreiz geschaffen werden, auf freiwilliger Basis vorübergehend Tä-
tigkeiten in systemrelevanten Bereichen aufzunehmen.   

Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung (Sozialschutz-Paket) 

Der erleichterte Zugang zum Arbeitslosengeld II (ALG II) in der Grundsicherung (SGB II) soll allen er-
werbstätigen Menschen helfen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten. Das betrifft ins-
besondere Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen, die in der Regel keine oder nur begrenzte 
Rücklagen haben und die nicht durch andere finanzielle Unterstützung (Arbeitslosen- oder Kurzarbei-
tergeld) abgesicherte sind. (DGB-Info zur Einkommenssicherung)  
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gesetzliche Räderwerk äußerst kompliziert und die einzelnen Bestimmungen zu wenig aufeinander abge-
stimmt. Fakt ist, kaum ein Gesetz hat in den vergangenen Jahren so viele Überarbeitungen erfahren wie das 
SGB II. Dennoch fällt die Bilanz nach 15 Jahren immer noch sehr kritisch aus: Der Politik fehlt bisher ein Kon-
zept mit einer klaren Zielrichtung für eine betroffenenzentrierten Reform. 
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schung (DIW) liegt die Zahl der Hartz-IV-Beziehenden trotz des bisher florierenden Arbeitsmarkts seit 2011 
konstant bei sechs Millionen. Zugleich ist die Zahl der erwerbslosen Leistungsberechtigten von 2007 bis 
2017 von knapp 2,6 auf fast 1,6 Millionen gesunken. 
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mut, betonte der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses in seiner Erklärung vom 22. Januar 2020 
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Würde das Hartz-IV-System entsprechend des ver.di-Beschlusses (B090) von 2019 neugestaltet werden, 
dann hätte die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ einen ganz anderen Charakter. Das Hartz-IV-System 

würde seinen Schrecken verlieren. Die sozialstaatlichen Auffangverspre-
chen würden mit den Verbesserungen bei den vorgelagerten Sicherungs-
systemen die Ängste vieler Menschen vor sozialem Abstieg und Armut 
deutlich minimieren. Die Debatte über die Überwindung des Hartz-IV-
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den Weg bringen, die den Betroffenen konkret helfen und existenzsichernde nachhaltige Perspektiven bie-
ten. 

„ver.di fordert, dass die soziale Absi-
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Zu den sozialpolitischen Gesetzen zählen neben dem Sozialschutz-Paket auch die befristete 
Neuregelung des Kurzarbeitergeldes, um eine Einkommenssicherung in der Corona-Krise zu 
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Verbessertes Krisen-Kurzarbeitergeld  

Mit der Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, rückwirkend zum 1. März 2020, soll Unternehmen und 
ihren Beschäftigten wegen der massiven Arbeitsausfälle durch die Corona-Krise schnell und gezielt ge-
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Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt bei dieser Leistung 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns 
(bei Beschäftigten mit Kind sind es 67 Prozent) wenn ein Unternehmen Beschäftigte in Kurzarbeit 
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Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung (Sozialschutz-Paket) 

Der erleichterte Zugang zum Arbeitslosengeld II (ALG II) in der Grundsicherung (SGB II) soll allen er-
werbstätigen Menschen helfen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten. Das betrifft ins-
besondere Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen, die in der Regel keine oder nur begrenzte 
Rücklagen haben und die nicht durch andere finanzielle Unterstützung (Arbeitslosen- oder Kurzarbei-
tergeld) abgesicherte sind. (DGB-Info zur Einkommenssicherung)  
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Die zentralen Punkte: 

• Aussetzen der Vermögensprüfung: Ab 1. April 2020 findet für Leistungen der Grundsicherung für  
6 Monate keine Vermögensprüfung statt.   

• Übernahme der Kosten der Unterkunft: Die tatsächlichen Kosten für Wohnung und Heizung werden 
für die Dauer von 6 Monaten des Leistungsbezugs akzeptiert – unabhängig davon, ob sie als „ange-
messen“ gelten oder nicht. 

• Vorläufige Bewilligung ab sofort: Bei unklaren Anspruchsvoraussetzungen wird die Leistung für  
6 Monate sofort vorläufig bewilligt. 

• Kein Weiterbewilligungsantrag notwendig: Die Grundsicherungsleistungen werden in der Regel für 
zwölf Monate bewilligt. Für Menschen, die bisher schon Leistungen beziehen, gilt: Für die Bewilli-
gungszeiträume, die in der Zeit vom 31. März bis einschließlich 30. August 2020 enden, werden die 
Leistungen automatisch weiterbewilligt. In diesen Fällen muss also kein erneuter Antrag gestellt wer-
den.  

Der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung gilt für alle Anträge auf Leistungen, die spätestens bis zum 
30.06.2020 gestellt werden und für den gesamten Bewilligungszeitraum. Die Bundesregierung kann den 
Zeitraum für die erleichterten Bedingungen per Verordnung bis zum 31.12.2020 verlängern.   

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) rechnet in der Corona-Krise mit bis zu 1,2 Millio-
nen zusätzlichen Personen, die auf Grundsicherungsleistungen (SGB II) angewiesen sein werden. Das geht 
aus dem Gesetzentwurf vom 24.03.2020 hervor. Im März 2020 waren rund 5,4 Millionen Menschen in 
der Grundsicherung (SGB II), davon waren rund 1,41 Mio.  arbeitslos. Leistungsanspruch haben alle Per-
sonen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenen Mitteln sichern können. Der 
Leistungsanspruch setzt sich aus der Regelleistung und den zusätzlichen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung zusammen. Alleinstehende erhalten derzeit 432 Euro Grundsicherung im Monat.  

Vereinfachter Zugang zum Kinderzuschlag 

Bei vielen Familien reduziert sich aktuell das Einkommen u. a. durch Kurzarbeit. Der Kinderzuschlag (KiZ) 
ist eine Alternative zur Grundsicherung, wenn das Einkommen zwar für sich selbst, nicht aber für die Ver-
sorgung der Familie insgesamt reicht. Bei Neuanträgen ist nun nur noch das Einkommen des letzten Mo-
nats (anstelle der letzten sechs Monate) entscheidend.  

Sozialschutz-Paket reicht nicht aus 

Trotz des Sozialschutz-Pakets spitzt sich die finanzielle Situation für viele Menschen weiter zu.  

Denn die Corona-Krise trifft besonders die einkommensschwa-
chen Bevölkerungsgruppen, u. a. Geringverdienende, Teilzeit-
kräfte, Alleinerziehende und Leistungsberechtigte in der Grund-
sicherung (SGB II / SGB XII). Die Menschen fürchten neben ihrer 
Gesundheit auch um ihre finanzielle Existenz. Erschwerend 
kommt noch hinzu, dass dieser Personenkreis sich oftmals bei 
sozialen Hilfsprojekten wie Kleiderkammern, Möbelbörsen und 
Suppenküchen versorgt hat und diese aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind. Der Vorstand des 
Bundeserwerbslosenauschusses hat dazu eine Erklärung (BEA-VO-Erklärung) verabschiedet, in dem die 
Politik aufgefordert wird, mehr zu tun, um die finanzielle Situation der Betroffenen zu verbessern und 
eine weiter zunehmende soziale Spaltung zu verhindern.  

Die Bundesregierung hat sich dazu bekannt, dass niemand aufgrund der Auswirkungen der durch die 
Corona-Pandemie erfolgten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in existenzielle Not geraten soll. 
Allerdings ist dieses Versprechen noch nicht eingelöst. Auch andere betroffene Gruppen, etwa Studie-
rende und viele Menschen ohne deutschen Pass (u. a. aufgrund des offenen Aufenthaltsstatus), sind wei-
terhin von Leistungen der Grundsicherung im SGB II ausgeschlossen. Auch hier sind Nachbesserungen 
durch ein „Sozialschutz-Paket 2“ auf den Weg zu bringen, um auch diesen Menschen ein Leben mit 
einer Existenzsicherung, nicht nur in Zeiten der Corona-Krise, zu ermöglichen. 

WWiirr  ssiinndd  ffüürr  EEuucchh  ddaa  

„Es geht darum, Existenzängste zu mindern, damit sich 
Menschen mit Zuversicht um das Wichtigste kümmern 
können – um ihre Gesundheit und die Gesundheit ih-
rer Angehörigen und Freunde. Dafür machen wir uns 
als ver.di stark. Für ein solidarisches Miteinander.“ 

Frank Werneke, ver.di-Vorsitzender (ver.di-publik 2/2020) 

 

Impressum: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Ressort 5 – Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Ressort05.BuV@verdi.de 
Verantwortlich: Dagmar König (ver.di-Bundesvorstand), Redaktion: Werner Schäffer, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
Archiv der Reihe sopoaktuell unter https://sopoaktuell.verdi.de 
Anmeldung zum Newsletter sopojetzt unter http://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/service/newsletter-anmeldung 

sopoaktuell 
Neues aus der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
 
Nr. 295 | 12. Mai 2020 
 
 
Auch in Corona-Zeiten: 
Für die Arbeit von morgen ist Weiterbildung notwendig 
Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung und zur Weiterentwicklung 
der Ausbildungsförderung. Mehr Weiterbildung und Qualifizierung 

Abseits der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt bleiben die bisherigen 
Herausforderungen durch die Veränderungen der Arbeitswelt weiterhin aktuell. Aufgrund der 
rasanten digitalen Entwicklung und des Klima- und Strukturwandels wird sich die Arbeitswelt 
zum Teil grundlegend verändern. Insbesondere berufliche Tätigkeiten und Qualifikationsanfor-
derungen werden sich in vielen Branchen und Berufsfeldern wandeln.  

Im Herbst 2019 hat der DGB gemeinsam mit ver.di ein Diskussionspapier zum Strukturwandel ent-
wickelt und Anforderungen für eine zukunftsfähige Arbeitsmarktpolitik beschrieben. Mit dem Ziel, 
auch in Krisenzeiten und bei Kurzarbeit die bisherigen Arbeitsplätze zu erhalten und somit Arbeits-
losigkeit zu vermeiden. Diese Transferphasen sollen allerdings verstärkt für betriebliche und beruf-
liche Weiterbildung genutzt werden. Die Vermittlung in unterwertige Beschäftigung sollvermieden 
werden. Erwerbslose sollen stattdessen zielgenau qualifiziert und die soziale Sicherung bei Arbeits-
losigkeit insgesamt gestärkt werden. Diese Forderungen knüpfen an den ver.di-Kongressbeschluss 
zur „Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik“ (B 090/2019) nahtlos an. 

Mit dem DGB-Positionspapier "Arbeit im Wandel braucht mehr Arbeitsmarktpolitik" (vom März 
2020) wurden die gewerkschaftlichen Vorschläge zur Arbeitsmarktpolitik konkret beschrieben. Die 
gewerkschaftlichen Positionen wurden zum Teil im Gesetzentwurf des "Arbeit-von-morgen-Ge-
setz" aufgegriffen. Bereits im Herbst 2019 hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Schutz für Arbeitnehmer*innen bei einer drohen-
den konjunkturellen Krise besser regeln soll. Allerdings konnten sich die Koalitionsparteien zu dem 
damaligen Zeitpunkt nicht auf die notwendigen Maßnahmen zum Strukturwandel einigen. Erst un-
ter dem Druck der Corona-Krise kam Bewegung in die parlamentarische Debatte.  

Der Bundestag hat nun Ende April 2020 arbeitsmarktpolitische Maßnahmen für die "Arbeit von 
morgen" beschlossen. Mit dem "Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ (Gesetz zur Förderung der berufli-
chen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung) soll 
durch finanzielle Förderungen die Weiterbildung in den Betrieben frühzeitig verbessert werden. 
Auch in Corona-Zeiten soll gelten, wer seinen Job verliert oder zu verlieren droht, muss schnell 
und effektiv unterstützt und für neue Aufgaben qualifiziert werden. Die Bundesregierung will mit 
dem Fördergesetz die massive Zunahme von Arbeitslosigkeit im wirtschaftlichen Abschwung 
bremsen. Zugleich sollen Fachkräfte in den Unternehmen gehalten und dort für neue Aufgaben 
weiterqualifiziert werden. 
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chen Bevölkerungsgruppen, u. a. Geringverdienende, Teilzeit-
kräfte, Alleinerziehende und Leistungsberechtigte in der Grund-
sicherung (SGB II / SGB XII). Die Menschen fürchten neben ihrer 
Gesundheit auch um ihre finanzielle Existenz. Erschwerend 
kommt noch hinzu, dass dieser Personenkreis sich oftmals bei 
sozialen Hilfsprojekten wie Kleiderkammern, Möbelbörsen und 
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weiterqualifiziert werden. 

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   492906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   49 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



sopoaktuell 
 

Seite 2 / 2 

 

Förderung durch Qualifizierung jetzt besonders wichtig 

Mit dem "Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ werden die Förderinstrumente der Arbeitsmarktpolitik wei-
terentwickelt. Dabei spielt die Erkenntnis, dass lebensbegleitendes Lernen und Weiterbildung 
auch für ältere Beschäftigte der Schlüssel zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit im Strukturwan-
del liegt, eine wesentliche Rolle.  

Bereits mit der Einführung des Qualifizierungschancengesetzes im Januar 2019 (s. sopoaktuell Nr. 
278 vom Januar 2019) hat die Bundesregierung die Förderung für Weiterbildung für bestimmte 
arbeitslose und beschäftigte Arbeitnehmer*innen ausgeweitet. Die Förderung durch Erstattung 
der Weiterbildungskosten und eines Arbeitsentgeltzuschusses für Beschäftigte wurde dabei nach 
Betriebsgrößen gestaffelt. Kleine Betriebe werden stärker gefördert als große Unternehmen, die 
sich stärker an den Weiterbildungskosten beteiligen müssen. Der neue § 82 (4) SGB III regelt, dass 
Beschäftigte und Arbeitgeber unabhängig von der Betriebsgröße fünf Prozentpunkte höhere Zu-
schüsse in der betrieblichen Weiterbildungsförderung erhalten, wenn eine Betriebsvereinbarung 
oder ein Tarifvertrag vorliegt, der betriebsbezogene Weiterbildung vorsieht. Jetzt sind Arbeitgeber 
und auch die Betriebsräte gefordert, diese Förderhilfen in konkrete Taten umzusetzen und Qualifi-
zierungspläne für die Betroffenen zu erstellen. 

Mit den neuen Regelungen wird auch das Recht auf das Nachholen von Berufsabschlüssen einge-
führt. Das ist ein großer Fortschritt, denn ein fehlender Berufsabschluss ist oftmals das größte Ri-
siko auf Arbeitslosigkeit. Zugleich sollen mit dem Gesetz die frühzeitige elektronische Arbeitssu-
chendmeldung und die Arbeitslosmeldung zeitgemäß weiterentwickelt werden und somit der Ver-
mittlungsprozess zur zügigen Wiedereingliederung in Arbeit ab 2022 gestärkt werden. 

Ausblick 

Das „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ geht in die richtige Richtung. Jedoch sind einige gewerkschaftli-
che Positionen nicht berücksichtigt, die wir weiterhin gegenüber der Politik vertreten.  

• Zur Bewältigung des Strukturwandels benötigen wir ein umfassendes Recht auf Weiterbildung. 

• Eine Änderung des Vermittlungsvorrangs mit dem Ziel, eine auf Beratung beruhende Qualifizie-
rung zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt und nicht wie bisher der sofortigen Ver-
mittlung in oftmals prekäre und niedrig entlohnte Beschäftigung.   

• Ein monatlicher Qualifizierungsbonus in der Arbeitsförderung (SGB III) und in der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende (SGB II) bei der Nachqualifizierung von Erwerbslosen. (Die Verlänge-
rung der Weiterbildungsprämie geht zwar in die richtige Richtung, ist allerdings nicht ausrei-
chend). 

• Die Verlängerung der Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes zur besseren Unterstützung der 
qualifikationsgerechten Wiedereingliederung nach Weiterbildung und zur Vermeidung von fi-
nanziellen Härten.  

• Die Regelung zu staatlich geförderten Bildungs(teil)zeiten für Arbeitnehmer*innen 

Auch in Corona-Zeiten dürfen wir diese wichtigen Forderungen nicht aus dem Blick verlieren. Denn 
mit einer deutlich verbesserten aktiven Arbeitsmarkt- und Weiterbildungspolitik kann es gelingen, 
Arbeitslosigkeit präventiv zu vermeiden bzw. den Wiedereinstieg in gute, existenzsichernde Arbeit 
schneller zu erreichen. Ob das „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ dazu einen Beitrag leisten kann, wird 
die Praxis in der Zukunft zeigen. 
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Neuberechnung der Regelsätze in der Grundsicherung 
BMAS-Vorschlag für 2021 ist nicht akzeptabel 

Anfang Juli 2020 sind die Vorschläge des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Neube-
messung der Regelsätze ab Januar 2021 öffentlich geworden. Zur grundlegenden Neubemessung der Re-
gelsätze in der Grundsicherung ist der Gesetzgeber verpflichtet. Alle fünf Jahre werden mit den Ergebnis-
sen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahre 2018 des Statistischen Bundesam-
tes durch die politische Festlegung die Regelsätze neu ermittelt. Nach dem nun bekannt gewordenen 
Vorschlag des BMAS soll der künftige Regelsatz für einen Singlehaushalt von derzeit 432 Euro um 1,6 Pro-
zent auf 439 Euro ab Januar 2021 steigen. Der Gesetzgeber (Bundestag und Bundesrat) entscheidet ab-
schließend nach der parlamentarischen Sommerpause, welche Leistungen für eine menschenwürdige 
Existenz benötigt werden. ver.di kritisiert bereits seit Langem das von der Bundesregierung gewählte Sta-
tistikmodell (EVS) und fordert, dass die Berechnung fachlich fundiert und nicht politisch motiviert erfolgt. 
Denn bei einer sach- und bedarfsgerechten Ermittlung der Regelsätze würde dies im Ergebnis zu deutlich 
besseren Leistungen in der Grundsicherung führen und letztendlich auch Armut miniminieren. 

Situation der Betroffenen 
In Deutschland sind über sieben Millionen Menschen, darunter zahlreiche Alleinerziehende, Erwerbstätige 
mit Niedriglöhnen, Erwerbslose, Erwerbsminderungsrentner*innen und in Altersarmut lebende Menschen 
auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Die tatsächlich notwendigen Bedarfe der betroffenen Men-
schen und ihre Lebenssituation (insbesondere in der Corona-Pandemie!) spiel-
ten bisher in der Gesetzgebung keine wirkliche Rolle. Die Menschen fürchten 
neben ihrer finanziellen Existenz auch um ihre Gesundheit. Erschwerend kommt 
hinzu, dass dieser Personenkreis bei den in den letzten Wochen beschlossenen 
Sozialschutzpaketen nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Zahlreiche soziale 
Hilfsprojekte, wie Tafeleinrichtungen und Kleiderkammern, bei denen sich einkommensarme Menschen 
versorgen, sind aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen. Des Weiteren fehlt bei Haushalten, 
die mit der Grundsicherung auskommen müssen, jeglicher Spielraum, um mit besonderen Belastungen zu-
rechtzukommen. Denn die Regelsätze sind „auf Kante genäht“, sodass ohnehin an der Angemessenheit zur 
Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums gezweifelt werden muss.  

Es entsteht der Eindruck, dass die in der ministeriellen Bürokratie kreierten Regelsätze ganz bewusst an je-
der Alltagswirklichkeit betroffener Menschen vorbeigeht. Weitere fünf Jahre soll damit eine Berechnungs-

weise zu den Regelsätzen fortgeführt werden, die von ver.di, dem DGB und den So-
zial- und Wohlfahrtsverbänden sowie zahlreichen Expert*innen abgelehnt wird. 
Auch schon vor der Corona-Krise waren die Regelsätze zu niedrig, sie schützen 
nicht ausreichend vor Armut und stellen kein ausreichendes Maß an sozialer Teil-
habe sicher. Die Dringlichkeit, die Regelsätze grundlegend neu und bedarfsorien-

tiert zu bemessen, nimmt in Zeiten der Corona-Pandemie stark zu, da das Alltagsleben auch für Grundsiche-
rungsbeziehende wesentlich teurer wurde. 

  

ver.di fordert eine fachlich 
fundierte und nicht poli-
tisch motivierte Berech-
nung der Regelsätze. 

Regelsätze scheinen 
ganz bewusst an jeder 
Alltagswirklichkeit vorbei 
zu gehen. 
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Förderung durch Qualifizierung jetzt besonders wichtig 

Mit dem "Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ werden die Förderinstrumente der Arbeitsmarktpolitik wei-
terentwickelt. Dabei spielt die Erkenntnis, dass lebensbegleitendes Lernen und Weiterbildung 
auch für ältere Beschäftigte der Schlüssel zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit im Strukturwan-
del liegt, eine wesentliche Rolle.  

Bereits mit der Einführung des Qualifizierungschancengesetzes im Januar 2019 (s. sopoaktuell Nr. 
278 vom Januar 2019) hat die Bundesregierung die Förderung für Weiterbildung für bestimmte 
arbeitslose und beschäftigte Arbeitnehmer*innen ausgeweitet. Die Förderung durch Erstattung 
der Weiterbildungskosten und eines Arbeitsentgeltzuschusses für Beschäftigte wurde dabei nach 
Betriebsgrößen gestaffelt. Kleine Betriebe werden stärker gefördert als große Unternehmen, die 
sich stärker an den Weiterbildungskosten beteiligen müssen. Der neue § 82 (4) SGB III regelt, dass 
Beschäftigte und Arbeitgeber unabhängig von der Betriebsgröße fünf Prozentpunkte höhere Zu-
schüsse in der betrieblichen Weiterbildungsförderung erhalten, wenn eine Betriebsvereinbarung 
oder ein Tarifvertrag vorliegt, der betriebsbezogene Weiterbildung vorsieht. Jetzt sind Arbeitgeber 
und auch die Betriebsräte gefordert, diese Förderhilfen in konkrete Taten umzusetzen und Qualifi-
zierungspläne für die Betroffenen zu erstellen. 

Mit den neuen Regelungen wird auch das Recht auf das Nachholen von Berufsabschlüssen einge-
führt. Das ist ein großer Fortschritt, denn ein fehlender Berufsabschluss ist oftmals das größte Ri-
siko auf Arbeitslosigkeit. Zugleich sollen mit dem Gesetz die frühzeitige elektronische Arbeitssu-
chendmeldung und die Arbeitslosmeldung zeitgemäß weiterentwickelt werden und somit der Ver-
mittlungsprozess zur zügigen Wiedereingliederung in Arbeit ab 2022 gestärkt werden. 

Ausblick 

Das „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ geht in die richtige Richtung. Jedoch sind einige gewerkschaftli-
che Positionen nicht berücksichtigt, die wir weiterhin gegenüber der Politik vertreten.  

• Zur Bewältigung des Strukturwandels benötigen wir ein umfassendes Recht auf Weiterbildung. 

• Eine Änderung des Vermittlungsvorrangs mit dem Ziel, eine auf Beratung beruhende Qualifizie-
rung zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt und nicht wie bisher der sofortigen Ver-
mittlung in oftmals prekäre und niedrig entlohnte Beschäftigung.   

• Ein monatlicher Qualifizierungsbonus in der Arbeitsförderung (SGB III) und in der Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende (SGB II) bei der Nachqualifizierung von Erwerbslosen. (Die Verlänge-
rung der Weiterbildungsprämie geht zwar in die richtige Richtung, ist allerdings nicht ausrei-
chend). 

• Die Verlängerung der Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes zur besseren Unterstützung der 
qualifikationsgerechten Wiedereingliederung nach Weiterbildung und zur Vermeidung von fi-
nanziellen Härten.  

• Die Regelung zu staatlich geförderten Bildungs(teil)zeiten für Arbeitnehmer*innen 

Auch in Corona-Zeiten dürfen wir diese wichtigen Forderungen nicht aus dem Blick verlieren. Denn 
mit einer deutlich verbesserten aktiven Arbeitsmarkt- und Weiterbildungspolitik kann es gelingen, 
Arbeitslosigkeit präventiv zu vermeiden bzw. den Wiedereinstieg in gute, existenzsichernde Arbeit 
schneller zu erreichen. Ob das „Arbeit-von-Morgen-Gesetz“ dazu einen Beitrag leisten kann, wird 
die Praxis in der Zukunft zeigen. 
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Neuberechnung der Regelsätze in der Grundsicherung 
BMAS-Vorschlag für 2021 ist nicht akzeptabel 

Anfang Juli 2020 sind die Vorschläge des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur Neube-
messung der Regelsätze ab Januar 2021 öffentlich geworden. Zur grundlegenden Neubemessung der Re-
gelsätze in der Grundsicherung ist der Gesetzgeber verpflichtet. Alle fünf Jahre werden mit den Ergebnis-
sen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) aus dem Jahre 2018 des Statistischen Bundesam-
tes durch die politische Festlegung die Regelsätze neu ermittelt. Nach dem nun bekannt gewordenen 
Vorschlag des BMAS soll der künftige Regelsatz für einen Singlehaushalt von derzeit 432 Euro um 1,6 Pro-
zent auf 439 Euro ab Januar 2021 steigen. Der Gesetzgeber (Bundestag und Bundesrat) entscheidet ab-
schließend nach der parlamentarischen Sommerpause, welche Leistungen für eine menschenwürdige 
Existenz benötigt werden. ver.di kritisiert bereits seit Langem das von der Bundesregierung gewählte Sta-
tistikmodell (EVS) und fordert, dass die Berechnung fachlich fundiert und nicht politisch motiviert erfolgt. 
Denn bei einer sach- und bedarfsgerechten Ermittlung der Regelsätze würde dies im Ergebnis zu deutlich 
besseren Leistungen in der Grundsicherung führen und letztendlich auch Armut miniminieren. 

Situation der Betroffenen 
In Deutschland sind über sieben Millionen Menschen, darunter zahlreiche Alleinerziehende, Erwerbstätige 
mit Niedriglöhnen, Erwerbslose, Erwerbsminderungsrentner*innen und in Altersarmut lebende Menschen 
auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Die tatsächlich notwendigen Bedarfe der betroffenen Men-
schen und ihre Lebenssituation (insbesondere in der Corona-Pandemie!) spiel-
ten bisher in der Gesetzgebung keine wirkliche Rolle. Die Menschen fürchten 
neben ihrer finanziellen Existenz auch um ihre Gesundheit. Erschwerend kommt 
hinzu, dass dieser Personenkreis bei den in den letzten Wochen beschlossenen 
Sozialschutzpaketen nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Zahlreiche soziale 
Hilfsprojekte, wie Tafeleinrichtungen und Kleiderkammern, bei denen sich einkommensarme Menschen 
versorgen, sind aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen. Des Weiteren fehlt bei Haushalten, 
die mit der Grundsicherung auskommen müssen, jeglicher Spielraum, um mit besonderen Belastungen zu-
rechtzukommen. Denn die Regelsätze sind „auf Kante genäht“, sodass ohnehin an der Angemessenheit zur 
Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums gezweifelt werden muss.  

Es entsteht der Eindruck, dass die in der ministeriellen Bürokratie kreierten Regelsätze ganz bewusst an je-
der Alltagswirklichkeit betroffener Menschen vorbeigeht. Weitere fünf Jahre soll damit eine Berechnungs-

weise zu den Regelsätzen fortgeführt werden, die von ver.di, dem DGB und den So-
zial- und Wohlfahrtsverbänden sowie zahlreichen Expert*innen abgelehnt wird. 
Auch schon vor der Corona-Krise waren die Regelsätze zu niedrig, sie schützen 
nicht ausreichend vor Armut und stellen kein ausreichendes Maß an sozialer Teil-
habe sicher. Die Dringlichkeit, die Regelsätze grundlegend neu und bedarfsorien-

tiert zu bemessen, nimmt in Zeiten der Corona-Pandemie stark zu, da das Alltagsleben auch für Grundsiche-
rungsbeziehende wesentlich teurer wurde. 

  

ver.di fordert eine fachlich 
fundierte und nicht poli-
tisch motivierte Berech-
nung der Regelsätze. 

Regelsätze scheinen 
ganz bewusst an jeder 
Alltagswirklichkeit vorbei 
zu gehen. 
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Kritik an der Berechnungsmethode der Grundsicherung 
Die Regelsatzberechnung gipfelte seit der Einführung des Hartz-IV-Systems in eine Geschichte manipulati-
ver Eingriffe in die Statistik mit dem Ziel, die Regelsätze möglichst kleinzurechnen. Nicht die statistischen 
Ergebnisse nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe waren bisher Grundlage der Regelsätze. Be-
liebige Streichungen für einzelne Vergleichsgruppen und ermittelte Ausgaben wie beispielsweise für Bal-
konpflanzen, Buntstifte und Tierfutter, dienten dazu, den Regelsatz künstlich herunterzurechnen, um so die 
Kosten zu senken.  

Des Weiteren hat die Bundesregierung die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) vom 23.7.2014 bisher nicht erfüllt. Das BVerfG hatte die ange-
wandte Methodik der Regelbedarfsermittlung zwar als zulässig erklärt und die 
Höhe der Regelbedarfe als noch verfassungskonform befunden. Jedoch gab es 
dem Gesetzgeber auf, wichtige Aspekte (z. B. die Anschaffungskosten für eine 
Waschmaschine sowie Strom- bzw. Haushaltsenergiekosten) besonders zu berücksichtigen, um eine Be-
darfsunterdeckung zu vermeiden. Genau diese Vorgaben werden auch nach Ansicht zahlreicher Expert*in-
nen bisher nicht oder nicht bedarfsdeckend berücksichtigt.  

Gewerkschaftliche Forderungen 
Wiederholt forderten ver.di und der DGB gemeinsam mit dem Bündnis für ein menschenwürdiges Existenz-
minimum, ein transparente Berechnungsverfahren, das zu einer bedarfsgerechten Anhebung der Regels-
ätze führt. Gemeinsam wird ein System gefordert, das absichert und nicht verunsichert. Ein System, das die 
Menschen unterstützt, ihnen Mut macht und eine menschenwürdige Grundsicherung garantiert. Konkret 
wird gefordert:  

• Die Neuberechnung der Regelsätze auf der Basis des gegebenen Statistikmodells ohne manipulative 
Eingriffe in die Statistik und ohne willkürliche Kürzungen und Streichungen einzelnen Ausgabepositio-
nen, wie sie derzeit praktiziert werden. 

• Den Abgleich der Regelsätze mit der relativen Armutsgrenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens. 
Bei Unterschreitung sind die Regelsätze entsprechend anzuheben.  

• Die sofortige Einsetzung einer vom BMAS-unabhängigen Kommission mit dem Ziel der inhaltlichen Auf-
arbeitung der Frage, was Menschen in dieser Gesellschaft mindestens brauchen für ihren Lebensunter-
halt.  

Auch der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses hat die vorgenannten Forderungen in einer Erklä-
rung deutlich formuliert und erwartet vom Gesetzgeber eine existenzsichernde Grundsicherung, die auch 
die durch die Corona-Pandemie entstandene besondere Situation berücksichtigt. Die Forderung u. a. vom 
DGB und bundesweit 30 weiteren Organisationen nach finanzieller Soforthilfe unter dem Motto „100Eu-

roMehrSofort“ ist immer noch aktuell. Der Gesetzgeber hat trotz zahlreicher Hilfs- 
und Sozialschutzpakten dazu leider noch nichts verabschiedet.  

Die nun geplanten Regelsätze für 2021 leisten keinen Beitrag zur dringend notwen-
digen Überwindung der Corona-Pandemie und somit zur Bekämpfung der Armut in 

Deutschland.  

Deshalb muss der politische Druck auf die Bundesregierung und den Gesetzgeber im parlamentarischen 
Verfahren erhöht werden, damit die Regelsätze in der Grundsicherung tatsächlich bedarfsdeckend sind und 
somit auch einen Beitrag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung leisten. 

Bundesregierung erfüllt 
Vorgaben aus dem Urteil 
des BVerfG noch immer 
nicht. 

Geplante Regelsätze 
leisten keinerlei Beitrag 
zur Bekämpfung der Ar-
mut in Deutschland. 
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Corona-Pandemie und die Folgen für Arbeitsmarkt und 
Beschäftigung 
Die Auswirkungen der Pandemie stellen Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiterhin vor große Herausforde-
rungen. Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat stärkere Anstiege der Arbeitslosigkeit und Beschäfti-
gungsverluste bisher verhindert. Ende Juli lag die Arbeitslosigkeit bei über 2,9 Mio. Menschen und blieb 
damit auf einem niedrigeren Niveau als zu Beginn der Pandemie zunächst befürchtet. Im Vergleich zum 
Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl allerdings um 635.000 Menschen erhöht. Auch wenn die Arbeitslo-
senzahlen nur moderat steigen, ist die Krise am Arbeitsmarkt nicht vorbei. Die einzelnen Wirtschafts-
branchen sind von den Auswirkungen der Pandemie unterschiedlich betroffen. Die Folgen für Beschäf-
tigte sind zum Teil noch nicht absehbar und dies bedeutet weiterhin Unsicherheiten. ver.di hat dazu be-
reits mehrfach klare Positionen an den Gesetzgeber und die Unternehmen formuliert. 

Kurzarbeit 
Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde vom 1. bis einschließlich 26. Juli für 190.000 Personen 
konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Damit geht die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit angezeigt wird, 
deutlich zurück, nach einem massiven Anstieg im März und April. Der Durchschnittswert des Arbeitsausfalls 
für die realisierte Kurzarbeit lag bis Juni 2020 bei rund 50 Prozent 
und sinkt derzeit auf rund 40 Prozent. Nach vorläufigen hochge-
rechneten Daten der BA wurden im Mai für 6,70 Millionen Arbeit-
nehmer*innen konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt (aktuelle 
Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit liegen 
für Juni 2020ff noch nicht vor), nach 6,10 Millionen im April und 2,46 Millionen im März. Nach wie vor sind 
einzelne Industrie- und Dienstleistungsbereiche von Kurzarbeit unterschiedlich betroffen. In der Tourismus-
, Veranstaltungs- und Luftverkehrsbranche ist zum Teil das Ende von Kurzarbeit nicht abzusehen. Das Kurz-
arbeitergeld für die betroffenen Arbeitnehmer*innen ermöglicht allerdings nur bedingt den gewohnten Le-
bensunterhalt. Deshalb ist die gewerkschaftliche Forderung, das gesetzliche Kurzarbeitergeld durch die Ar-
beitgeber aufzustocken, weiter aktuell.  

Um die Fachkräfte auch weiterhin in den Unternehmen zu halten, müssen die erweiterten Möglichkeiten 
und der Anspruch auf Kurzarbeitergeld verlängert werden. Denn Teile der Wirtschaft werden trotz Locke-

rungen auch in den kommenden Monaten noch an den Folgen der 
Pandemie leiden. Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD 
hat am 25.8.2020 verabredet, dass „die Bezugsdauer für Betriebe, 
die bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 24 
Monate, längstens bis zum 31.12.2021, verlängert.“ wird. Vorange-

gangen ist der Druck von ver.di, NGG und dem DGB. Dort, wo es sinnvoll ist, z. B. in Branchen, die sich we-
gen der Digitalisierung im Transformationsprozess befinden, sollten die Fortführung des Kurzarbeitergeldes 
mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten verknüpft werden. Klar ist auch, Kurzarbeit kann und 
darf kein Dauerzustand für bestimmte Branchen oder Unternehmen sein.  

„Auf entsicherten Arbeitsmärkten trifft eine 
wirtschaftliche Krise Geringverdienende und 
prekär Beschäftigte mit voller Wucht.“ 
(ver.di-Positionspapier: Erste Lehren aus der Corona-Krise, 
29.06.2020) 

„Die Corona-Pandemie zeigt aber auch über 
den Arbeitsmarkt hinaus Versorgungslücken 
und Defizite unseres Sozialstaates“ 
(Quelle: ver.di-Wipo-Informationen 2, Juni 2020)
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Auch der Vorstand des Bundeserwerbslosenausschusses hat die vorgenannten Forderungen in einer Erklä-
rung deutlich formuliert und erwartet vom Gesetzgeber eine existenzsichernde Grundsicherung, die auch 
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Deshalb muss der politische Druck auf die Bundesregierung und den Gesetzgeber im parlamentarischen 
Verfahren erhöht werden, damit die Regelsätze in der Grundsicherung tatsächlich bedarfsdeckend sind und 
somit auch einen Beitrag zur Überwindung von Armut und Ausgrenzung leisten. 

Bundesregierung erfüllt 
Vorgaben aus dem Urteil 
des BVerfG noch immer 
nicht. 

Geplante Regelsätze 
leisten keinerlei Beitrag 
zur Bekämpfung der Ar-
mut in Deutschland. 
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Corona-Pandemie und die Folgen für Arbeitsmarkt und 
Beschäftigung 
Die Auswirkungen der Pandemie stellen Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiterhin vor große Herausforde-
rungen. Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat stärkere Anstiege der Arbeitslosigkeit und Beschäfti-
gungsverluste bisher verhindert. Ende Juli lag die Arbeitslosigkeit bei über 2,9 Mio. Menschen und blieb 
damit auf einem niedrigeren Niveau als zu Beginn der Pandemie zunächst befürchtet. Im Vergleich zum 
Vorjahr hat sich die Arbeitslosenzahl allerdings um 635.000 Menschen erhöht. Auch wenn die Arbeitslo-
senzahlen nur moderat steigen, ist die Krise am Arbeitsmarkt nicht vorbei. Die einzelnen Wirtschafts-
branchen sind von den Auswirkungen der Pandemie unterschiedlich betroffen. Die Folgen für Beschäf-
tigte sind zum Teil noch nicht absehbar und dies bedeutet weiterhin Unsicherheiten. ver.di hat dazu be-
reits mehrfach klare Positionen an den Gesetzgeber und die Unternehmen formuliert. 

Kurzarbeit 
Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde vom 1. bis einschließlich 26. Juli für 190.000 Personen 
konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Damit geht die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit angezeigt wird, 
deutlich zurück, nach einem massiven Anstieg im März und April. Der Durchschnittswert des Arbeitsausfalls 
für die realisierte Kurzarbeit lag bis Juni 2020 bei rund 50 Prozent 
und sinkt derzeit auf rund 40 Prozent. Nach vorläufigen hochge-
rechneten Daten der BA wurden im Mai für 6,70 Millionen Arbeit-
nehmer*innen konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt (aktuelle 
Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Kurzarbeit liegen 
für Juni 2020ff noch nicht vor), nach 6,10 Millionen im April und 2,46 Millionen im März. Nach wie vor sind 
einzelne Industrie- und Dienstleistungsbereiche von Kurzarbeit unterschiedlich betroffen. In der Tourismus-
, Veranstaltungs- und Luftverkehrsbranche ist zum Teil das Ende von Kurzarbeit nicht abzusehen. Das Kurz-
arbeitergeld für die betroffenen Arbeitnehmer*innen ermöglicht allerdings nur bedingt den gewohnten Le-
bensunterhalt. Deshalb ist die gewerkschaftliche Forderung, das gesetzliche Kurzarbeitergeld durch die Ar-
beitgeber aufzustocken, weiter aktuell.  

Um die Fachkräfte auch weiterhin in den Unternehmen zu halten, müssen die erweiterten Möglichkeiten 
und der Anspruch auf Kurzarbeitergeld verlängert werden. Denn Teile der Wirtschaft werden trotz Locke-

rungen auch in den kommenden Monaten noch an den Folgen der 
Pandemie leiden. Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD 
hat am 25.8.2020 verabredet, dass „die Bezugsdauer für Betriebe, 
die bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 24 
Monate, längstens bis zum 31.12.2021, verlängert.“ wird. Vorange-

gangen ist der Druck von ver.di, NGG und dem DGB. Dort, wo es sinnvoll ist, z. B. in Branchen, die sich we-
gen der Digitalisierung im Transformationsprozess befinden, sollten die Fortführung des Kurzarbeitergeldes 
mit Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten verknüpft werden. Klar ist auch, Kurzarbeit kann und 
darf kein Dauerzustand für bestimmte Branchen oder Unternehmen sein.  

„Auf entsicherten Arbeitsmärkten trifft eine 
wirtschaftliche Krise Geringverdienende und 
prekär Beschäftigte mit voller Wucht.“ 
(ver.di-Positionspapier: Erste Lehren aus der Corona-Krise, 
29.06.2020) 

„Die Corona-Pandemie zeigt aber auch über 
den Arbeitsmarkt hinaus Versorgungslücken 
und Defizite unseres Sozialstaates“ 
(Quelle: ver.di-Wipo-Informationen 2, Juni 2020)
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Folgen für bestimmte Beschäftigungsgruppen 
Die letzten Monate haben auf brutale Art und Weise gezeigt, dass die Menschen dort, wo bereits vor der 
Pandemie Sicherungslücken und prekäre Beschäftigungsverhältnisse bestanden, der Krise und dem Virus 

oft besonders ausgeliefert waren. Besonders hart getroffen wurden 
vor allem Geringqualifizierte, Niedriglöhner*innen, Minijober*in-
nen, Solo-Selbstständige und ausländische Beschäftigte. Diese Per-
sonengruppen waren zuletzt von den Folgen der Pandemie am 
stärksten von Entlassungen betroffen. Fakt ist, dass viele Menschen, 
deren 450-Euro-Job aufgrund der Pandemie weggefallen ist, auf-

grund ihres „beruflichen Status“ keine finanzielle Absicherung 
durch das Kurzarbeitergeld bekommen haben, da sie auch nicht 
in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt haben. Nicht nur in 
Corona-Zeiten ist deshalb die gewerkschaftliche Forderung aktu-
eller denn je, die Kleinstarbeitsverhältnisse wie Mini- und Midi-
Jobs als voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen ge-
setzlich zu regeln.  

Die Folgen der Pandemie werden auch bei Neueinstellungen (u. a. Berufsausbildung) spürbar. Denn Einstel-
lungen sind seit Beginn der Pandemie stark zurückgegangen und es besteht die Sorge, dass daraus eine län-
ger andauernde Arbeitslosigkeit und für junge Menschen – die eine Berufsausbildung anstreben –, eine 
„Generation Corona“ entsteht. 

Maßnahmen, um Arbeitsmarkt und Beschäftigung zu stabilisieren 
Die Corona-Pandemie hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig eine starke und verlässliche Arbeitslosenversi-
cherung mit ihren unterschiedlichen Instrumenten (u. a. Kurzarbeit, Qualifizierung etc.) und das Arbeitslo-
sengeld sind. Mit Beschlüssen zu Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (u. a. A 001 und B 090) wurde auf dem 
ver.di-Bundeskongress im September 2019 bereits ein umfassendes Programm für „Gute Arbeit“ im Be-
trieb, finanzielle Sicherheit sowie Perspektiven in Beruf und Leben beschlossen. 

Zu einer umfassenden Strategie gehört deshalb, dass u. a.  

• der Zugang zum Arbeitslosengeld zu erleichtern ist mit einer längeren Bezugsdauer (Verlängerung auf 
24 Monate) des Arbeitslosengeldes, um somit ein frühzeitiges Abrutschen in die nicht existenzsi-
chernde Grundsicherung (SGB II) zu vermeiden,  

• Arbeitslose neben einem Qualifikationsschutz auch einen Rechtsanspruch auf aktive Fördermaßnah-
men benötigen,  

• die unfreiwillige Teilzeit zurückzudrängen und die sachgrundlose Befristung abzuschaffen ist,  

• die Grundsicherungsleistungen auch verbessert und erhöht werden müssen, da Haushalte mit niedri-
gem Einkommen von der Pandemie besonders stark betroffen waren und noch sind,  

• ein leistungsfähiger Sozialstaat benötigt wird, dessen Finanzierungslasten gerecht verteilt werden und 
die Menschen gut gegen alte und neue Lebensrisiken absichert.  

Dies sind einige Maßnahmen, die mit dazu beitragen können, berufliche und finanzielle Sicherheit sowie 
eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zu gewährleisten. Deshalb muss die Forderung an Bundesregierung 
und Bundestag nach einer verbesserten sozialen Sicherheit – nicht nur in Zeiten der Pandemie – weiter auf-
rechterhalten werden. 

„Beschäftigte in Niedriglohnsektoren oder 
in Teilzeit können mit einem Kurzarbeiter-
geld von 60 Prozent ihren Lebensunterhalt 
nicht gestalten“ 
(ver.di-Positionspapier: Erste Lehren aus der Corona-
Krise, 29.06.2020) 

„Der Shutdown offenbart große Versorgungs-
lücken in unserem sozialen Sicherungssystem. 
Sie schützen zahlreiche Bevölkerungsgruppen 
nicht ausreichend vor Armut und sichern nicht 
mehr ihren Lebensstandard“ 
(ver.di-Positionspapier: Erste Lehren aus der Corona-Krise, 
29.06.2020) 
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Minijobs bieten weder Sicherheit noch Perspektive! 
Geringfügig Beschäftigte in der Corona-Krise besonders stark betroffen 

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen treffen die Beschäftigungsgruppen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt sehr unterschiedlich. Die registrierte Zahl der Arbeitslosen lag trotz Kurzarbeit im Ok-
tober 2020 bei 2.760.000. Die Arbeitslosigkeit ist im Zuge der Herbstbelebung im Oktober zwar 
gesunken und um 87.000 Menschen niedriger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr hat sich 
die Arbeitslosenzahl im Oktober 2020 jedoch um 556.000 erhöht. 

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung war im Juni 2020 im Vorjahresvergleich gerade 
einmal um 0,2 Prozent geringer und damit kaum gesunken. Hingegen brach die Zahl der Minijob-
ber*innen im selben Zeitraum um zwölf Prozent ein, so eine aktuelle Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW). 

In der Corona-Pandemie haben geringfügig Beschäftigte – allein rund 220.000 in den ersten vier 
Wochen des Lockdowns im Frühjahr – schmerzhaft und plötzlich erfahren müssen, dass sie in 
der Regel keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und bei Jobverlust auch kein Arbeitslo-
sengeld erhalten. Bei Minijobs wird an den Sozialversicherungsbeiträgen gespart – damit entfällt 
aber auch die so wichtige soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit oder in der Rente. Dies führt 
letztendlich bei vielen – insbesondere bei Frauen – zur Altersarmut. ver.di fordert daher die Sozi-
alversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse, damit niemand in Krisenzeiten kom-
plett ungeschützt bleibt.  

Das ursprüngliche Ziel wurde verfehlt 

Die Minijobreform von 2003 wurde mit der Zielsetzung eingeführt, die Arbeitslosigkeit zu senken 
und eine stärkere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern. Beschäftigungsverhält-
nisse mit geringem Lohneinkommen sollten als Sprungbrett für einen Wechsel in besser entlohnte 
Tätigkeiten fungieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Minijobs kein geeignetes beschäfti-
gungspolitisches Instrument sind, um Arbeitslosigkeit zu minimieren und eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu erreichen. (siehe sopoaktuell Nr. 263 v. 21.11.2017).  

Geringfügige Beschäftigung in bestimmten Branchen sehr ausgeprägt 

Im gewerblichen Bereich sind überwiegend Branchen wie der Handel (mit rund 1 Million Mi-
nijober*innen), das Gesundheits- und Sozialwesen (680.000), das Gastgewerbe (583.000), wissen-
schaftliche Dienstleistungen (569.000) sowie Verkehr- und Lagerei (366.000) von geringfügiger Be-
schäftigung betroffen (Quelle: Minijobzentrale, 2. Quartalsbericht 2020). Immer wieder beklagen 
Betroffene, dass Unternehmen dieser Branchen kaum reguläre Beschäftigung anbieten.  
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• ein leistungsfähiger Sozialstaat benötigt wird, dessen Finanzierungslasten gerecht verteilt werden und 
die Menschen gut gegen alte und neue Lebensrisiken absichert.  

Dies sind einige Maßnahmen, die mit dazu beitragen können, berufliche und finanzielle Sicherheit sowie 
eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zu gewährleisten. Deshalb muss die Forderung an Bundesregierung 
und Bundestag nach einer verbesserten sozialen Sicherheit – nicht nur in Zeiten der Pandemie – weiter auf-
rechterhalten werden. 

„Beschäftigte in Niedriglohnsektoren oder 
in Teilzeit können mit einem Kurzarbeiter-
geld von 60 Prozent ihren Lebensunterhalt 
nicht gestalten“ 
(ver.di-Positionspapier: Erste Lehren aus der Corona-
Krise, 29.06.2020) 

„Der Shutdown offenbart große Versorgungs-
lücken in unserem sozialen Sicherungssystem. 
Sie schützen zahlreiche Bevölkerungsgruppen 
nicht ausreichend vor Armut und sichern nicht 
mehr ihren Lebensstandard“ 
(ver.di-Positionspapier: Erste Lehren aus der Corona-Krise, 
29.06.2020) 

 

Impressum: 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Ressort 5 – Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Ressort05.BuV@verdi.de 
Verantwortlich: Dagmar König (ver.di-Bundesvorstand), Redaktion: Werner Schäffer, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 
Archiv der Reihe sopoaktuell unter https://sopoaktuell.verdi.de 
Anmeldung zum Newsletter sopojetzt unter http://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/service/newsletter-anmeldung 

sopoaktuell 
Neues aus der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 
 
Nr. 303 | 10. November 2020 
 
 
Minijobs bieten weder Sicherheit noch Perspektive! 
Geringfügig Beschäftigte in der Corona-Krise besonders stark betroffen 

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen treffen die Beschäftigungsgruppen auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt sehr unterschiedlich. Die registrierte Zahl der Arbeitslosen lag trotz Kurzarbeit im Ok-
tober 2020 bei 2.760.000. Die Arbeitslosigkeit ist im Zuge der Herbstbelebung im Oktober zwar 
gesunken und um 87.000 Menschen niedriger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr hat sich 
die Arbeitslosenzahl im Oktober 2020 jedoch um 556.000 erhöht. 

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung war im Juni 2020 im Vorjahresvergleich gerade 
einmal um 0,2 Prozent geringer und damit kaum gesunken. Hingegen brach die Zahl der Minijob-
ber*innen im selben Zeitraum um zwölf Prozent ein, so eine aktuelle Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW). 

In der Corona-Pandemie haben geringfügig Beschäftigte – allein rund 220.000 in den ersten vier 
Wochen des Lockdowns im Frühjahr – schmerzhaft und plötzlich erfahren müssen, dass sie in 
der Regel keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und bei Jobverlust auch kein Arbeitslo-
sengeld erhalten. Bei Minijobs wird an den Sozialversicherungsbeiträgen gespart – damit entfällt 
aber auch die so wichtige soziale Absicherung bei Arbeitslosigkeit oder in der Rente. Dies führt 
letztendlich bei vielen – insbesondere bei Frauen – zur Altersarmut. ver.di fordert daher die Sozi-
alversicherungspflicht für alle Beschäftigungsverhältnisse, damit niemand in Krisenzeiten kom-
plett ungeschützt bleibt.  

Das ursprüngliche Ziel wurde verfehlt 

Die Minijobreform von 2003 wurde mit der Zielsetzung eingeführt, die Arbeitslosigkeit zu senken 
und eine stärkere Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt zu fördern. Beschäftigungsverhält-
nisse mit geringem Lohneinkommen sollten als Sprungbrett für einen Wechsel in besser entlohnte 
Tätigkeiten fungieren. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Minijobs kein geeignetes beschäfti-
gungspolitisches Instrument sind, um Arbeitslosigkeit zu minimieren und eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu erreichen. (siehe sopoaktuell Nr. 263 v. 21.11.2017).  

Geringfügige Beschäftigung in bestimmten Branchen sehr ausgeprägt 

Im gewerblichen Bereich sind überwiegend Branchen wie der Handel (mit rund 1 Million Mi-
nijober*innen), das Gesundheits- und Sozialwesen (680.000), das Gastgewerbe (583.000), wissen-
schaftliche Dienstleistungen (569.000) sowie Verkehr- und Lagerei (366.000) von geringfügiger Be-
schäftigung betroffen (Quelle: Minijobzentrale, 2. Quartalsbericht 2020). Immer wieder beklagen 
Betroffene, dass Unternehmen dieser Branchen kaum reguläre Beschäftigung anbieten.  

  

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   552906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   55 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



sopoaktuell 
 

Seite 2 / 2 

 

Minijobs sind nicht krisenfest 

Trotz Pandemie ist die Zahl geringfügig Beschäftigter nach wie vor sehr hoch. Im Juni 2020 waren 
rund 6,2 Millionen Menschen, davon 5,9 Millionen im gewerblichen Bereich und rund 300.000 im 
Privathaushalt als geringfügig Beschäftigte bei der Minijobzentrale gemeldet. In keinem anderen 
europäischen Land mit vergleichbarem wirtschaftlichem Entwicklungsstand ist der Niedriglohnsek-
tor ähnlich groß. Von den 5,9 Millionen Minijobber*innen sind über 58 Prozent der Beschäftigten 
Frauen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Menschen im gewerblichen Bereich ih-
ren 450-Euro-Job zeitweise oder ganz verloren. Besonders stark war der Rückgang im Juni 2020 bei 
Frauen: um -3,9 Prozent (Männer -1,4 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat, so eine Unter-
suchung der Minijobzentrale (2. Quartalsbericht 2020).  

Neben dem fehlenden Anspruch auf Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld gibt es noch weitere 
große Probleme. Etwa 40 Prozent der Minijobber*innen haben nach eigenen Angaben keinen oder 
nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten können diese Be-
schäftigten also schneller entlassen werden als sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, die entsprechenden tarifvertraglichen und ar-
beitsrechtlichen Schutz genießen. 

Unter dem Deckmantel von „Bürokratieabbau und Konjunkturpro-
gramm“ wurde vor Kurzem von Arbeitgebern und Politik eine höhere 
Verdienstgrenze bei geringfügiger Beschäftigung in die Diskussion gebracht. In einem entsprechen-
den Antrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen heißt es, dass „Minijobs auch weiterhin 
als flexible Beschäftigungsform sinnvoll genutzt werden können.“ 

Diese „Flexibilität“ ginge jedoch sehr einseitig zulasten der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Die 
Diskussion um die Erhöhung der Verdienstgrenze bis zu 600 Euro führt nach Auffassung der Ge-
werkschaften in die falsche Richtung. Rund 300.000 regulär Beschäftigte würden in der Folge in 
Minijobs rutschen, atypische Beschäftigungsverhältnisse ohne soziale Absicherung würden so 
noch stärker ausgeweitet. Stattdessen müssen Anreize gesetzt werden, um Minijobs sozialrecht-
lich besser abzusichern und diese wie ursprünglich gedacht in bezahlte Teilzeit- beziehungsweise 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse umzuwandeln. 

ver.di fordert 

Eine Reform der Minijobs, die mehr soziale Sicherheit gewährleistet, ist überfällig. Statt die politi-
schen Debatten über die Erhöhung der Verdienstgrenze von Minijobs zu führen, muss die Sozial-
versicherungspflicht ab dem ersten Euro gelten. Auch sollte mehr für die 
beruflichen Aufstiegschancen für ausschließlich in Minijobs Beschäftigte 
getan werden – etwa durch einen besseren Zugang zu Weiterbildung. Das 
Abschaffen steuerlicher Begünstigungen von Minijobs als Nebenjob und 
eine konsequente Eingliederung in das allgemeine Besteuerungssystem würde geringfügige Be-
schäftigung weniger attraktiv machen. Die arbeitsrechtlichen Ansprüche von Minijobber*innen 
müssen zudem betrieblich durchgesetzt werden. ver.di setzt sich für gute Arbeits- und Schutzbe-
dingungen sowie eine verlässliche Berufs- und Lebensplanung für alle Beschäftigten ein – auch und 
gerade in Pandemiezeiten.  

„Die Minijobgrenze aufzuweichen, 
ist politischer Unfug, so ein Vor-
schlag muss die CDU schnellstens 
zurücknehmen“ 
Anja Piel, DGB-Bundesvorstand, 11.10.2020 

Der soziale Schutz auch 
von Geringverdienenden 
muss im Vordergrund 
stehen. 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im  
neuen Koalitionsvertrag 
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Nr. 320 / 13. Dezember 2021 

Eine erste Bewertung der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode 

Anmerkungen zu wichtigen Aspekten des  
Koalitionsvertrags vom 24.11.21, Kapitel IV. „Respekt, 
Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Ar-
beitswelt“: 

I. Arbeitsmarktpolitik (S. 1),  
II. Arbeits- und Gesundheitsschutz (S. 2), 
III. Alterssicherung (S. 4), 
IV. Inklusion (S. 7), 
V. Bürgergeld (S. 8) und  
VI. Migration (S. 10) 

I. Arbeitsmarktpolitik (A. Reinholz) 
1. Mindestlohn  
a. „Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer einmali-
gen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen. Im An-
schluss daran wird die unabhängige Mindestlohnkommission 
über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden.“ 
Zeilen 2277 ff.  

Bewertung: Positiv, gleichzeitig wurden jedoch Chancen 
auf eine grundlegendere Reform verpasst: Auch weiter-
hin soll es Ausnahmen im persönlichen Anwendungsbe-
reichgeben (bspw. Personen unter 18 Jahre und Langzeit-
arbeitslose). Eine Weiterentwicklung der Mindestlohn-
kommission (bspw. Einführung von weiterführende Krite-
rien, die Rahmen bei der künftigen Festsetzung der ge-
setzlichen Lohnuntergrenze setzen) ist nicht vorgesehen. 

b. „Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission für eine 
Richtlinie über angemessene armutsfeste Mindestlöhne zur 
Stärkung des Tarifsystems. Dabei setzen wir uns – unter Ach-
tung der europäischen Kompetenzordnung sowie unterschiedli-
cher Systeme und Traditionen von Arbeitsbeziehungen in den 
Mitgliedstaaten – bei den Verhandlungen für verbindliche Min-
deststandards ein, wie sie in Deutschland mit dem neuen Min-
destlohngesetz nach Beschluss gelten werden.“ Zeilen 2280 ff. 

Bewertung: Positiv. Deutschland kann hier eine Vorrei-
terrolle in der EU einnehmen. Insgesamt ein guter Ansatz 
gegen Armutslöhne/Lohndumping in der EU. 

2. Minijobs 
a. „Bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir Verbesserungen 
vornehmen: Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichti-
ger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen.“  
Zeilen 2288 f. 

Bewertung: Widersprüchlich, wenn gleichzeitig die Aus-
weitung der jeweiligen Einkommensgrenzen vorgesehen 
ist. Unklar bleibt, wie Hürden abgebaut werden sollen. 
Chancen zum Übergang (wenigstens stufenweise) in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung wurden verpasst. 

b. „Wir erhöhen die Midi-Job-Grenze auf 1.600 Euro. Künftig 
orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit 
von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dement-
sprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro er-
höht.“ Zeilen 2289 ff. 

Bewertung: Die Ausweitung der Einkommensgrenzen 
führt zu einer Verfestigung der steuer-/beitragssubventi-
onierten prekären Beschäftigungsformen Midi/Minijob, 
deren Abschaffung ver.di anstrebt. Zukünftige Ausstiegs-
szenarien werden damit zunehmend erschwert und un-
wahrscheinlicher. Gerade in der Pandemie ist aber deut-
lich geworden, wie wichtig in vielerlei Hinsicht die soziale 
Absicherung der Beschäftigten ist, z. B. beim Arbeitslo-
sengeld oder für Renten- und REHA-Leistungen. Wichtig 
ist zudem eine belastbare Dokumentation der Arbeitszei-
ten. 

c. „Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz 
für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeit-
falle insbesondere für Frauen werden.“  
Zeilen 2292 f. 
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Minijobs sind nicht krisenfest 

Trotz Pandemie ist die Zahl geringfügig Beschäftigter nach wie vor sehr hoch. Im Juni 2020 waren 
rund 6,2 Millionen Menschen, davon 5,9 Millionen im gewerblichen Bereich und rund 300.000 im 
Privathaushalt als geringfügig Beschäftigte bei der Minijobzentrale gemeldet. In keinem anderen 
europäischen Land mit vergleichbarem wirtschaftlichem Entwicklungsstand ist der Niedriglohnsek-
tor ähnlich groß. Von den 5,9 Millionen Minijobber*innen sind über 58 Prozent der Beschäftigten 
Frauen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben zahlreiche Menschen im gewerblichen Bereich ih-
ren 450-Euro-Job zeitweise oder ganz verloren. Besonders stark war der Rückgang im Juni 2020 bei 
Frauen: um -3,9 Prozent (Männer -1,4 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat, so eine Unter-
suchung der Minijobzentrale (2. Quartalsbericht 2020).  

Neben dem fehlenden Anspruch auf Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld gibt es noch weitere 
große Probleme. Etwa 40 Prozent der Minijobber*innen haben nach eigenen Angaben keinen oder 
nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten können diese Be-
schäftigten also schneller entlassen werden als sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte, die entsprechenden tarifvertraglichen und ar-
beitsrechtlichen Schutz genießen. 

Unter dem Deckmantel von „Bürokratieabbau und Konjunkturpro-
gramm“ wurde vor Kurzem von Arbeitgebern und Politik eine höhere 
Verdienstgrenze bei geringfügiger Beschäftigung in die Diskussion gebracht. In einem entsprechen-
den Antrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen heißt es, dass „Minijobs auch weiterhin 
als flexible Beschäftigungsform sinnvoll genutzt werden können.“ 

Diese „Flexibilität“ ginge jedoch sehr einseitig zulasten der Beschäftigten im Niedriglohnsektor. Die 
Diskussion um die Erhöhung der Verdienstgrenze bis zu 600 Euro führt nach Auffassung der Ge-
werkschaften in die falsche Richtung. Rund 300.000 regulär Beschäftigte würden in der Folge in 
Minijobs rutschen, atypische Beschäftigungsverhältnisse ohne soziale Absicherung würden so 
noch stärker ausgeweitet. Stattdessen müssen Anreize gesetzt werden, um Minijobs sozialrecht-
lich besser abzusichern und diese wie ursprünglich gedacht in bezahlte Teilzeit- beziehungsweise 
Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse umzuwandeln. 

ver.di fordert 

Eine Reform der Minijobs, die mehr soziale Sicherheit gewährleistet, ist überfällig. Statt die politi-
schen Debatten über die Erhöhung der Verdienstgrenze von Minijobs zu führen, muss die Sozial-
versicherungspflicht ab dem ersten Euro gelten. Auch sollte mehr für die 
beruflichen Aufstiegschancen für ausschließlich in Minijobs Beschäftigte 
getan werden – etwa durch einen besseren Zugang zu Weiterbildung. Das 
Abschaffen steuerlicher Begünstigungen von Minijobs als Nebenjob und 
eine konsequente Eingliederung in das allgemeine Besteuerungssystem würde geringfügige Be-
schäftigung weniger attraktiv machen. Die arbeitsrechtlichen Ansprüche von Minijobber*innen 
müssen zudem betrieblich durchgesetzt werden. ver.di setzt sich für gute Arbeits- und Schutzbe-
dingungen sowie eine verlässliche Berufs- und Lebensplanung für alle Beschäftigten ein – auch und 
gerade in Pandemiezeiten.  

„Die Minijobgrenze aufzuweichen, 
ist politischer Unfug, so ein Vor-
schlag muss die CDU schnellstens 
zurücknehmen“ 
Anja Piel, DGB-Bundesvorstand, 11.10.2020 

Der soziale Schutz auch 
von Geringverdienenden 
muss im Vordergrund 
stehen. 
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Nr. 320 / 13. Dezember 2021 

Eine erste Bewertung der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode 

Anmerkungen zu wichtigen Aspekten des  
Koalitionsvertrags vom 24.11.21, Kapitel IV. „Respekt, 
Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Ar-
beitswelt“: 

I. Arbeitsmarktpolitik (S. 1),  
II. Arbeits- und Gesundheitsschutz (S. 2), 
III. Alterssicherung (S. 4), 
IV. Inklusion (S. 7), 
V. Bürgergeld (S. 8) und  
VI. Migration (S. 10) 

I. Arbeitsmarktpolitik (A. Reinholz) 
1. Mindestlohn  
a. „Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer einmali-
gen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen. Im An-
schluss daran wird die unabhängige Mindestlohnkommission 
über die etwaigen weiteren Erhöhungsschritte befinden.“ 
Zeilen 2277 ff.  

Bewertung: Positiv, gleichzeitig wurden jedoch Chancen 
auf eine grundlegendere Reform verpasst: Auch weiter-
hin soll es Ausnahmen im persönlichen Anwendungsbe-
reichgeben (bspw. Personen unter 18 Jahre und Langzeit-
arbeitslose). Eine Weiterentwicklung der Mindestlohn-
kommission (bspw. Einführung von weiterführende Krite-
rien, die Rahmen bei der künftigen Festsetzung der ge-
setzlichen Lohnuntergrenze setzen) ist nicht vorgesehen. 

b. „Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission für eine 
Richtlinie über angemessene armutsfeste Mindestlöhne zur 
Stärkung des Tarifsystems. Dabei setzen wir uns – unter Ach-
tung der europäischen Kompetenzordnung sowie unterschiedli-
cher Systeme und Traditionen von Arbeitsbeziehungen in den 
Mitgliedstaaten – bei den Verhandlungen für verbindliche Min-
deststandards ein, wie sie in Deutschland mit dem neuen Min-
destlohngesetz nach Beschluss gelten werden.“ Zeilen 2280 ff. 

Bewertung: Positiv. Deutschland kann hier eine Vorrei-
terrolle in der EU einnehmen. Insgesamt ein guter Ansatz 
gegen Armutslöhne/Lohndumping in der EU. 

2. Minijobs 
a. „Bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir Verbesserungen 
vornehmen: Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichti-
ger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen.“  
Zeilen 2288 f. 

Bewertung: Widersprüchlich, wenn gleichzeitig die Aus-
weitung der jeweiligen Einkommensgrenzen vorgesehen 
ist. Unklar bleibt, wie Hürden abgebaut werden sollen. 
Chancen zum Übergang (wenigstens stufenweise) in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung wurden verpasst. 

b. „Wir erhöhen die Midi-Job-Grenze auf 1.600 Euro. Künftig 
orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit 
von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dement-
sprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro er-
höht.“ Zeilen 2289 ff. 

Bewertung: Die Ausweitung der Einkommensgrenzen 
führt zu einer Verfestigung der steuer-/beitragssubventi-
onierten prekären Beschäftigungsformen Midi/Minijob, 
deren Abschaffung ver.di anstrebt. Zukünftige Ausstiegs-
szenarien werden damit zunehmend erschwert und un-
wahrscheinlicher. Gerade in der Pandemie ist aber deut-
lich geworden, wie wichtig in vielerlei Hinsicht die soziale 
Absicherung der Beschäftigten ist, z. B. beim Arbeitslo-
sengeld oder für Renten- und REHA-Leistungen. Wichtig 
ist zudem eine belastbare Dokumentation der Arbeitszei-
ten. 

c. „Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz 
für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeit-
falle insbesondere für Frauen werden.“  
Zeilen 2292 f. 
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„Die Einhaltung des geltenden Arbeitsrechts bei Mini-Jobs wer-
den wir stärker kontrollieren.“ Zeile 2293  

Bewertung: Bei beidem völlig unklar und offen, wie das 
praktisch umgesetzt werden soll. 

3. Arbeitszeit 
a. „Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren 
und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und 
Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung auf-
zugreifen, wollen wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei 
unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen.“  
Zeilen 2229 ff. 

Bewertung: Es ist sehr fraglich, inwieweit überhaupt und 
beiderseitig „Unterstützungsbedarf“ besteht. 

b. „Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeits-
zeitgesetz fest.“ Zeile 2232 

Bewertung: Richtig. Besser wäre nicht nur „Grundsatz“… 

c. „Im Rahmen einer im Jahre 2022 zu treffenden, befristeten 
Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, 
dass im Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und in ein-
zuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können.“  
Zeilen 2232 ff. 

Bewertung: „Erfolg“, weil nicht wie geplant Öffnungs-
klausel für längere Arbeitszeiten und kürzere Ruhezeiten 
über Betriebsvereinbarungen, sondern Tarifvorbehalt. 
Tarifpolitische Umsetzung (auch auf DGB-Ebene) wird 
entscheidend sein. 

d. „Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Ab-
weichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Ar-
beitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaf-
fen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, auf 
Grund von Tarifverträgen, dies vorsehen (Experimentier-
räume).“ Zeilen 2235 ff.  

Bewertung: Negativ. Damit wird die Aufweichung des 
o.g. Grundsatzes vom 8-Stunden-Tag vorbereitet. Das ist 
nicht akzeptabel (siehe auch unter Arbeits- und Gesund-
heitsschutz). 

e. „Im Dialog mit den Sozialpartnern prüfen wir, welchen An-
passungsbedarf wir angesichts der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müs-
sen flexible Arbeitszeitmodelle (z. B. Vertrauensarbeitszeit) 
weiterhin möglich sein.“ Zeilen 2238 ff. 

Bewertung: Sozialpartnerdialog ist grundsätzlich gut. 
Fraglich bleibt, wie weit die einschlägige EuGH-Recht-
sprechung interpretierbar sein kann. 

 

4. Befristung 
a. „Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Bei-
spiel vorangeht, schaffen wir die nur dort bestehende Möglich-
keit der Haushaltsbefristung ab.“ Zeilen 2307 f. 

Bewertung: Die Streichung der „Haushaltsbefristung“ ist 
positiv; allerdings enthält der Passus keinerlei Aussage zu 
anderen Befristungsgründen und auch nicht die von 
ver.di geforderte Streichung der Sachgrundbefristungen 
„Zur Erprobung“ (Zudem gibt es keine Aussage und keine 
Ambitionen in Richtung Privatwirtschaft). 

b. „Beim Bund als Arbeitgeber reduzieren wir die sachgrund-
lose Befristung Schritt für Schritt.“ Zeile 2308 f.  

Bewertung: Greift eindeutig zu kurz. Warum nur „beim 
Bund“? Keine Aussage zu sachgrundloser Befristung ins-
gesamt, deren Abschaffung damit höchst unwahrschein-
lich wird. 

c. „Um Kettenbefristungen zu vermeiden, begrenzen wir mit 
Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber 
auf sechs Jahre. Nur in eng begrenzten Ausnahmen ist ein 
Überschreiten dieser Höchstdauer möglich.“ Zeilen 2309 ff.  

Bewertung: „Immerhin“ ist eine Begrenzung der Ketten-
befristung vorgesehen. Aber: Kettenbefristung sind auch 
weiterhin möglich, die ver.di-Forderung (max. 5 Jahre) 
wurde nicht erfüllt und es gibt eine „Öffnungsklau-
sel“/Ausnahmen. 

II. Arbeits- und Gesundheitsschutz (K. Willnecker) 
1. Arbeitszeit 
a. „Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeits-
zeitgesetz fest.“ Zeile 2232 

Bewertung: Positiv. 

b. „Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Ab-
weichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Ar-
beitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaf-
fen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, auf 
Grund von Tarifverträgen, dies vorsehen (Experimentier-
räume).“ Zeile 2235 ff. 

Bewertung: Negativ, dies hieße, mit den Belastungsgren-
zen der Beschäftigten zu experimentieren. Der 8-Stun-
den Tag ist arbeitswissenschaftlich äußerst gut als Belas-
tungsgrenze untersucht und belegt. Alles andere birgt 
unkalkulierbare Risiken für die Gesundheit der Beschäf-
tigten. Konzepte zur Arbeitszeitverlängerung sind dar-
über hinaus auch wirtschaftlich kontraproduktiv. 
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2. Homeoffice 
a. „Homeoffice grenzen wir als eine Möglichkeit der Mobilen 
Arbeit rechtlich von der Telearbeit und dem Geltungsbereich 
der Arbeitsstättenverordnung ab.“ Zeile 2243 f. 

Bewertung: Unzureichend. Hier wird deutlich, dass für 
die angestrebte stärkere Verbreitung von Homeoffice 
dringend Rahmenbedingungen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz definiert werden müssen. Das Arbeiten im 
Homeoffice mit z. T. schwierigen physischen und psychi-
schen Bedingungen benötigt ebenso wie Telearbeit oder 
mobile Arbeit Regelungen, die gesundes Arbeiten sicher-
stellen. Dazu muss insbesondere auf bereits bestehende 
Standards zurückgegriffen und diese für das Homeoffice 
angepasst werden. Dabei sind auch die entsprechenden 
Pflichten der Arbeitgebenden zu benennen. 

b. „Zur gesunden Gestaltung des Homeoffice erarbeiten wir im 
Dialog mit allen Beteiligten sachgerechte und flexible Lösun-
gen.“ Zeile 2247 f. 

Bewertung: Der Dialog ist wichtig, muss aber auf den Er-
kenntnissen der staatlichen Arbeitsschutzausschüsse ba-
sieren, um zu den notwendigen grundlegenden Verbes-
serungen zu gelangen.  

c. „Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten erhalten einen Erör-
terungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Ar-
beitgeber können dem Wunsch der Beschäftigten nur dann wi-
dersprechen, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Das 
heißt, dass eine Ablehnung nicht sachfremd oder willkürlich 
sein darf.“ Zeile 2249 ff 

Bewertung: Grundsätzlich ist die Zielrichtung richtig, 
mehr Homeoffice (zur Verbesserung der Work-Life-Ba-
lance und unter ökologischen Gesichtspunkten) zu er-
möglichen. Die Formulierung ist aber relativ schwach 
ausgestaltet.  

3. Arbeitnehmerüberlassung und Arbeits- 
kräftemobilität 

a. „Wir ratifizieren das Übereinkommen Nr. 184 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) über den Arbeitsschutz in der 
Landwirtschaft.“ Zeile 2319 f. 

Bewertung: Die Ratifizierung ist zu begrüßen, jedoch ist 
für die Durchsetzung menschengerechte Arbeitsgestal-
tung nach dem Arbeitsschutzgesetz angesichts eklatanter 
Arbeitsschutzverstöße das reine Bekenntnis zur Ratifizie-
rung der ILO Norm enttäuschend wenig. b. „Strukturelle 
und systematische Verstöße gegen Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz verhindern wir durch effektivere Rechtsdurchsetzung.“ 
Zeile 2322 ff. 

Bewertung: In 2021 ist gerade erst das Arbeitsschutzkon-
trollgesetz in Kraft getreten. Dies sieht eine (völlig unzu-
reichende) 5 % Besichtigungsquote bis zum Jahr 2026 
durch die Länderbehörden vor. Der Bund hat keine Kom-
petenz auf die Länder durchzugreifen und den nötigen 
Personalaufbau auch durchzusetzen. Daher muss die po-
sitiv zu bewertende Absichtserklärung im Koalitionsver-
trag mit konkreten Umsetzungsideen untersetzt werden. 

4. Arbeits-und Gesundheitsschutz 

a. „Insbesondere der psychischen Gesundheit widmen wir 
uns intensiv und erarbeiten einen Mobbing-Report.“  
Zeile 2371 f. 

Bewertung: Der Koalitionsvertrag fällt hier weit hinter 
gewerkschaftliche Forderungen und Vorstellungen zu-
rück. Um die psychischen Belastungen der Beschäftigten 
zu minimieren, ist die Einführung einer Verordnung zum 
Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastung bei 
der Arbeit (Antistressverordnung) unerlässlich. Mittler-
weile sind ein Drittel der Erwerbsminderungsrente auf 
psychische Belastungen zurückzuführen und der Hand-
lungsbedarf enorm. Mobbing ist eine der schlimmsten 
Auswirkungen schlechter sozialer Arbeitsbeziehungen. 
Um dem Anspruch des Arbeitsschutzgesetzes gerecht zu 
werden, brauchen wir klare Regelungen, die Missstände 
in der Arbeitswelt verhindern bzw. sanktionieren. 

b. „Vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstüt-
zen wir bei Prävention und Umsetzung des Arbeitsschut-
zes.“ Zeile 2372 ff. 

Bewertung: Grundsätzlich begrüßt ver.di jede Maß-
nahme, die der besseren Umsetzung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes dient. Allerdings ist mehr als frag-
lich, ob es für die Einhaltung geltender Rechtslage posi-
tive Anreize geben sollte, insbesondere weil Zuwider-
handlungen trotz vorhandener Sanktionsmöglichkeiten 
viel zu selten geahndet werden. Die Hälfte der deutschen 
Unternehmen ignoriert ungestraft einen Großteil der 
Vorgaben zum Arbeitsschutz, insbesondere die seit 1996 
geltende Vorschrift, eine Gefährdungsbeurteilung zu er-
stellen und die Belastungen der Beschäftigten so zu mini-
mieren und sicheres und gesundes Arbeiten zu ermögli-
chen.  

Zusammenfassende Bewertung: Der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz findet in seiner Bedeutung im Koaliti-
onsvertrag zwar Beachtung, jedoch lassen zukünftige Pla-
nungen nicht erkennen, wie ernst es mit deren Realisie-
rung gemeint ist. Insgesamt ist das Ergebnis enttäu-
schend, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen 
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„Die Einhaltung des geltenden Arbeitsrechts bei Mini-Jobs wer-
den wir stärker kontrollieren.“ Zeile 2293  

Bewertung: Bei beidem völlig unklar und offen, wie das 
praktisch umgesetzt werden soll. 

3. Arbeitszeit 
a. „Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren 
und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und 
Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung auf-
zugreifen, wollen wir Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei 
unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen.“  
Zeilen 2229 ff. 

Bewertung: Es ist sehr fraglich, inwieweit überhaupt und 
beiderseitig „Unterstützungsbedarf“ besteht. 

b. „Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeits-
zeitgesetz fest.“ Zeile 2232 

Bewertung: Richtig. Besser wäre nicht nur „Grundsatz“… 

c. „Im Rahmen einer im Jahre 2022 zu treffenden, befristeten 
Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, 
dass im Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und in ein-
zuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können.“  
Zeilen 2232 ff. 

Bewertung: „Erfolg“, weil nicht wie geplant Öffnungs-
klausel für längere Arbeitszeiten und kürzere Ruhezeiten 
über Betriebsvereinbarungen, sondern Tarifvorbehalt. 
Tarifpolitische Umsetzung (auch auf DGB-Ebene) wird 
entscheidend sein. 

d. „Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Ab-
weichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Ar-
beitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaf-
fen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, auf 
Grund von Tarifverträgen, dies vorsehen (Experimentier-
räume).“ Zeilen 2235 ff.  

Bewertung: Negativ. Damit wird die Aufweichung des 
o.g. Grundsatzes vom 8-Stunden-Tag vorbereitet. Das ist 
nicht akzeptabel (siehe auch unter Arbeits- und Gesund-
heitsschutz). 

e. „Im Dialog mit den Sozialpartnern prüfen wir, welchen An-
passungsbedarf wir angesichts der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müs-
sen flexible Arbeitszeitmodelle (z. B. Vertrauensarbeitszeit) 
weiterhin möglich sein.“ Zeilen 2238 ff. 

Bewertung: Sozialpartnerdialog ist grundsätzlich gut. 
Fraglich bleibt, wie weit die einschlägige EuGH-Recht-
sprechung interpretierbar sein kann. 

 

4. Befristung 
a. „Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Bei-
spiel vorangeht, schaffen wir die nur dort bestehende Möglich-
keit der Haushaltsbefristung ab.“ Zeilen 2307 f. 

Bewertung: Die Streichung der „Haushaltsbefristung“ ist 
positiv; allerdings enthält der Passus keinerlei Aussage zu 
anderen Befristungsgründen und auch nicht die von 
ver.di geforderte Streichung der Sachgrundbefristungen 
„Zur Erprobung“ (Zudem gibt es keine Aussage und keine 
Ambitionen in Richtung Privatwirtschaft). 

b. „Beim Bund als Arbeitgeber reduzieren wir die sachgrund-
lose Befristung Schritt für Schritt.“ Zeile 2308 f.  

Bewertung: Greift eindeutig zu kurz. Warum nur „beim 
Bund“? Keine Aussage zu sachgrundloser Befristung ins-
gesamt, deren Abschaffung damit höchst unwahrschein-
lich wird. 

c. „Um Kettenbefristungen zu vermeiden, begrenzen wir mit 
Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber 
auf sechs Jahre. Nur in eng begrenzten Ausnahmen ist ein 
Überschreiten dieser Höchstdauer möglich.“ Zeilen 2309 ff.  

Bewertung: „Immerhin“ ist eine Begrenzung der Ketten-
befristung vorgesehen. Aber: Kettenbefristung sind auch 
weiterhin möglich, die ver.di-Forderung (max. 5 Jahre) 
wurde nicht erfüllt und es gibt eine „Öffnungsklau-
sel“/Ausnahmen. 

II. Arbeits- und Gesundheitsschutz (K. Willnecker) 
1. Arbeitszeit 
a. „Wir halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeits-
zeitgesetz fest.“ Zeile 2232 

Bewertung: Positiv. 

b. „Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit zur Ab-
weichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Ar-
beitszeitgesetzes hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaf-
fen, wenn Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, auf 
Grund von Tarifverträgen, dies vorsehen (Experimentier-
räume).“ Zeile 2235 ff. 

Bewertung: Negativ, dies hieße, mit den Belastungsgren-
zen der Beschäftigten zu experimentieren. Der 8-Stun-
den Tag ist arbeitswissenschaftlich äußerst gut als Belas-
tungsgrenze untersucht und belegt. Alles andere birgt 
unkalkulierbare Risiken für die Gesundheit der Beschäf-
tigten. Konzepte zur Arbeitszeitverlängerung sind dar-
über hinaus auch wirtschaftlich kontraproduktiv. 
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2. Homeoffice 
a. „Homeoffice grenzen wir als eine Möglichkeit der Mobilen 
Arbeit rechtlich von der Telearbeit und dem Geltungsbereich 
der Arbeitsstättenverordnung ab.“ Zeile 2243 f. 

Bewertung: Unzureichend. Hier wird deutlich, dass für 
die angestrebte stärkere Verbreitung von Homeoffice 
dringend Rahmenbedingungen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz definiert werden müssen. Das Arbeiten im 
Homeoffice mit z. T. schwierigen physischen und psychi-
schen Bedingungen benötigt ebenso wie Telearbeit oder 
mobile Arbeit Regelungen, die gesundes Arbeiten sicher-
stellen. Dazu muss insbesondere auf bereits bestehende 
Standards zurückgegriffen und diese für das Homeoffice 
angepasst werden. Dabei sind auch die entsprechenden 
Pflichten der Arbeitgebenden zu benennen. 

b. „Zur gesunden Gestaltung des Homeoffice erarbeiten wir im 
Dialog mit allen Beteiligten sachgerechte und flexible Lösun-
gen.“ Zeile 2247 f. 

Bewertung: Der Dialog ist wichtig, muss aber auf den Er-
kenntnissen der staatlichen Arbeitsschutzausschüsse ba-
sieren, um zu den notwendigen grundlegenden Verbes-
serungen zu gelangen.  

c. „Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten erhalten einen Erör-
terungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Ar-
beitgeber können dem Wunsch der Beschäftigten nur dann wi-
dersprechen, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Das 
heißt, dass eine Ablehnung nicht sachfremd oder willkürlich 
sein darf.“ Zeile 2249 ff 

Bewertung: Grundsätzlich ist die Zielrichtung richtig, 
mehr Homeoffice (zur Verbesserung der Work-Life-Ba-
lance und unter ökologischen Gesichtspunkten) zu er-
möglichen. Die Formulierung ist aber relativ schwach 
ausgestaltet.  

3. Arbeitnehmerüberlassung und Arbeits- 
kräftemobilität 

a. „Wir ratifizieren das Übereinkommen Nr. 184 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO) über den Arbeitsschutz in der 
Landwirtschaft.“ Zeile 2319 f. 

Bewertung: Die Ratifizierung ist zu begrüßen, jedoch ist 
für die Durchsetzung menschengerechte Arbeitsgestal-
tung nach dem Arbeitsschutzgesetz angesichts eklatanter 
Arbeitsschutzverstöße das reine Bekenntnis zur Ratifizie-
rung der ILO Norm enttäuschend wenig. b. „Strukturelle 
und systematische Verstöße gegen Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz verhindern wir durch effektivere Rechtsdurchsetzung.“ 
Zeile 2322 ff. 

Bewertung: In 2021 ist gerade erst das Arbeitsschutzkon-
trollgesetz in Kraft getreten. Dies sieht eine (völlig unzu-
reichende) 5 % Besichtigungsquote bis zum Jahr 2026 
durch die Länderbehörden vor. Der Bund hat keine Kom-
petenz auf die Länder durchzugreifen und den nötigen 
Personalaufbau auch durchzusetzen. Daher muss die po-
sitiv zu bewertende Absichtserklärung im Koalitionsver-
trag mit konkreten Umsetzungsideen untersetzt werden. 

4. Arbeits-und Gesundheitsschutz 

a. „Insbesondere der psychischen Gesundheit widmen wir 
uns intensiv und erarbeiten einen Mobbing-Report.“  
Zeile 2371 f. 

Bewertung: Der Koalitionsvertrag fällt hier weit hinter 
gewerkschaftliche Forderungen und Vorstellungen zu-
rück. Um die psychischen Belastungen der Beschäftigten 
zu minimieren, ist die Einführung einer Verordnung zum 
Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastung bei 
der Arbeit (Antistressverordnung) unerlässlich. Mittler-
weile sind ein Drittel der Erwerbsminderungsrente auf 
psychische Belastungen zurückzuführen und der Hand-
lungsbedarf enorm. Mobbing ist eine der schlimmsten 
Auswirkungen schlechter sozialer Arbeitsbeziehungen. 
Um dem Anspruch des Arbeitsschutzgesetzes gerecht zu 
werden, brauchen wir klare Regelungen, die Missstände 
in der Arbeitswelt verhindern bzw. sanktionieren. 

b. „Vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstüt-
zen wir bei Prävention und Umsetzung des Arbeitsschut-
zes.“ Zeile 2372 ff. 

Bewertung: Grundsätzlich begrüßt ver.di jede Maß-
nahme, die der besseren Umsetzung des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes dient. Allerdings ist mehr als frag-
lich, ob es für die Einhaltung geltender Rechtslage posi-
tive Anreize geben sollte, insbesondere weil Zuwider-
handlungen trotz vorhandener Sanktionsmöglichkeiten 
viel zu selten geahndet werden. Die Hälfte der deutschen 
Unternehmen ignoriert ungestraft einen Großteil der 
Vorgaben zum Arbeitsschutz, insbesondere die seit 1996 
geltende Vorschrift, eine Gefährdungsbeurteilung zu er-
stellen und die Belastungen der Beschäftigten so zu mini-
mieren und sicheres und gesundes Arbeiten zu ermögli-
chen.  

Zusammenfassende Bewertung: Der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz findet in seiner Bedeutung im Koaliti-
onsvertrag zwar Beachtung, jedoch lassen zukünftige Pla-
nungen nicht erkennen, wie ernst es mit deren Realisie-
rung gemeint ist. Insgesamt ist das Ergebnis enttäu-
schend, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen 
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pandemischen Situation und der damit gemachten Erfah-
rungen. Statt den Arbeits- und Gesundheitsschutz auszu-
bauen und die Beschäftigten angemessen zu entlasten, 
werden wichtige Schutzlücken (Mobile Arbeit und Anti-
StressVO) nicht geschlossen. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der intensiveren Anstrengungen im Bereich Prä-
vention und Rehabilitation (Zeile 2443) ist dies völlig un-
verständlich.  

III. Alterssicherung (Dr. J. Kerschbaumer)  
1. Rentenniveau  

„Wir werden daher die gesetzliche Rente stärken und das 
Mindstrentenniveau von 48 Prozent (Definition vor der kürzlich 
durchgeführten Statistikrevision) dauerhaft sichern.“  
Zeilen 2392 ff. 

Bewertung: Die dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus 
auf 48 % als Mindestniveau (in der Definition vor der Sta-
tistikrevision) ist, wie die angekündigte Stärkung der ge-
setzlichen Rente, zunächst ein Erfolg, auch wenn ver.di- 
die perspektivische Anhebung des Niveaus auf mindes-
tens 53 % fordert. Die Statistikrevision hatte dazu ge-
führt, dass das Rentenniveau einen Prozentpunkt höher 
ausgefallen war ohne dass sich das in der Rentenhöhe 
niedergeschlagen hatte. Deshalb ist es besonders wich-
tig, dass jetzt, bei der Festschreibung des Niveaus, die 
Statistikrevision außer Betracht bleibt. Es muss sorgsam 
darauf geachtet werden, dass durch Veränderungen an 
der Rentenformel( wie z. B. die Definition des sogenann-
ten Standardrentners mit 47 Arbeitsjahren statt heute 
mit 45 Jahren) nicht eine Absenkung des Niveaus durch 
die Hintertür eingeführt wird.  

2. Renteneintrittsalter 
a. „Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.“ Zeile 2397 

Bewertung: Es ist ein Erfolg, dass es keine Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters in dieser Legislaturpe-
riode geben wird und Rentenkürzungen ausgeschlossen 
wurden. 

b. „Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir in einen ge-
sellschaftlichen Dialogprozess darüber eintreten, wie Wünsche 
nach einem längeren Verbleib im Arbeitsleben einfacher ver-
wirklicht werden können und dabei insbesondere einen flexib-
len Renteneintritt nach skandinavischem Vorbild und die Situa-
tion besonders belasteter Berufsgruppen in die Diskussion mit 
einbeziehen.“ Zeilen 2455 ff. 

Bewertung: Wie ein Renteneintritt nach skandinavi-
schem Vorbild gestaltet werden soll, bleibt unklar. Die  

Flexibilisierung darf jedoch nicht dazu führen, dass damit 
eine Anhebung der Altersgrenzen in der nächsten Legis-
laturperiode vorbereitet wird.  

3. Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

„Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden 
wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Ren-
tenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzli-
chen Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitalde-
ckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öf-
fentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und 
global anlegen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der 
Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmit-
teln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Der 
kapitalgedeckte Teil der gesetzlichen Rente muss für das Kol-
lektiv der Beitragszahler dauerhaft eigentumsgeschützt sein. 
Wir werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermögli-
chen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.“  
Zeilen 2397 ff. 

Bewertung: Dieser Vorschlag wurzelt in der Forderung 
der FDP zur Einführung einer sogenannten Aktienrente 
nach schwedischem Vorbild. (Dort fließen 16 % der Bei-
träge für die öffentliche Altersrente, die der ersten Säule 
in Deutschland entspricht, in das Umlageverfahren,  
2,5 % in die kapitalgedeckte Prämienrente.) 
Nach dem Koalitionsvertrag soll in einem ersten Schritt 
im nächsten Jahr ein Betrag von 10 Mrd. Euro, finanziert 
aus Haushaltsmitteln der Deutschen Rentenversiche-
rung, zur Verfügung gestellt werden. Bei einem Ausgabe-
volumen von jährlich rd. 340 Mrd. Euro ist ein einmaliges 
Zuführen von 10 Mrd. Euro nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. Nicht klar ist, wie das Kapital verwaltet, wie 
und nach welchen Kriterien dieses angelegt wird und ob 
eine Entnahme nur aus den Erträgen oder auch aus dem 
Kapitalstock erfolgt. Keine Aussagen werden zu weiteren 
Schritten geäußert. Denkbar wären regelmäßige Zuwen-
dungen aus Steuermitteln in einen Kapitalstock, der die 
demografiebedingten Kosten abfedert. Dies war bereits 
Gegenstand einer Forderung des DGB für eine Demogra-
fierücklage. Denkbar ist aber auch, dass als weitere 
Schritte die Umsteuerung eines Teils der Umlage in Kapi-
taldeckung erfolgt. Das muss unbedingt verhindert wer-
den, weil damit ein Teil des Beitragsaufkommens für die 
Rentenzahlungen nicht mehr zur Verfügung stünde und 
vermutlich Leistungen zurückgeführt, d.h. gekürzt wer-
den müssten. Vielmehr darf ein Kapitalstock nur zusätz-
lich gebildet werden und nicht zulasten des Beitragsauf-
kommens gehen. 
  

5/13 
 

Die Ermöglichung für die Rentenversicherung, die Reser-
ven auf dem Kapitalmarkt reguliert anzulegen, darf nicht 
zu einer Zweckentfremdung der Nachhaltigkeitsrücklage 
führen, deren Aufgabe es ist, unterjährige Schwankun-
gen auszugleichen. Nach heutigen Schätzungen sinkt die 
Nachhaltigkeitsrücklage von heute rd. 37 Mrd. Euro in 
den nächsten drei Jahren auf die gesetzliche Mindest-
rücklage von 0,2 Monatsausgaben. Das wird bis 2035 so 
bleiben. Es ist deshalb fraglich, welche Beträge in einem 
Umlagesystem nach dem Koalitionsvertrag auf dem Kapi-
talmarkt angelegt werden sollen. Zu beachten ist insbe-
sondere, dass bei unerwarteten Wirtschaftseinbrüchen 
bei einer Rücklage „am unteren Rand“ unterjährige Liqui-
ditätsengpässe bei den Rentenversicherungsträgern dro-
hen. 

4. Nachholfaktor 
„Wir werden den sogenannten Nachholfaktor in der Rentenbe-
rechnung rechtzeitig vor den Rentenanpassungen ab 2022 wie-
der aktivieren und im Rahmen der geltenden Haltelinien wirken 
lassen.“ Zeilen 2410 f. 

Bewertung: Der Nachholfaktor, der unterlassene Ren-
tenkürzungen bei nachfolgenden Rentenanpassungen 
nachholt und bis 2025 ausgesetzt bleiben sollte, wird 
wieder eingeführt. Dies führt bei der Rentenanpassung 
im Juli 2022 zu einer geminderten Anhebung der Renten 
in den alten Bundesländern um 4,4 %, statt 5,2 % und in 
den neuen Bundesländern um 5,2% statt 5,9 %. Die den 
Berechnungen der Anpassung zugrundeliegenden Zahlen 
für die Lohnsteigerungen in 2021 werden erst im März 
2022 durch das Statische Bundesamt bekanntgegeben. 

5. Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten 
a. „Wir wollen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentne-
rinnen und -rentner im Bestand umsetzen.“ Zeile 2414 f.  

Bewertung: Dies ist positiv zu bewerten und die Umset-
zung einer ver.di Forderung.  

b. „Auch die Möglichkeit für erwerbsgeminderte Personen so-
wie für Rentnerinnen und Rentner in der Grundsicherung, mit 
einer Erwerbstätigkeit ihr Einkommen zu verbessern, wollen 
wir ausweiten.“ Zeilen 2546 f. 

Bewertung: Grundsätzlich positiv; darf aber nicht zu 
Kombilohnmodellen bzw. Leistungskürzungen führen.  

6. Hinzuverdienstgrenzen  
„…die Regelung zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbe-
zug entfristen.“ Zeile 2454 

Bewertung: Wegen der Pandemie wurde die Hinzuver-
dienstgrenze von jährlich 6.300 Euro bei der vorzeitigen 

Inanspruchnahme einer Altersrente mit Abschlägen auf 
46.060 Euro zeitlich befristet angehoben. Dies gilt auch 
für das Jahr 2022. Die Entfristung und damit Beibehal-
tung dieser Grenze auf Dauer ist zu begrüßen, denn mit 
den versicherungsmathematischen Abschlägen wird die 
längere Bezugsdauer ausgeglichen. Eine weitere Kürzung 
der Renten bei vorzeitiger Inanspruchnahme, die Sankti-
onscharakter hat, ist nicht nachvollziehbar und überflüs-
sig.  

7. Grundrente 
„Im Laufe der Wahlperiode werden wir die Wirkung der Grund-
rente evaluieren, Verbesserungsvorschläge erarbeiten, insbe-
sondere auch zum Prüfungsaufwand bei Kapitalerträgen.“  
Zeilen 2434 f.  

Bewertung: Die Einführung des Grundrentenzuschlags 
war ein wichtiger Schritt, um Altersarmut insbesondere 
bei Frauen zu lindern. Die Evaluierung und die Absicht, 
Verbesserungen vorzunehmen, ist deshalb zu begrüßen. 
Neben dem Prüfaufwand bei Kapitalerträgen fordert 
ver.di die Abschaffung der Einkommensprüfung generell. 
Bedauerlich ist, dass das Thema Altersarmut ansonsten 
im Koalitionsvertrag wenig Beachtung findet.  

8. Betriebliche Altersversorgung 
„Die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter 
anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit hö-
heren Renditen. Zusätzlich muss das mit dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz bereits in der vorletzten Legislaturperiode auf 
den Weg gebrachte Sozialpartnermodell nun umgesetzt wer-
den.“ Zeilen 2418 ff. 

Bewertung: Die Stärkung der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) ist ein positives Signal. Die einzelnen Umset-
zungspunkte bleiben jedoch noch vage. Sollte sich hinter 
der „Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren 
Renditen“ eine Absenkung von Garantien verbergen, 
dann muss im Interesse der Beschäftigten dafür Sorge 
getragen werden, dass die Absenkung der Garantien 
nicht auch zu einer Absenkung der Leistungen führt, son-
dern vielmehr die Renditechancen der zukünftigen Be-
triebsrentner*innen erhöht. Eine Abschaffung der Ta-
rifexklusivität und die Verbetrieblichung muss unter allen 
Umständen verhindert werden. Vielmehr sollten die För-
dermöglichkeiten ausgebaut und verbessert werden.  

9. Absicherung für Selbständige (V. Mirschel) 

„Wir werden für alle neuen Selbstständigen, die keinem obliga-
torischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur 
Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind 
in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie 
nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-
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pandemischen Situation und der damit gemachten Erfah-
rungen. Statt den Arbeits- und Gesundheitsschutz auszu-
bauen und die Beschäftigten angemessen zu entlasten, 
werden wichtige Schutzlücken (Mobile Arbeit und Anti-
StressVO) nicht geschlossen. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der intensiveren Anstrengungen im Bereich Prä-
vention und Rehabilitation (Zeile 2443) ist dies völlig un-
verständlich.  

III. Alterssicherung (Dr. J. Kerschbaumer)  
1. Rentenniveau  

„Wir werden daher die gesetzliche Rente stärken und das 
Mindstrentenniveau von 48 Prozent (Definition vor der kürzlich 
durchgeführten Statistikrevision) dauerhaft sichern.“  
Zeilen 2392 ff. 

Bewertung: Die dauerhafte Sicherung des Rentenniveaus 
auf 48 % als Mindestniveau (in der Definition vor der Sta-
tistikrevision) ist, wie die angekündigte Stärkung der ge-
setzlichen Rente, zunächst ein Erfolg, auch wenn ver.di- 
die perspektivische Anhebung des Niveaus auf mindes-
tens 53 % fordert. Die Statistikrevision hatte dazu ge-
führt, dass das Rentenniveau einen Prozentpunkt höher 
ausgefallen war ohne dass sich das in der Rentenhöhe 
niedergeschlagen hatte. Deshalb ist es besonders wich-
tig, dass jetzt, bei der Festschreibung des Niveaus, die 
Statistikrevision außer Betracht bleibt. Es muss sorgsam 
darauf geachtet werden, dass durch Veränderungen an 
der Rentenformel( wie z. B. die Definition des sogenann-
ten Standardrentners mit 47 Arbeitsjahren statt heute 
mit 45 Jahren) nicht eine Absenkung des Niveaus durch 
die Hintertür eingeführt wird.  

2. Renteneintrittsalter 
a. „Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.“ Zeile 2397 

Bewertung: Es ist ein Erfolg, dass es keine Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters in dieser Legislaturpe-
riode geben wird und Rentenkürzungen ausgeschlossen 
wurden. 

b. „Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden wir in einen ge-
sellschaftlichen Dialogprozess darüber eintreten, wie Wünsche 
nach einem längeren Verbleib im Arbeitsleben einfacher ver-
wirklicht werden können und dabei insbesondere einen flexib-
len Renteneintritt nach skandinavischem Vorbild und die Situa-
tion besonders belasteter Berufsgruppen in die Diskussion mit 
einbeziehen.“ Zeilen 2455 ff. 

Bewertung: Wie ein Renteneintritt nach skandinavi-
schem Vorbild gestaltet werden soll, bleibt unklar. Die  

Flexibilisierung darf jedoch nicht dazu führen, dass damit 
eine Anhebung der Altersgrenzen in der nächsten Legis-
laturperiode vorbereitet wird.  

3. Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der 
gesetzlichen Rentenversicherung 

„Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden 
wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Ren-
tenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzli-
chen Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitalde-
ckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öf-
fentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und 
global anlegen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der 
Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmit-
teln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Der 
kapitalgedeckte Teil der gesetzlichen Rente muss für das Kol-
lektiv der Beitragszahler dauerhaft eigentumsgeschützt sein. 
Wir werden der Deutschen Rentenversicherung auch ermögli-
chen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.“  
Zeilen 2397 ff. 

Bewertung: Dieser Vorschlag wurzelt in der Forderung 
der FDP zur Einführung einer sogenannten Aktienrente 
nach schwedischem Vorbild. (Dort fließen 16 % der Bei-
träge für die öffentliche Altersrente, die der ersten Säule 
in Deutschland entspricht, in das Umlageverfahren,  
2,5 % in die kapitalgedeckte Prämienrente.) 
Nach dem Koalitionsvertrag soll in einem ersten Schritt 
im nächsten Jahr ein Betrag von 10 Mrd. Euro, finanziert 
aus Haushaltsmitteln der Deutschen Rentenversiche-
rung, zur Verfügung gestellt werden. Bei einem Ausgabe-
volumen von jährlich rd. 340 Mrd. Euro ist ein einmaliges 
Zuführen von 10 Mrd. Euro nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. Nicht klar ist, wie das Kapital verwaltet, wie 
und nach welchen Kriterien dieses angelegt wird und ob 
eine Entnahme nur aus den Erträgen oder auch aus dem 
Kapitalstock erfolgt. Keine Aussagen werden zu weiteren 
Schritten geäußert. Denkbar wären regelmäßige Zuwen-
dungen aus Steuermitteln in einen Kapitalstock, der die 
demografiebedingten Kosten abfedert. Dies war bereits 
Gegenstand einer Forderung des DGB für eine Demogra-
fierücklage. Denkbar ist aber auch, dass als weitere 
Schritte die Umsteuerung eines Teils der Umlage in Kapi-
taldeckung erfolgt. Das muss unbedingt verhindert wer-
den, weil damit ein Teil des Beitragsaufkommens für die 
Rentenzahlungen nicht mehr zur Verfügung stünde und 
vermutlich Leistungen zurückgeführt, d.h. gekürzt wer-
den müssten. Vielmehr darf ein Kapitalstock nur zusätz-
lich gebildet werden und nicht zulasten des Beitragsauf-
kommens gehen. 
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Die Ermöglichung für die Rentenversicherung, die Reser-
ven auf dem Kapitalmarkt reguliert anzulegen, darf nicht 
zu einer Zweckentfremdung der Nachhaltigkeitsrücklage 
führen, deren Aufgabe es ist, unterjährige Schwankun-
gen auszugleichen. Nach heutigen Schätzungen sinkt die 
Nachhaltigkeitsrücklage von heute rd. 37 Mrd. Euro in 
den nächsten drei Jahren auf die gesetzliche Mindest-
rücklage von 0,2 Monatsausgaben. Das wird bis 2035 so 
bleiben. Es ist deshalb fraglich, welche Beträge in einem 
Umlagesystem nach dem Koalitionsvertrag auf dem Kapi-
talmarkt angelegt werden sollen. Zu beachten ist insbe-
sondere, dass bei unerwarteten Wirtschaftseinbrüchen 
bei einer Rücklage „am unteren Rand“ unterjährige Liqui-
ditätsengpässe bei den Rentenversicherungsträgern dro-
hen. 

4. Nachholfaktor 
„Wir werden den sogenannten Nachholfaktor in der Rentenbe-
rechnung rechtzeitig vor den Rentenanpassungen ab 2022 wie-
der aktivieren und im Rahmen der geltenden Haltelinien wirken 
lassen.“ Zeilen 2410 f. 

Bewertung: Der Nachholfaktor, der unterlassene Ren-
tenkürzungen bei nachfolgenden Rentenanpassungen 
nachholt und bis 2025 ausgesetzt bleiben sollte, wird 
wieder eingeführt. Dies führt bei der Rentenanpassung 
im Juli 2022 zu einer geminderten Anhebung der Renten 
in den alten Bundesländern um 4,4 %, statt 5,2 % und in 
den neuen Bundesländern um 5,2% statt 5,9 %. Die den 
Berechnungen der Anpassung zugrundeliegenden Zahlen 
für die Lohnsteigerungen in 2021 werden erst im März 
2022 durch das Statische Bundesamt bekanntgegeben. 

5. Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten 
a. „Wir wollen Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentne-
rinnen und -rentner im Bestand umsetzen.“ Zeile 2414 f.  

Bewertung: Dies ist positiv zu bewerten und die Umset-
zung einer ver.di Forderung.  

b. „Auch die Möglichkeit für erwerbsgeminderte Personen so-
wie für Rentnerinnen und Rentner in der Grundsicherung, mit 
einer Erwerbstätigkeit ihr Einkommen zu verbessern, wollen 
wir ausweiten.“ Zeilen 2546 f. 

Bewertung: Grundsätzlich positiv; darf aber nicht zu 
Kombilohnmodellen bzw. Leistungskürzungen führen.  

6. Hinzuverdienstgrenzen  
„…die Regelung zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbe-
zug entfristen.“ Zeile 2454 

Bewertung: Wegen der Pandemie wurde die Hinzuver-
dienstgrenze von jährlich 6.300 Euro bei der vorzeitigen 

Inanspruchnahme einer Altersrente mit Abschlägen auf 
46.060 Euro zeitlich befristet angehoben. Dies gilt auch 
für das Jahr 2022. Die Entfristung und damit Beibehal-
tung dieser Grenze auf Dauer ist zu begrüßen, denn mit 
den versicherungsmathematischen Abschlägen wird die 
längere Bezugsdauer ausgeglichen. Eine weitere Kürzung 
der Renten bei vorzeitiger Inanspruchnahme, die Sankti-
onscharakter hat, ist nicht nachvollziehbar und überflüs-
sig.  

7. Grundrente 
„Im Laufe der Wahlperiode werden wir die Wirkung der Grund-
rente evaluieren, Verbesserungsvorschläge erarbeiten, insbe-
sondere auch zum Prüfungsaufwand bei Kapitalerträgen.“  
Zeilen 2434 f.  

Bewertung: Die Einführung des Grundrentenzuschlags 
war ein wichtiger Schritt, um Altersarmut insbesondere 
bei Frauen zu lindern. Die Evaluierung und die Absicht, 
Verbesserungen vorzunehmen, ist deshalb zu begrüßen. 
Neben dem Prüfaufwand bei Kapitalerträgen fordert 
ver.di die Abschaffung der Einkommensprüfung generell. 
Bedauerlich ist, dass das Thema Altersarmut ansonsten 
im Koalitionsvertrag wenig Beachtung findet.  

8. Betriebliche Altersversorgung 
„Die betriebliche Altersversorgung wollen wir stärken, unter 
anderem durch die Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit hö-
heren Renditen. Zusätzlich muss das mit dem Betriebsrenten-
stärkungsgesetz bereits in der vorletzten Legislaturperiode auf 
den Weg gebrachte Sozialpartnermodell nun umgesetzt wer-
den.“ Zeilen 2418 ff. 

Bewertung: Die Stärkung der betrieblichen Altersversor-
gung (bAV) ist ein positives Signal. Die einzelnen Umset-
zungspunkte bleiben jedoch noch vage. Sollte sich hinter 
der „Erlaubnis von Anlagemöglichkeiten mit höheren 
Renditen“ eine Absenkung von Garantien verbergen, 
dann muss im Interesse der Beschäftigten dafür Sorge 
getragen werden, dass die Absenkung der Garantien 
nicht auch zu einer Absenkung der Leistungen führt, son-
dern vielmehr die Renditechancen der zukünftigen Be-
triebsrentner*innen erhöht. Eine Abschaffung der Ta-
rifexklusivität und die Verbetrieblichung muss unter allen 
Umständen verhindert werden. Vielmehr sollten die För-
dermöglichkeiten ausgebaut und verbessert werden.  

9. Absicherung für Selbständige (V. Mirschel) 

„Wir werden für alle neuen Selbstständigen, die keinem obliga-
torischen Alterssicherungssystem unterliegen, eine Pflicht zur 
Altersvorsorge mit Wahlfreiheit einführen. Selbstständige sind 
in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie 
nicht im Rahmen eines einfachen und unbürokratischen Opt-
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Outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen. Dieses muss insol-
venz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung ober-
halb des Grundsicherungsniveaus führen. Bei jeder Gründung 
gilt jeweils eine Karenzzeit von zwei Jahren.“ Zeilen 2463 ff. 

Bewertung: Während in der letzten Legislaturperiode 
noch ein Vorrang der gesetzlichen Rente benannt wurde 
und das Leistungsspektrum offenblieb bzw. die Kom-
plettabsicherung für das Alter sowie das Erwerbsminde-
rungsrisiko zumindest angedeutet war, ist nun mit der 
Wahlfreiheit zwischen DRV und privater Absicherung al-
lein für das Alter der generelleSchutzgedanke für diese 
Gruppe von Erwerbstätigenaufgegeben worden. Die 
Ziele einer umfassenderen Erwerbstätigenversicherung 
und ungebrochener Versicherungsbiografien sind offen-
bar aus Sicht der Koalitionspartner nun obsolet. Zudem 
ist der Einstieg in die Versicherungspflicht zu zögerlich 
ausgestaltet, da nur Gründer*innen – noch dazu mit 
zweijähriger Karenzzeit für jede Neugründung – ver-
pflichtet werden. Eine rein selektive Versicherungspflicht 
für nur einen Teil dieser Erwerbstätigengruppe führt zu-
dem zu einer Wettbewerbsverzerrung, da nur diese die 
Kosten von immerhin rund einem Fünftel ihres Einkom-
mens einkalkulieren muss.  

10. Grundlegende Reform der privaten Alters- 
vorsorge 

„Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge 
grundlegend reformieren. Wir werden dazu das Angebot eines 
öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kos-
tengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben 
werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlagepro-
dukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung 
soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten, diese Pro-
dukte in Anspruch zu nehmen. Es gilt ein Bestandschutz für lau-
fende Riester-Verträge. Den Sparerpauschbetrag wollen wir 
auf 1.000 Euro erhöhen.“ Zeilen 2423 ff. 

Bewertung: Damit wird ein Prüfauftrag für einen "öffent-
lich verantworteten" kapitalgedeckten Fonds mit Ab-
wahlmöglichkeit festgeschrieben, der im Wahlkampf oft 
als „Bürgerfonds“ bezeichnet wurde. Eine Abwahlmög-
lichkeit setzt aber eine Pflicht zur Teilnahme voraus. Da-
mit könnte eine Art "privates Zwangssparen" implemen-
tiert werden. Dabei ist zu befürchten, dass gerade Be-
schäftigte im Niedriglohnsektor heraus optieren werden. 
Wenn dennoch private Vorsorgeprodukte eingeführt 
werden sollten, dann sollte eine gesetzliche Gesamtkos-
tendeckelung z. B. bei max. 1 % abnehmend mit anwach-
sendem Kapitalvermögen eingeführt werden.  
Entscheidend ist: mit dem vorgeschlagenen Fondsmodell 
in der 3. (privaten) Säule wird die 2.Säule, die betriebli-

che Altersversorgung, nicht gestärkt, sondern ge-
schwächt. Damit würden nicht nur Gewerkschaften und 
Betriebsvertretungen Gestaltungsmöglichkeiten und -
macht verlieren. Viel entscheidender ist, dass es nur in 
der bAV möglich ist, Arbeitgeber*innen an der Finanzie-
rung zu beteiligen. Unsere gemeinsamen Bemühungen 
um Einführung von Sozialpartnermodelle wären hinfällig. 
Hier sollte die bAV ein deutlicheres Gewicht bekommen, 
gerade und besonders vor der privaten Vorsorge – die 
Fondsidee könnte nämlich auch in der bAV realisiert wer-
den.  

11. Besteuerung der Renten 
„Wir werden das Urteil des Bundesfinanzhofs zum Altersein-
künftegesetz umsetzen. Eine doppelte Rentenbesteuerung wer-
den wir auch in Zukunft vermeiden. Deshalb soll der Vollabzug 
der Rentenversicherungsbeiträge als Sonderausgaben – statt 
nach dem Stufenplan ab 2025 – vorgezogen und bereits ab 
2023 erfolgen. Zudem werden wir den steuerpflichtigen Ren-
tenanteil ab 2023 nur noch um einen halben Prozentpunkt stei-
gen. Eine Vollbesteuerung der Renten wird damit erst ab 2060 
erreicht.“ Zeilen 5587 ff. 

Bewertung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Mai 
2021 mit seinen beiden Entscheidungen festgestellt, dass 
der durch das Alterseinkünftegesetz 2005 eingeleitete 
Systemwechsel zur nachgelagerten Besteuerung und die 
gesetzlichen Übergangsregelungen grundsätzlich nicht 
gegen die Verfassung verstoße. Ganz klar hat der BFH, 
wie schon das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aber 
auch betont, dass es in keinem Einzelfall zu einer doppel-
ten Besteuerung von Renten kommen darf. Zu einer dop-
pelten Besteuerung kommt es dann nicht, wenn die 
Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Ren-
tenzuflüsse, der sogenannte steuerfreie Rentenbezug, 
mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus dem 
bereits versteuerten Einkommen aufgebrachten Renten-
versicherungsbeiträge. 

Derdiesbezüglich im Koalitionsvertrag erklärte Umset-
zungswille ist zu begrüßen, ebenso wie der vorgezogene 
Vollabzug der Rentenversicherungsbeiträge als Sonder-
ausgaben bereits ab 2023. Kritisch gesehen wird die Voll-
besteuerung der Renten ab dem Jahr 2060. Hier könnte 
es dennoch zu einer verfassungswidrigen doppelten Be-
steuerung kommen. Es muss deshalb geklärt werden, ob 
das Ansteigen des steuerpflichtigen Rentenanteils ab 
2023 um einen halben Prozentpunkt ausreicht, eine dop-
pelte Besteuerung zu vermeiden. Auch könnte es erfor-
derlich werden, sich für die Vollbesteuerung auf einen 
späteren Zeitpunkt, z. B. 2070, zu verständigen.  

 

7/13 
 

IV. Inklusion (M. Grunow) 
1. Barrierefreiheit 
a. „Wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffent-
lichen und privaten Lebens, vor allem aber bei der Mobilität 
(u. a. bei der Deutschen Bahn), beim Wohnen, in der Gesund-
heit und im digitalen Bereich, barrierefrei wird.“ Zeile 2575 ff. 

b. „Wir verpflichten in dieser Wahlperiode private Anbieter von 
Gütern und Dienstleistungen, innerhalb einer angemessenen 
Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren oder, sofern dies 
nicht möglich oder zumutbar ist, zum Ergreifen angemessener 
Vorkehrungen. Wir legen entsprechende Förderprogramme auf 
und bauen die Beratungsarbeit der Bundesfachstelle Barriere-
freiheit aus.“ Zeilen 2582 ff. 

Bewertung: Die Entwicklungen sind positiv zu bewerten. 
Es ist eine langjährige Forderung von ver.di, Anbieter von 
öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen 
zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Allerdings fehlt, Bar-
rierefreiheit zum verpflichtenden Bestandteil der Leis-
tungsbeschreibungen von Ausschreibungen im öffentli-
chen Sektor und zu den Vergabe- bzw. Zuschlagskriteri-
enhinzuzufügen.. 

c. „Darüber hinaus sorgen wir baldmöglichst dafür, dass Pres-
sekonferenzen und öffentliche Veranstaltungen von Bundesmi-
nisterien und nachgeordneten Behörden sowie Informationen 
zu Gesetzen c und Verwaltungshandeln in Gebärdensprache 
übersetzt und untertitelt werden sowie die Angebote in leichter 
bzw. einfacher Sprache ausgeweitet werden. Dazu richten wir 
einen Sprachendienst in einem eigenen Bundeskompetenzzent-
rum Leichte Sprache/ Gebärdensprache ein.“ Zeilen 2588 ff. 

Bewertung: Positiv, da damit Kommunikationsbarrieren 
im öffentlichen Sektor für Menschen mit Behinderungen 
abgebaut werden. 

2. Ausgleichsabgabe 
„Wir legen den Schwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration 
von Menschen mit Behinderungen. Wir werden die neu ge-
schaffenen einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber wei-
terentwickeln und eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe für 
jene einführen, die trotz Beschäftigungspflicht keinen Men-
schen mit Behinderungen beschäftigen.“ Zeilen 2594 ff. 

Bewertung: Die Einführung einer vierten Stufe der Aus-
gleichsabgabe entspricht den ver.di-Forderungen. Keine 
Aussage gibt es zu der notwendigen generellen Anhe-
bung der Ausgleichsabgabe. 

3. Inklusiver Arbeitsmarkt 
„Wir werden das Budget für Arbeit und das Budget für Ausbil-
dung weiter stärken und ausbauen. Die Mittel aus der Aus-
gleichsabgabe wollen wir vollständig zur Unterstützung und 

Förderung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einsetzen. Wir wollen alle unsere Förderstrukturen da-
rauf ausrichten, dass Menschen so lange und inklusiv wie mög-
lich am Arbeitsleben teilhaben.“ Zeilen 2598 ff. 

Bewertung: ver.di unterstützt alle Bemühungen, Men-
schen mit Behinderungen verstärkt auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu integrieren und sie so lange wie möglich 
dort zu halten. Ein Instrument könnte dabei auch die Er-
höhung der Beschäftigungspflichtquote sein. Dazu findet 
sich leider nichts im Koalitionsvertrag. 

4. Betriebliches Eingliederungsmanagement 
„Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wollen wir als In-
strument auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärker etab-
lieren mit dem Ziel, es nach einheitlichen Qualitätsstandards 
flächendeckend verbindlich zu machen (Beispiel „Hamburger 
Modell“). Dabei setzen wir auch auf die Expertise der Schwer-
behindertenvertrauenspersonen.“ Zeilen 2602 ff. 

Bewertung: Es ist positiv zu bewerten, dass die Verpflich-
tung, das betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) stärker zu etablieren, Bestandteil des Koalitions-
vertrages ist. In den letzten beiden Koalitionsverträgen 
wurde ebenfalls eine Verbesserung des BEM gefordert, 
jedoch ohne dass es dazu gekommen wäre. Es bleibt des-
halb abzuwarten, ob diese Bundesregierung ihr Verspre-
chen halten kann. Das Ziel, das BEM nach „einheitlichen 
Qualitätsstandards“ verbindlich zu machen, entspricht 
unserer Forderung nach überprüfbaren und verbindli-
chen Mindeststandards; Kontroll- und Sanktionsmecha-
nismen fehlen aber. Dass die Expertise der Schwerbehin-
dertenvertretung dabei besonders hervorgehoben wird, 
lässt hoffen , dass sie zukünftig am BEM besser beteiligt 
werden sollen – was eine langjährige ver.di-Forderung 
aufnehmen würde .  

5. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 
„Die Angebote von Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) werden wir stärker auf die Integration sowie die Be-
gleitung von Beschäftigungsverhältnissen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausrichten. Wir werden das Beteiligungsvorha-
ben zur Entwicklung eines transparenten, nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Entgeltsystems in den WfbM und deren Perspek-
tiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fortsetzen und die Er-
kenntnisse umsetzen.“ Zeilen 2608 ff. 

Bewertung: In den letzten Jahren ist die Anzahl der 
Werkstätten sowie der Werkstattbeschäftigten stetig an-
gestiegen. Der Wechsel von Werkstattbeschäftigten auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt ist sehr gering, deshalb 
muss der Übergang von den Werkstätten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt erleichtert und besonders geför-
dert werden. 
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Outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen. Dieses muss insol-
venz- und pfändungssicher sein und zu einer Absicherung ober-
halb des Grundsicherungsniveaus führen. Bei jeder Gründung 
gilt jeweils eine Karenzzeit von zwei Jahren.“ Zeilen 2463 ff. 

Bewertung: Während in der letzten Legislaturperiode 
noch ein Vorrang der gesetzlichen Rente benannt wurde 
und das Leistungsspektrum offenblieb bzw. die Kom-
plettabsicherung für das Alter sowie das Erwerbsminde-
rungsrisiko zumindest angedeutet war, ist nun mit der 
Wahlfreiheit zwischen DRV und privater Absicherung al-
lein für das Alter der generelleSchutzgedanke für diese 
Gruppe von Erwerbstätigenaufgegeben worden. Die 
Ziele einer umfassenderen Erwerbstätigenversicherung 
und ungebrochener Versicherungsbiografien sind offen-
bar aus Sicht der Koalitionspartner nun obsolet. Zudem 
ist der Einstieg in die Versicherungspflicht zu zögerlich 
ausgestaltet, da nur Gründer*innen – noch dazu mit 
zweijähriger Karenzzeit für jede Neugründung – ver-
pflichtet werden. Eine rein selektive Versicherungspflicht 
für nur einen Teil dieser Erwerbstätigengruppe führt zu-
dem zu einer Wettbewerbsverzerrung, da nur diese die 
Kosten von immerhin rund einem Fünftel ihres Einkom-
mens einkalkulieren muss.  

10. Grundlegende Reform der privaten Alters- 
vorsorge 

„Wir werden das bisherige System der privaten Altersvorsorge 
grundlegend reformieren. Wir werden dazu das Angebot eines 
öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kos-
tengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit prüfen. Daneben 
werden wir die gesetzliche Anerkennung privater Anlagepro-
dukte mit höheren Renditen als Riester prüfen. Eine Förderung 
soll Anreize für untere Einkommensgruppen bieten, diese Pro-
dukte in Anspruch zu nehmen. Es gilt ein Bestandschutz für lau-
fende Riester-Verträge. Den Sparerpauschbetrag wollen wir 
auf 1.000 Euro erhöhen.“ Zeilen 2423 ff. 

Bewertung: Damit wird ein Prüfauftrag für einen "öffent-
lich verantworteten" kapitalgedeckten Fonds mit Ab-
wahlmöglichkeit festgeschrieben, der im Wahlkampf oft 
als „Bürgerfonds“ bezeichnet wurde. Eine Abwahlmög-
lichkeit setzt aber eine Pflicht zur Teilnahme voraus. Da-
mit könnte eine Art "privates Zwangssparen" implemen-
tiert werden. Dabei ist zu befürchten, dass gerade Be-
schäftigte im Niedriglohnsektor heraus optieren werden. 
Wenn dennoch private Vorsorgeprodukte eingeführt 
werden sollten, dann sollte eine gesetzliche Gesamtkos-
tendeckelung z. B. bei max. 1 % abnehmend mit anwach-
sendem Kapitalvermögen eingeführt werden.  
Entscheidend ist: mit dem vorgeschlagenen Fondsmodell 
in der 3. (privaten) Säule wird die 2.Säule, die betriebli-

che Altersversorgung, nicht gestärkt, sondern ge-
schwächt. Damit würden nicht nur Gewerkschaften und 
Betriebsvertretungen Gestaltungsmöglichkeiten und -
macht verlieren. Viel entscheidender ist, dass es nur in 
der bAV möglich ist, Arbeitgeber*innen an der Finanzie-
rung zu beteiligen. Unsere gemeinsamen Bemühungen 
um Einführung von Sozialpartnermodelle wären hinfällig. 
Hier sollte die bAV ein deutlicheres Gewicht bekommen, 
gerade und besonders vor der privaten Vorsorge – die 
Fondsidee könnte nämlich auch in der bAV realisiert wer-
den.  

11. Besteuerung der Renten 
„Wir werden das Urteil des Bundesfinanzhofs zum Altersein-
künftegesetz umsetzen. Eine doppelte Rentenbesteuerung wer-
den wir auch in Zukunft vermeiden. Deshalb soll der Vollabzug 
der Rentenversicherungsbeiträge als Sonderausgaben – statt 
nach dem Stufenplan ab 2025 – vorgezogen und bereits ab 
2023 erfolgen. Zudem werden wir den steuerpflichtigen Ren-
tenanteil ab 2023 nur noch um einen halben Prozentpunkt stei-
gen. Eine Vollbesteuerung der Renten wird damit erst ab 2060 
erreicht.“ Zeilen 5587 ff. 

Bewertung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Mai 
2021 mit seinen beiden Entscheidungen festgestellt, dass 
der durch das Alterseinkünftegesetz 2005 eingeleitete 
Systemwechsel zur nachgelagerten Besteuerung und die 
gesetzlichen Übergangsregelungen grundsätzlich nicht 
gegen die Verfassung verstoße. Ganz klar hat der BFH, 
wie schon das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aber 
auch betont, dass es in keinem Einzelfall zu einer doppel-
ten Besteuerung von Renten kommen darf. Zu einer dop-
pelten Besteuerung kommt es dann nicht, wenn die 
Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Ren-
tenzuflüsse, der sogenannte steuerfreie Rentenbezug, 
mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus dem 
bereits versteuerten Einkommen aufgebrachten Renten-
versicherungsbeiträge. 

Derdiesbezüglich im Koalitionsvertrag erklärte Umset-
zungswille ist zu begrüßen, ebenso wie der vorgezogene 
Vollabzug der Rentenversicherungsbeiträge als Sonder-
ausgaben bereits ab 2023. Kritisch gesehen wird die Voll-
besteuerung der Renten ab dem Jahr 2060. Hier könnte 
es dennoch zu einer verfassungswidrigen doppelten Be-
steuerung kommen. Es muss deshalb geklärt werden, ob 
das Ansteigen des steuerpflichtigen Rentenanteils ab 
2023 um einen halben Prozentpunkt ausreicht, eine dop-
pelte Besteuerung zu vermeiden. Auch könnte es erfor-
derlich werden, sich für die Vollbesteuerung auf einen 
späteren Zeitpunkt, z. B. 2070, zu verständigen.  

 

7/13 
 

IV. Inklusion (M. Grunow) 
1. Barrierefreiheit 
a. „Wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des öffent-
lichen und privaten Lebens, vor allem aber bei der Mobilität 
(u. a. bei der Deutschen Bahn), beim Wohnen, in der Gesund-
heit und im digitalen Bereich, barrierefrei wird.“ Zeile 2575 ff. 

b. „Wir verpflichten in dieser Wahlperiode private Anbieter von 
Gütern und Dienstleistungen, innerhalb einer angemessenen 
Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren oder, sofern dies 
nicht möglich oder zumutbar ist, zum Ergreifen angemessener 
Vorkehrungen. Wir legen entsprechende Förderprogramme auf 
und bauen die Beratungsarbeit der Bundesfachstelle Barriere-
freiheit aus.“ Zeilen 2582 ff. 

Bewertung: Die Entwicklungen sind positiv zu bewerten. 
Es ist eine langjährige Forderung von ver.di, Anbieter von 
öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen 
zur Barrierefreiheit zu verpflichten. Allerdings fehlt, Bar-
rierefreiheit zum verpflichtenden Bestandteil der Leis-
tungsbeschreibungen von Ausschreibungen im öffentli-
chen Sektor und zu den Vergabe- bzw. Zuschlagskriteri-
enhinzuzufügen.. 

c. „Darüber hinaus sorgen wir baldmöglichst dafür, dass Pres-
sekonferenzen und öffentliche Veranstaltungen von Bundesmi-
nisterien und nachgeordneten Behörden sowie Informationen 
zu Gesetzen c und Verwaltungshandeln in Gebärdensprache 
übersetzt und untertitelt werden sowie die Angebote in leichter 
bzw. einfacher Sprache ausgeweitet werden. Dazu richten wir 
einen Sprachendienst in einem eigenen Bundeskompetenzzent-
rum Leichte Sprache/ Gebärdensprache ein.“ Zeilen 2588 ff. 

Bewertung: Positiv, da damit Kommunikationsbarrieren 
im öffentlichen Sektor für Menschen mit Behinderungen 
abgebaut werden. 

2. Ausgleichsabgabe 
„Wir legen den Schwerpunkt auf die Arbeitsmarktintegration 
von Menschen mit Behinderungen. Wir werden die neu ge-
schaffenen einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber wei-
terentwickeln und eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe für 
jene einführen, die trotz Beschäftigungspflicht keinen Men-
schen mit Behinderungen beschäftigen.“ Zeilen 2594 ff. 

Bewertung: Die Einführung einer vierten Stufe der Aus-
gleichsabgabe entspricht den ver.di-Forderungen. Keine 
Aussage gibt es zu der notwendigen generellen Anhe-
bung der Ausgleichsabgabe. 

3. Inklusiver Arbeitsmarkt 
„Wir werden das Budget für Arbeit und das Budget für Ausbil-
dung weiter stärken und ausbauen. Die Mittel aus der Aus-
gleichsabgabe wollen wir vollständig zur Unterstützung und 

Förderung der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt einsetzen. Wir wollen alle unsere Förderstrukturen da-
rauf ausrichten, dass Menschen so lange und inklusiv wie mög-
lich am Arbeitsleben teilhaben.“ Zeilen 2598 ff. 

Bewertung: ver.di unterstützt alle Bemühungen, Men-
schen mit Behinderungen verstärkt auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu integrieren und sie so lange wie möglich 
dort zu halten. Ein Instrument könnte dabei auch die Er-
höhung der Beschäftigungspflichtquote sein. Dazu findet 
sich leider nichts im Koalitionsvertrag. 

4. Betriebliches Eingliederungsmanagement 
„Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wollen wir als In-
strument auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärker etab-
lieren mit dem Ziel, es nach einheitlichen Qualitätsstandards 
flächendeckend verbindlich zu machen (Beispiel „Hamburger 
Modell“). Dabei setzen wir auch auf die Expertise der Schwer-
behindertenvertrauenspersonen.“ Zeilen 2602 ff. 

Bewertung: Es ist positiv zu bewerten, dass die Verpflich-
tung, das betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) stärker zu etablieren, Bestandteil des Koalitions-
vertrages ist. In den letzten beiden Koalitionsverträgen 
wurde ebenfalls eine Verbesserung des BEM gefordert, 
jedoch ohne dass es dazu gekommen wäre. Es bleibt des-
halb abzuwarten, ob diese Bundesregierung ihr Verspre-
chen halten kann. Das Ziel, das BEM nach „einheitlichen 
Qualitätsstandards“ verbindlich zu machen, entspricht 
unserer Forderung nach überprüfbaren und verbindli-
chen Mindeststandards; Kontroll- und Sanktionsmecha-
nismen fehlen aber. Dass die Expertise der Schwerbehin-
dertenvertretung dabei besonders hervorgehoben wird, 
lässt hoffen , dass sie zukünftig am BEM besser beteiligt 
werden sollen – was eine langjährige ver.di-Forderung 
aufnehmen würde .  

5. Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 
„Die Angebote von Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) werden wir stärker auf die Integration sowie die Be-
gleitung von Beschäftigungsverhältnissen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausrichten. Wir werden das Beteiligungsvorha-
ben zur Entwicklung eines transparenten, nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Entgeltsystems in den WfbM und deren Perspek-
tiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt fortsetzen und die Er-
kenntnisse umsetzen.“ Zeilen 2608 ff. 

Bewertung: In den letzten Jahren ist die Anzahl der 
Werkstätten sowie der Werkstattbeschäftigten stetig an-
gestiegen. Der Wechsel von Werkstattbeschäftigten auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt ist sehr gering, deshalb 
muss der Übergang von den Werkstätten auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt erleichtert und besonders geför-
dert werden. 
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6. Was fehlt: Stärkung der Schwerbehinderten-
vertretung 

Durch das Bundesteilhabegesetz wurde die Ressourcen-
ausstattung der Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
zwar verbessert. Grundlegende Probleme sind jedoch ge-
blieben. Viele Arbeitgeber*innen beteiligen die SBV nur 
ungenügend und verstoßen damit gegen Regelungen im 
SGB IX. Hier bedarf es wirksamer Sanktionierungsmög-
lichkeiten. Umstrukturierungen gibt es nicht nur in der 
Privatwirtschaft. Um das Bestehen der SBV auch ande-
renorts zu gewährleisten, bedarf es analog zu § 21a Be-
trVG eines Übergangsmandats im BPersVG/LPersVG und 
im Bereich der Kirchen.  

Nach dem Gesetz haben Arbeitgeber*innen die Schwer-
behindertenvertretung u.a. zu allen personellen Einzel-
maßnahmen, die schwerbehinderte Menschen betreffen, 
zu unterrichten und anzuhören. In der Praxis findet diese 
Form der Beteiligung oftmals nicht statt, deshalb muss 
ins SGB IX aufgenommen werden, dass Entscheidungen 
des Arbeitgebers, die schwerbehindert Menschen betref-
fen und ohne Information und Anhörung der SBV be-
schlossen wurden, nichtig sind. 

V. Bürgergeld (M. Grunow und A. Reinholz) 
1. „Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden 
wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde 
des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe 
befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein.“ 
Zeilen 2472 ff. 

Bewertung: Unklar ,Prosa. 

2. „Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des 
Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des 
Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der 
Wohnung. Wir werden das Schonvermögen erhöhen und 
dessen Überprüfung entbürokratisieren, digitalisieren und 
pragmatisch vereinfachen.“ Zeilen 2476 ff. 

Bewertung: Positiv und sinnvoll; erfüllt eine ver.di-Anfor-
derung und den Forderungen des BEA. Es wird aber auf 
die konkrete Umsetzung ankommen. 

3. „Um die Erstattung der Kosten der Unterkunft transparenter 
und rechtssicherer auszugestalten, schaffen wir einen 
verbesserten gesetzlichen Rahmen für die Anwendung der 
kommunalen Angemessenheitsgrenzen und stellen sicher, dass 
diese jährlich überprüft und ggf. angepasst werden. Dies 
erleichtert den Kommunen, die Kosten der Unterkunft und 
Heizung als regionalspezifische Pauschalen auszuzahlen.““ 
Zeilen 2479 ff. 

Bewertung: Eher positiv. Es wird allerdings sehr auf die 
konkrete Umsetzung ankommen.  

4. „Das Bürgergeld stellt die Potenziale der Menschen und 
Hilfen zur nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt in den 
Mittelpunkt und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern wir so, dass 
künftig eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist und eine 
Vertrauensbeziehung entstehen kann. Zeilen 2485 ff. 

Bewertung: Gute Zielsetzung. Allerdings erscheint eine 
verordnete „Augenhöhe“ bei Beibehaltung des Sankti-
onsregimes und einem unzureichenden Personalschlüs-
sel in den Job-Centern sehr unrealistisch.  

5. „Die Angebote und Maßnahmen werden im Rahmen einer 
Teilhabevereinbarung mit den Bürgergeldbeziehenden 
gemeinsam vereinbart, in einfacher Sprache formuliert und 
ggf. angepasst. Diese ersetzt die bisherige 
Eingliederungsvereinbarung. Es gilt eine sechsmonatige 
Vertrauenszeit.“ Zeilen 2489 ff. 

Bewertung: Grundsätzlich eher positiv. Die Weiterent-
wicklung der Eingliederungsvereinbarung ist überfällig; 
die konkrete Umsetzung wird entscheidend sein, auch im 
Hinblick auf den Prozess zur „Aushandlung“ einer ein-
schlägigen Vereinbarung. Unklar ist, was mit der sechs-
monatigen Vertrauenszeit gemeint ist. 

6. „Für Konfliktfälle schaffen wir einen unabhängigen 
Schlichtungsmechanismus.“ Zeile 2492 f. 

Bewertung: Der Rechtsweg darf durch den 
Schlichtungsmechanismus nicht abgekürzt oder versperrt 
werden. In der vorliegenden Fassung bleiben sehr viele 
Fragen offen, eine weitergehende Bewertung ist daher 
nicht möglich., 7. „An Mitwirkungspflichten, die in der 
Teilhabevereinbarung festgehalten werden, halten wir fest. Sie 
werden gesetzlich bis spätestens Ende 2022 neu geordnet. Der 
Neuregelung geht eine Evaluation voraus. Damit setzen wir 
auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um, wie die 
Kosten der Unterkunft von Sanktionen auszunehmen und 
Unter-25-Jährige gleich zu behandeln. Ihnen machen wir im 
Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der 
örtlichen Jugendhilfe (nach § 16h SGB II). Zeilen 2495 ff. 

Bewertung: Negativ, da grundsätzlich Fortführung des 
Sanktionsregimes.  
ver.di fordert seit langem, das bestehende Sanktionsre-
gime dauerhaft aufzuheben und durch ein menschen-
würdiges und verfassungskonformes System zu ersetzen. 
Das Sozialstaatsgebot und die Menschenrechtsartikel im 
Grundgesetz geben vor, dass das sogenannte soziokultu-
relle Existenzminimum nicht sanktioniert werden darf.  
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Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zur Sanktionspraxis im SGB II vom 5. November 
2019 muss daher endlich gesetzlich umgesetzt werden.  
Bei trägerübergreifender Zusammenarbeit wirdes we-
sentlich auf eine sehr konkrete Entwicklung und Be-
schreibung der Schnittstellen ankommen. 

8. „Bis zur gesetzlichen Neuregelung schaffen wir ein 
einjähriges Moratorium für die bisherigen Sanktionen unter 
das Existenzminimum, das auch für kommunale Jobcenter 
gelten muss.“ Zeilen 2500 ff. 

Bewertung: Grundsätzlich positiv, wobei die Befristung 
auf ein Jahr unangemessen erscheint.  

9. „Wir werden die Nachhaltigkeit der Integration in den 
Arbeitsmarkt ins Zentrum des Zielsteuerungssystems des 
SGB II stellen und die hierfür notwendigen Schritte der so-
zialen Stabilisierung und Teilhabe ebenso berücksichti-
gen.“ Zeilen 2501 ff. 

Bewertung: Gute Ansätze, insbesondere in Verbindung 
mit der Abschaffung des Vermittlungsvorrangs. 

10. „Das Bürgergeld soll individuelle, ganzheitliche Unterstüt-
zung leisten. Dazu sollen auch Instrumente anderer Sozialge-
setzbücher genutzt werden. So erhöhen wir die Durchlässigkeit 
und reduzieren Schnittstellen. Wir wollen die Zusammenarbeit 
zwischen Jobcentern und Kommunen durch Kooperationsver-
einbarungen intensivieren. Wir werden den Jobcentern mehr 
Gestaltungsspielraum und regionale Verantwortung übertra-
gen und die freie Förderung (§ 16f SGB II) aufwerten.  
Zeilen 2504 ff. 

Bewertung: Guter Ansatz. Schnittstellenreduktion und 
die Bündelung von Unterstützungsleistungen müssten 
grundsätzlich in den Fokus der Weiterentwicklung der 
Grundsicherung/des Bürgergeldes gerückt werden. 

11. „Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft. Die 
Förderung der Weiterbildung und Qualifizierung werden wir 
stärken. Die Prämienregelung bei abschlussbezogener 
Weiterbildung werden wir entfristen. Wir fördern 
vollqualifizierende Ausbildungen im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung unabhängig von Dauer und Grundkompetenzen, 
auch im Umgang mit digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Bürgergeldberechtigten kann im 
Rahmen der Teilhabevereinbarung für die Teilnahme an der 
Eingliederung dienenden Förder- oder 
Unterstützungsmaßnahmen ein befristeter Bonus gezahlt 
werden.“ Zeilen 2510 ff.  

Bewertung: Positiv. Die Abschaffung des Vermittlungs-
vorrangs zugunsten der Förderung von Weiterbildung 
und Qualifizierung ist sehr hilfreich. Die Entfristung der 
Prämienregelung bei abschlussbezogener Weiterbildung 
setzt die richtigen Anreize. 

12. Das Teilhabechancengesetz (§ 16i und § 16e SGB II) wollen 
wir entfristen und weiterentwickeln. Begleitendes Coaching 
und aufsuchende Sozialarbeit werden Regelinstrumente in SGB 
II und SGB XII.“ Zeilen 2518 ff. 

Bewertung: Die Entfristung ist positiv, auch wenn die 
Weiterentwicklungsabsichten nicht konkreter ausgeführt 
werden.  

13. „Kinder und Jugendliche bedürfen besonderer 
Unterstützung für einen gelingenden Bildungs- und 
Ausbildungsverlauf. Wir werden § 16h SGB II ausweiten, um die 
Kooperation mit der Jugendhilfe zu stärken und gemeinsame 
Anlaufstellen zu schaffen. Auf ältere Bürgergeldberechtigte 
können wir auf dem Arbeitsmarkt nicht verzichten. Wir werden 
Frauen gezielt mit passenden Angeboten unterstützen und 
dabei insbesondere darauf achten, dass Mütter von kleinen 
Kindern früher, auch durch Angebote in Teilzeit (z. B. 
Teilzeitausbildungen) besser erreicht werden. Ausgehend von 
den Erfahrungen der Modellprojekte im Rahmen von 
„RehaPro“ werden wir die präventive Gesundheitsförderung in 
den Jobcentern stärken. Frauen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund wollen wir besonders fördern. Generell 
werden wir Angebote stärker mit der Sprachförderung im 
alltagspraktischen Zusammenhang verknüpfen“. Zeilen 2521 ff. 

Bewertung: Guter Ansatz: Zielgruppenspezifische Be-
trachtung. Aber: Praktische Umsetzungsabsichten unklar. 

14. „Die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern mit 
dem Ziel, Anreize für sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Die Anrechnung von Schüler- und 
Studentenjobs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie Pflege- oder 
Heimkindern soll entfallen. Bei Auszubildenden erhöhen wir 
den Freibetrag.“ Zeilen 2532 ff. 

Bewertung: (Noch) Keine abschließende Bewertung 
möglich. Um diese vornehmen zu können, müssten die 
konkreten Verbesserungsintentionen und -ideen bekannt 
sein. Keinesfalls darf die „Weiterentwicklung“ zu einem 
Kombi-Lohn-Modell führen, das Arbeitgeber subventio-
niert. Positiv ist dagegen auf jeden Fall die veränderte 
Anrechnung von Schüler-/Studentenjobs zu bewerten. 

15. „Wir werden eine Reform auf den Weg bringen, die 
Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II), Wohngeld und 
gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen so 
aufeinander abstimmt, beziehungsweise wo möglich 
zusammenfasst, so dass die Transferentzugsraten die 
günstigsten Wirkungen hinsichtlich Beschäftigungseffekten 
und Arbeitsmarktpartizipation in sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung erzielen, die Zuverdienstmöglichkeiten 
verbessert und Grenzbelastungen von 100 und mehr Prozent   
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werden gesetzlich bis spätestens Ende 2022 neu geordnet. Der 
Neuregelung geht eine Evaluation voraus. Damit setzen wir 
auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes um, wie die 
Kosten der Unterkunft von Sanktionen auszunehmen und 
Unter-25-Jährige gleich zu behandeln. Ihnen machen wir im 
Sanktionsfall ein Coaching-Angebot in Abstimmung mit der 
örtlichen Jugendhilfe (nach § 16h SGB II). Zeilen 2495 ff. 

Bewertung: Negativ, da grundsätzlich Fortführung des 
Sanktionsregimes.  
ver.di fordert seit langem, das bestehende Sanktionsre-
gime dauerhaft aufzuheben und durch ein menschen-
würdiges und verfassungskonformes System zu ersetzen. 
Das Sozialstaatsgebot und die Menschenrechtsartikel im 
Grundgesetz geben vor, dass das sogenannte soziokultu-
relle Existenzminimum nicht sanktioniert werden darf.  
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Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zur Sanktionspraxis im SGB II vom 5. November 
2019 muss daher endlich gesetzlich umgesetzt werden.  
Bei trägerübergreifender Zusammenarbeit wirdes we-
sentlich auf eine sehr konkrete Entwicklung und Be-
schreibung der Schnittstellen ankommen. 

8. „Bis zur gesetzlichen Neuregelung schaffen wir ein 
einjähriges Moratorium für die bisherigen Sanktionen unter 
das Existenzminimum, das auch für kommunale Jobcenter 
gelten muss.“ Zeilen 2500 ff. 

Bewertung: Grundsätzlich positiv, wobei die Befristung 
auf ein Jahr unangemessen erscheint.  

9. „Wir werden die Nachhaltigkeit der Integration in den 
Arbeitsmarkt ins Zentrum des Zielsteuerungssystems des 
SGB II stellen und die hierfür notwendigen Schritte der so-
zialen Stabilisierung und Teilhabe ebenso berücksichti-
gen.“ Zeilen 2501 ff. 

Bewertung: Gute Ansätze, insbesondere in Verbindung 
mit der Abschaffung des Vermittlungsvorrangs. 

10. „Das Bürgergeld soll individuelle, ganzheitliche Unterstüt-
zung leisten. Dazu sollen auch Instrumente anderer Sozialge-
setzbücher genutzt werden. So erhöhen wir die Durchlässigkeit 
und reduzieren Schnittstellen. Wir wollen die Zusammenarbeit 
zwischen Jobcentern und Kommunen durch Kooperationsver-
einbarungen intensivieren. Wir werden den Jobcentern mehr 
Gestaltungsspielraum und regionale Verantwortung übertra-
gen und die freie Förderung (§ 16f SGB II) aufwerten.  
Zeilen 2504 ff. 

Bewertung: Guter Ansatz. Schnittstellenreduktion und 
die Bündelung von Unterstützungsleistungen müssten 
grundsätzlich in den Fokus der Weiterentwicklung der 
Grundsicherung/des Bürgergeldes gerückt werden. 

11. „Der Vermittlungsvorrang im SGB II wird abgeschafft. Die 
Förderung der Weiterbildung und Qualifizierung werden wir 
stärken. Die Prämienregelung bei abschlussbezogener 
Weiterbildung werden wir entfristen. Wir fördern 
vollqualifizierende Ausbildungen im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung unabhängig von Dauer und Grundkompetenzen, 
auch im Umgang mit digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Bürgergeldberechtigten kann im 
Rahmen der Teilhabevereinbarung für die Teilnahme an der 
Eingliederung dienenden Förder- oder 
Unterstützungsmaßnahmen ein befristeter Bonus gezahlt 
werden.“ Zeilen 2510 ff.  

Bewertung: Positiv. Die Abschaffung des Vermittlungs-
vorrangs zugunsten der Förderung von Weiterbildung 
und Qualifizierung ist sehr hilfreich. Die Entfristung der 
Prämienregelung bei abschlussbezogener Weiterbildung 
setzt die richtigen Anreize. 

12. Das Teilhabechancengesetz (§ 16i und § 16e SGB II) wollen 
wir entfristen und weiterentwickeln. Begleitendes Coaching 
und aufsuchende Sozialarbeit werden Regelinstrumente in SGB 
II und SGB XII.“ Zeilen 2518 ff. 

Bewertung: Die Entfristung ist positiv, auch wenn die 
Weiterentwicklungsabsichten nicht konkreter ausgeführt 
werden.  

13. „Kinder und Jugendliche bedürfen besonderer 
Unterstützung für einen gelingenden Bildungs- und 
Ausbildungsverlauf. Wir werden § 16h SGB II ausweiten, um die 
Kooperation mit der Jugendhilfe zu stärken und gemeinsame 
Anlaufstellen zu schaffen. Auf ältere Bürgergeldberechtigte 
können wir auf dem Arbeitsmarkt nicht verzichten. Wir werden 
Frauen gezielt mit passenden Angeboten unterstützen und 
dabei insbesondere darauf achten, dass Mütter von kleinen 
Kindern früher, auch durch Angebote in Teilzeit (z. B. 
Teilzeitausbildungen) besser erreicht werden. Ausgehend von 
den Erfahrungen der Modellprojekte im Rahmen von 
„RehaPro“ werden wir die präventive Gesundheitsförderung in 
den Jobcentern stärken. Frauen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund wollen wir besonders fördern. Generell 
werden wir Angebote stärker mit der Sprachförderung im 
alltagspraktischen Zusammenhang verknüpfen“. Zeilen 2521 ff. 

Bewertung: Guter Ansatz: Zielgruppenspezifische Be-
trachtung. Aber: Praktische Umsetzungsabsichten unklar. 

14. „Die Zuverdienstmöglichkeiten werden wir verbessern mit 
dem Ziel, Anreize für sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit zu erhöhen. Die Anrechnung von Schüler- und 
Studentenjobs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II sowie Pflege- oder 
Heimkindern soll entfallen. Bei Auszubildenden erhöhen wir 
den Freibetrag.“ Zeilen 2532 ff. 

Bewertung: (Noch) Keine abschließende Bewertung 
möglich. Um diese vornehmen zu können, müssten die 
konkreten Verbesserungsintentionen und -ideen bekannt 
sein. Keinesfalls darf die „Weiterentwicklung“ zu einem 
Kombi-Lohn-Modell führen, das Arbeitgeber subventio-
niert. Positiv ist dagegen auf jeden Fall die veränderte 
Anrechnung von Schüler-/Studentenjobs zu bewerten. 

15. „Wir werden eine Reform auf den Weg bringen, die 
Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II), Wohngeld und 
gegebenenfalls weitere steuerfinanzierte Sozialleistungen so 
aufeinander abstimmt, beziehungsweise wo möglich 
zusammenfasst, so dass die Transferentzugsraten die 
günstigsten Wirkungen hinsichtlich Beschäftigungseffekten 
und Arbeitsmarktpartizipation in sozialversicherungspflichtiger 
Beschäftigung erzielen, die Zuverdienstmöglichkeiten 
verbessert und Grenzbelastungen von 100 und mehr Prozent   

2906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   652906_04_Geschaeftsbericht_ELO.indd   65 13.02.23   15:5813.02.23   15:58



10/13 
 

ausgeschlossen werden. Zur Entwicklung des Reformmodells 
wird eine unabhängige Kommission aus mehreren hierfür 
qualifizierten unabhängigen Instituten beauftragt.“ Zeilen 
2537ff. 

Bewertung: Der Reformansatz zur Abstimmung von 
Sozialleistungen ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 
Die wissenschaftliche Aufarbeitung im Vorfeld ist ein 
richtiger Schritt. Die Kommission sollte schnellstmöglich 
die Arbeit aufnehmen und ein verbindliches 
Abschlussdatum gesetzt bekommen.  

16. „Die Anrechnung von Aufwandsentschädigungen für 
ehrenamtliche Arbeit soll in Anlehnung an das Steuerrecht mit 
einem jährlichen Freibetrag gestaltet werden.“  
Zeilen 2547 ff. 

Bewertung: Positiv – hiermit werden Personen im SGB 
XII bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit den 
Übungsleiter*innen gleichgestellt. 

17. „Eine passgenaue und ganzheitliche Unterstützung 
erfordert einen ausreichend dimensionierten 
Betreuungsschlüssel und gut qualifiziertes Personal bei den 
Jobcentern. Wir werden daher Eingliederungs- und 
Verwaltungstitel entsprechend ausstatten. Die Übertragbarkeit 
von Restmitteln werden wir fortführen. Zeilen 2551 ff. 

Bewertung: Zutreffende Feststellung. Konkret unterstüt-
zenswert wären vor allem die Neudimensionierung ( d. h. 
die auskömmlichere Gestaltung) des Betreuungsschlüs-
sels und nachhaltige Investitionen in sehr gut qualifizier-
tes Personal. 

18. „Wir wollen prüfen, ob sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätige im Bürgergeldbezug in die Betreuung durch die 
Agenturen für Arbeit wechseln können, auch um Kapazitäten 
für einen besseren Betreuungsschlüssel in den Jobcentern zu 
schaffen und ihnen Zugang zu den Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsangeboten im SGB III zu gewähren.“  
Zeilen 2556 ff. 

Bewertung: Erfüllt die ver.di-Anforderung, wenn auch 
zunächst nur als Prüfauftrag. 

19. „Durch die Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von bis 
zu 50 Euro werden wir die Jobcenter von Bürokratie entlasten. 
Um den individuellen Charakter des Bürgergelds zu stärken, 
werden wir auch im SGB II von der horizontalen auf die 
vertikale Einkommensanrechnung umstellen“ Zeilen 2561 ff. 

Bewertung: Sehr positiv – wer Arbeit hat, die den Bedarf 
deckt, fällt aus der Bedarfsgemeinschaft raus. Der diesen 
Bedarf übersteigende Einkommensanteil wird zwar 
immer noch auf die BG angerechnet, aber der sonstige 
Zugriff, z. B. Maßnahmen entfällt. Damit wird eine 
Forderung des Bundeserwerbslosenausschusses von 
ver.di umgesetzt.  

20. „Die Feststellung der Erwerbsfähigkeit wird standardisiert 
und in Zukunft ausschließlich von der gesetzlichen 
Rentenversicherung durchgeführt“ Zeile 2563 f. 

Bewertung: Guter Ansatz; die konkrete praktische 
Umsetzung, insbesondere Schnittstellenklärung, bleibt 
aber abzuwarten. 

21. „Zur Problematik der Obdachlosigkeit von EU-Bürgern 
richten wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein.“ Zeile 2567 

Bewertung: Positiv. 

22. „Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände sehen wir samt 
ihrer Angebotsvielfalt als wichtigen Partner bei der Förderung 
des gesellschaftlichen Engagements und Zusammenhalts. Bei 
der Erstellung des 7. Armuts- und Reichtumsberichts richten 
wir auch einen Fokus auf verdeckte Armut und beziehen 
Menschen mit Armutserfahrung stärker ein.“ Zeile 2569 ff. 

Bewertung: Das derzeit noch völlig vage „Reformmodell“ 
soll durch eine unabhängige Kommission entwickelt 
werden. Unsere Forderung muss sein, dass in dieser 
Kommission nicht nur Wohlfahrtsverbände (aktive 
Nutzer*innen des Systems), sondern auch organisierte 
Betroffene (Erwerbslose) aus Gewerkschaften (ver.di) 
sowie Bürger*innen, die in den letzten 16 Jahren mit 
Hartz-IV-Beziehenden gearbeitet haben oder selbst 
davon betroffen waren, beteiligt werden. 

VI. Migration (R. Khan) 
1. Einwanderungsgesetzgebung/Fachkräfte/ 

Anerkennung Berufsabschlüsse 
„Viertens braucht Deutschland mehr Arbeitskräfteeinwande-
rung. Wir werden unser Einwanderungsrecht weiterentwickeln 
und bewährte Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
wie die Westbalkanregelung entfristen. Neben dem bestehen-
den Einwanderungsrecht werden wir mit der Einführung einer 
Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule 
etablieren, um Arbeitskräften zur Jobsuche den gesteuerten Zu-
gang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Blue 
Card werden wir im nationalen Recht auf nicht-akademische 
Berufe ausweiten; Voraussetzung wird ein konkretes Jobange-
bot zu marktüblichen Konditionen sein.“ Zeilen 1009 ff.  

„Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digi-
talisieren. Auch um transnationale Arbeitsmigration zu ermög-
lichen, wollen wir, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht bei 
vorübergehenden Auslandsaufenthalten erlöschen. Wir streben 
ein in sich stimmiges, widerspruchsfreies Einwanderungsrecht 
an, das anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise in 
einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusammen-
gefasst wird.“ Zeilen 4646 ff.  
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Bewertung: Überwiegend positiv. Die Westbalkanrege-
lung ist im engeren Sinne keine Regelung des Fachkräfte-
gesetzes und wird vom DGB u.a. wegen fehlender Kon-
trollmöglichkeiten abgelehnt. Eine Evaluation der bisheri-
gen Ergebnisse ist notwendig.  
Die Erleichterung der Einwanderung zum Zwecke der 
Jobsuche unter Voraussetzungen ist positiv zu bewerten, 
da bestehende Regelungen intransparent, die Visa-
vergabe schwierig und die Hürden zu hoch sind (u.a. in 
Deutschland anerkannter Abschluss im Herkunftsland). 
Genauere Regelungen sind zu prüfen, auch der Zuzug für 
Ausbildung soll erleichtert werden. 
Die Zusammenfassung der Regelungen im Aufenthaltsge-
setzbuch ist zu begrüßen, wenn es mit Vereinfachung 
einhergeht.  
Die vereinfachte Anerkennung von Abschlüssen ist vage 
gehalten, aber positiv zu bewerten.  

2. Staatsangehörigkeitsrecht/Integration  
„Wir schaffen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Dafür 
werden wir die Mehrfachstaatsangehörigkeit ermöglichen und 
den Weg zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ver-
einfachen. Eine Einbürgerung soll in der Regel nach fünf Jahren 
möglich sein, bei besonderen Integrationsleistungen nach drei 
Jahren. Eine Niederlassungserlaubnis soll nach drei Jahren er-
worben werden können. In Deutschland geborene Kinder aus-
ländischer Eltern werden mit ihrer Geburt deutsche Staatsbür-
gerinnen bzw. Staatsbürger, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren 
einen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 
Für zukünftige Generationen prüfen wir, wie sich ausländische 
Staatsbürgerschaften nicht über Generationen vererben. 
In Anerkennung ihrer Lebensleistung wollen wir die Einbürge-
rung für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration 
erleichtern, deren Integration lange Zeit nicht unterstützt 
wurde, indem wir für diese Gruppe das nachzuweisende 
Sprachniveau senken. Zudem schaffen wir eine allgemeine Här-
tefallregelung für den erforderlichen Sprachnachweis. Das Ein-
bürgerungserfordernis der „Einordnung in die deutschen Le-
bensverhältnisse“ werden wir durch klare Kriterien ersetzen. 
Wir werden mit einer Kampagne über die Möglichkeiten zum 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit werben und begrü-
ßen die Durchführung von Einbürgerungsfeiern ausdrücklich.“  
Zeilen 3964 ff. 

Bewertung: Positiv. Die Neuregelungen erfüllen viele 
ver.di Forderungen, jedoch fehlt es noch an Konkretisie-
rungen, u.a. zur Problematik, dauerhafte sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung (eigenständige Existenzsi-
cherung) vorweisen zu müssen, um Anspruch auf Einbür-
gerung einzulösen. Ein starkes Symbol für ältere Kol-
leg*innen der Gastarbeitergeneration ist die Absenkung 
des Sprachniveaus bei Einbürgerungen.  

 

3. Partizipation/Wahlrecht/Diversity im ÖD 
„Wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken. 
Wir wollen die Ausübung des Wahlrechts für im Ausland le-
bende Deutsche erleichtern.“ Zeilen 275 ff.  

„Für mehr Repräsentanz und Teilhabe werden wir ein Partizipa-
tionsgesetz vorlegen mit dem Leitbild „Einheit in Vielfalt“ und 
die Partizipation der Einwanderungsgesellschaft stärken (etwa 
durch Einführung eines Partizipationsrates). In der Bundesver-
waltung und in den Unternehmen mit Bundesbeteiligung füh-
ren wir eine ganzheitliche Diversity-Strategie mit konkreten 
Fördermaßnahmen, Zielvorgaben und Maßnahmen für einen 
Kulturwandel ein.“ Zeilen 3952ff. 

Bewertung: Überwiegend Positiv. Die Forderungen von 
ver.di und der Zivilgesellschaft zur Schaffung eines Parti-
zipationsgesetzes mit Zielvorgaben für den ÖD wurde 
weitestgehend aufgegriffen, aber es fehlt ein Bekenntnis 
zur Ausweitung des Wahlrechts auf Drittstaatler*innen. 
Gerade vor dem Hintergrund der gewünschten Anwer-
bung von Fachkräften und dem wachsenden Demokra-
tiedefizit in den Metropolen ist es unverständlich, wenn 
nur eine Reform i.S. der Absenkung des Wahlalters beab-
sichtigt ist.  
Ein Partizipationsgesetz bietet dennoch Chancen, das 
Thema Wahlrecht dort einzubringen. Im Partizipationsrat 
müssen Gewerkschaften vertreten sein.  

4. Antidiskriminierung, AGG, inst. Rassismus und 
kirchliches Arbeitsrecht 

„Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes 
(Artikel 3 Absatz 3 GG) um ein Verbot der Diskriminierung we-
gen sexueller Identität ergänzen und den Begriff „Rasse“ im 
Grundgesetz ersetzen.“ Zeilen 4050 ff. 

„Wir stellen die Unabhängigkeit der Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes sicher, statten sie angemessen mit Personal und 
Budget aus und stärken ihre Kompetenzen. Ihre Leitung wird 
vom Bundestag gewählt. Mit den Ländern werden wir das 
Netzwerk zivilgesellschaftlicher Beratungsstellen gegen Diskri-
minierung flächendeckend ausbauen und nachhaltig finanzie-
ren. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) werden 
wir evaluieren, Schutzlücken schließen, den Rechtsschutz ver-
bessern und den Anwendungsbereich ausweiten.“ 
Zeilen 4053 ff. 

„Die Institutionen des Staates stehen in besonderer Verantwor-
tung, an jeder Stelle fest und zweifelsfrei auf der Grundlage un-
serer freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu agieren 
und jede Form der gruppenbezogenen Diskriminierung ent-
schieden entgegenzutreten. Dafür ist Selbstkontrolle im Sinne 
von Supervision und Innerer Führung ebenso wichtig wie unab-
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ausgeschlossen werden. Zur Entwicklung des Reformmodells 
wird eine unabhängige Kommission aus mehreren hierfür 
qualifizierten unabhängigen Instituten beauftragt.“ Zeilen 
2537ff. 

Bewertung: Der Reformansatz zur Abstimmung von 
Sozialleistungen ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 
Die wissenschaftliche Aufarbeitung im Vorfeld ist ein 
richtiger Schritt. Die Kommission sollte schnellstmöglich 
die Arbeit aufnehmen und ein verbindliches 
Abschlussdatum gesetzt bekommen.  

16. „Die Anrechnung von Aufwandsentschädigungen für 
ehrenamtliche Arbeit soll in Anlehnung an das Steuerrecht mit 
einem jährlichen Freibetrag gestaltet werden.“  
Zeilen 2547 ff. 

Bewertung: Positiv – hiermit werden Personen im SGB 
XII bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit den 
Übungsleiter*innen gleichgestellt. 

17. „Eine passgenaue und ganzheitliche Unterstützung 
erfordert einen ausreichend dimensionierten 
Betreuungsschlüssel und gut qualifiziertes Personal bei den 
Jobcentern. Wir werden daher Eingliederungs- und 
Verwaltungstitel entsprechend ausstatten. Die Übertragbarkeit 
von Restmitteln werden wir fortführen. Zeilen 2551 ff. 

Bewertung: Zutreffende Feststellung. Konkret unterstüt-
zenswert wären vor allem die Neudimensionierung ( d. h. 
die auskömmlichere Gestaltung) des Betreuungsschlüs-
sels und nachhaltige Investitionen in sehr gut qualifizier-
tes Personal. 

18. „Wir wollen prüfen, ob sozialversicherungspflichtige 
Erwerbstätige im Bürgergeldbezug in die Betreuung durch die 
Agenturen für Arbeit wechseln können, auch um Kapazitäten 
für einen besseren Betreuungsschlüssel in den Jobcentern zu 
schaffen und ihnen Zugang zu den Qualifizierungs- und 
Weiterbildungsangeboten im SGB III zu gewähren.“  
Zeilen 2556 ff. 

Bewertung: Erfüllt die ver.di-Anforderung, wenn auch 
zunächst nur als Prüfauftrag. 

19. „Durch die Einführung einer Bagatellgrenze in Höhe von bis 
zu 50 Euro werden wir die Jobcenter von Bürokratie entlasten. 
Um den individuellen Charakter des Bürgergelds zu stärken, 
werden wir auch im SGB II von der horizontalen auf die 
vertikale Einkommensanrechnung umstellen“ Zeilen 2561 ff. 

Bewertung: Sehr positiv – wer Arbeit hat, die den Bedarf 
deckt, fällt aus der Bedarfsgemeinschaft raus. Der diesen 
Bedarf übersteigende Einkommensanteil wird zwar 
immer noch auf die BG angerechnet, aber der sonstige 
Zugriff, z. B. Maßnahmen entfällt. Damit wird eine 
Forderung des Bundeserwerbslosenausschusses von 
ver.di umgesetzt.  

20. „Die Feststellung der Erwerbsfähigkeit wird standardisiert 
und in Zukunft ausschließlich von der gesetzlichen 
Rentenversicherung durchgeführt“ Zeile 2563 f. 

Bewertung: Guter Ansatz; die konkrete praktische 
Umsetzung, insbesondere Schnittstellenklärung, bleibt 
aber abzuwarten. 

21. „Zur Problematik der Obdachlosigkeit von EU-Bürgern 
richten wir eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein.“ Zeile 2567 

Bewertung: Positiv. 

22. „Die gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände sehen wir samt 
ihrer Angebotsvielfalt als wichtigen Partner bei der Förderung 
des gesellschaftlichen Engagements und Zusammenhalts. Bei 
der Erstellung des 7. Armuts- und Reichtumsberichts richten 
wir auch einen Fokus auf verdeckte Armut und beziehen 
Menschen mit Armutserfahrung stärker ein.“ Zeile 2569 ff. 

Bewertung: Das derzeit noch völlig vage „Reformmodell“ 
soll durch eine unabhängige Kommission entwickelt 
werden. Unsere Forderung muss sein, dass in dieser 
Kommission nicht nur Wohlfahrtsverbände (aktive 
Nutzer*innen des Systems), sondern auch organisierte 
Betroffene (Erwerbslose) aus Gewerkschaften (ver.di) 
sowie Bürger*innen, die in den letzten 16 Jahren mit 
Hartz-IV-Beziehenden gearbeitet haben oder selbst 
davon betroffen waren, beteiligt werden. 

VI. Migration (R. Khan) 
1. Einwanderungsgesetzgebung/Fachkräfte/ 

Anerkennung Berufsabschlüsse 
„Viertens braucht Deutschland mehr Arbeitskräfteeinwande-
rung. Wir werden unser Einwanderungsrecht weiterentwickeln 
und bewährte Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
wie die Westbalkanregelung entfristen. Neben dem bestehen-
den Einwanderungsrecht werden wir mit der Einführung einer 
Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite Säule 
etablieren, um Arbeitskräften zur Jobsuche den gesteuerten Zu-
gang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Blue 
Card werden wir im nationalen Recht auf nicht-akademische 
Berufe ausweiten; Voraussetzung wird ein konkretes Jobange-
bot zu marktüblichen Konditionen sein.“ Zeilen 1009 ff.  

„Wir wollen die Visavergabe beschleunigen und verstärkt digi-
talisieren. Auch um transnationale Arbeitsmigration zu ermög-
lichen, wollen wir, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht bei 
vorübergehenden Auslandsaufenthalten erlöschen. Wir streben 
ein in sich stimmiges, widerspruchsfreies Einwanderungsrecht 
an, das anwenderfreundlich und systematisiert idealerweise in 
einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch zusammen-
gefasst wird.“ Zeilen 4646 ff.  
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hängige wissenschaftliche Erkenntnisse über die innere Ver-
fasstheit von Einrichtungen und ihren Beschäftigten. Wir wol-
len entsprechende Studien fördern.“ Zeilen 4061 ff.  

„Gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchli-
che Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen 
werden kann.“ Zeilen 2348 f.  

Bewertung: Überwiegend positiv. Die Stärkung der AdS 
ist überfällig, ebenso die Streichung des Begriffs Rasse 
aus dem Grundgesetz. Die Vorschläge zur AGG Reform 
sind noch unkonkret gehalten; ver.di hat dazu detaillierte 
Forderungen. Zur ver.di Forderung nach Beschwerdestel-
len gegen institutionellem Rassismus gibt es keine Be-
schlüsse, nur die Ankündigung von Studien. Es wird nur 
die Prüfung des kirchlichen Arbeitsrechts beschlossen. Es 
gibt aber keine Selbstverpflichtung zur Änderung; den-
noch Fortschritt und im ver.di-Sinn.  

5. Integration der Flüchtlinge, Spurwechsel,  
Bleiberecht, Finanzierung/Zugang Sprachkurse 

„Der bisherigen Praxis der Kettenduldungen setzen wir ein 
Chancen-Aufenthaltsrecht entgegen:  Menschen, die am 1. Ja-
nuar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffäl-
lig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufenthaltser-
laubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übri-
gen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen (insbeson-
dere Lebensunterhaltssicherung und Identitätsnachweis gemäß 
§§ 25 a und b AufenthG). Zeilen4659 ff.  

„Wir wollen Geduldeten in der Ausbildung und ihren Betrieben 
mehr Rechtssicherheit durch eine Aufenthaltserlaubnis (§ 60 c 
AufenthG) verleihen. Die Beschäftigungsduldung wollen wir 
entfristen und Anforderungen realistisch und praxistauglicher 
fassen. Die „Duldung light“ schaffen wir ab.“ Zeilen 4666 ff. 

„Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende schaffen 
wir ab. Einem an sich bestehenden Anspruch auf Erteilung ei-
ner Aufenthaltserlaubnis steht ein laufendes Asylverfahren 
nicht entgegen, sofern bei Einreise die Voraussetzungen für die 
Aufenthaltserlaubnis bereits vorlagen.“ Zeilen 4674 ff.  

„Für eine möglichst rasche Integration wollen wir für alle Men-
schen, die nach Deutschland kommen von Anfang an Integrati-
onskurse anbieten. Die Kurse müssen passgenau und erreich-
bar sein. Die Bedingungen für Kursträger, Lehrende und Teil-
nehmende wollen wir verbessern. Kinder und Jugendliche sol-
len schnell Zugang zu Bildung bekommen.“ Zeilen 4683 ff. 

„Für eine schnelle und nachhaltige Arbeitsmarktintegration 
werden wir die auf den Integrationskursen aufbauenden Be-
rufssprachkurse stärker fördern und die Mittel verstetigen. Die 
Meldepflichten von Menschen ohne Papiere wollen wir überar-
beiten, damit Kranke nicht davon abgehalten werden, sich be-
handeln zu lassen.“ Zeilen 4698 ff. 

„Das Konzept der AnkER-Zentren wird von der Bundesregierung 
nicht weiterverfolgt.“ Zeile 4716 

Bewertung: Überwiegend positiv. Arbeitsverbote und 
nicht zu erfüllende Regelungen schaden der Integration 
und verunsichern Arbeitgeber*innen. ver.di fordert, dass 
die Beschäftigungsduldung nicht nur entfristet, sondern 
in regulären Aufenthaltstitel überführt wird. Geduldetete 
sind sonst leicht erpressbar durch Arbeitgeber*innen.   

Die Menschenwürde darf nicht länger migrationspolitisch 
relativiert werden. Auch Menschen ohne Papiere oder 
mit unsicheren Bleiberechten haben Anspruch auf Arbeit 
und Gesundheitsleistungen, hier setzt der 
Koalitionsvertrag Akzente.  

6. Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus, Antisemitismus und 
Demokratiefeindlichkeit  

„Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer 
Demokratie. Wir treten allen verfassungsfeindlichen, 
gewaltbereiten Bestrebungen entschieden entgegen – ob 
Rechtsextremismus, Islamismus, Verschwörungsideologien, 
Linksextremismus oder jeder anderen Form des Extremismus. 
(…) Die Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans gegen 
Rassismus und des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von 
Rechtsextremismus und Rassismus werden wir anpassen und 
weiterentwickeln. (…) Wir verbessern die Erfassung der 
politisch motivierten Kriminalität, z. B. in Hinblick auf frauen- 
und queerfeindliche Hasskriminalität. (…) Wir verbessern die 
Möglichkeit von Auskunftssperren im Melderegister für 
Bedrohte. Wir treiben auch innerhalb der Bundesregierung die 
weitere Aufarbeitung des NSU-Komplexes energisch voran und 
bringen ein Archiv zu Rechtsterrorismus in Zusammenarbeit 
mit betroffenen Bundesländern auf den Weg. Zeilen 3578 ff.  

„Zur verbindlichen und langfristig angelegten Stärkung der Zi-
vilgesellschaft werden wir bis 2023 nach breiter Beteiligung ein 
Demokratiefördergesetz einbringen. Damit stärken wir die zivil-
gesellschaftliche Beratungs-, Präventions- und Ausstiegsarbeit 
sowie das Empowerment von Betroffenengruppen und werden 
sie vor Angriffen schützen.“ Zeilen 3929 ff.   

„Im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wollen wir die be-
stehenden Strukturen stärken und weiterentwickeln, vermehrt 
mehrjährige Zuwendungen ermöglichen und die Fördermodali-
täten vereinfachen. Die Finanzierung sichern wir dauerhaft ab. 
Für uns ist es selbstverständlich, dass alle unterstützten Maß-
nahmen eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit 
leisten und die dazu geförderten Organisationen auf dem Bo-
den der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen 
müssen. Wir unterstützen die Errichtung eines Erinnerungsor-
tes sowie eines Dokumentationszentrums für die Opfer des 
NSU.“ Zeilen 3934 ff.  
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„Den Antisemitismus-Beauftragten werden wir strukturell stär-
ken.“ Zeile 3995  

„Wir werden die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus und Rassismus fortsetzen, inhaltlich weiterentwickeln und 
sie nachhaltig finanziell absichern. Wir entwickeln eine Strate-
gie für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung 
sowie Extremismusprävention. Wir stärken die Arbeit gegen 
Hass im Netz und Verschwörungsideologien.“ Zeilen 4031 ff. 

„Wir treiben die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Her-
kunft voran (z. B. durch entsprechende Begabtenförderung und 
Unterstützung eines bundesweiten Community-Zentrums), 
bauen Forschung aus, stärken z. B. das Deutsche Zentrum für 
Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) dauerhaft und 
verstetigen seinen Rassismusmonitor. Wir setzen eine Anti-Ras-
sismus-Beauftragte bzw. einen Anti-Rassismus-Beauftragten  

ein. Zudem richten wir eine unabhängige Monitoring- und Be-
ratungsstelle für antiziganistische Vorfälle ein. Empfehlungen 
der Expertenkommission Antiziganismus greifen wir auf und 
setzen eine Antiziganismus-Beauftragte bzw. einen Antiziganis-
mus-Beauftragten ein.“ Zeilen 4041 ff. 

Bewertung: Positiv. ver.di hat die Notwendigkeit betont, 
eine Gesamtstrategie gegen Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus zu entwickeln und durch ein De-
mokratiefördergesetz zu verankern. Ebenso müssen An-
lauf- und Beratungsstellen wie Maßnahmen der politi-
schen Bildung verstetigt und für alle Teile der Bevölke-
rung geöffnet werden. Der Koalitionsvertrag formuliert 
hier wichtige Schritte.  
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Nr. 324 / 25. Januar 2022 

Endlich die überfällige Abkehr von Hartz IV? 

Nach 73 Tagen Regierungsbildung steht sie 
also: Die neue Bundesregierung. Und mit ihr 
auch das Arbeitsprogramm für die kommende 
Legislaturperiode, der Koalitionsvertrag. Die 
Verhandler:innen von SPD, den Grünen und 
FDP haben insgesamt 48 Tage (zwei Tage 
mehr als die letzte Große Koalition) daran ge-
arbeitet und ihn mit dem Satz „Mehr Fort-
schritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit“ übertitelt. 

Doch wie viel Fortschritt steckt tatsächlich im 
Koalitionsvertrag? Wie groß ist der Zuwachs 
von Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltig-
keit? Was verbirgt sich im Detail hinter den 
51.603 Wörtern auf 177 Seiten? Zentrale Fra-
gen, auch im Hinblick auf eines der größeren 
Vorhaben der neuen Regierung: Das Bürger-
geld. 

Zunächst ein Blick zurück … 

Schon in den Wahlprogrammen bestand bei der 
SPD und den Grünen ein recht breiter Konsens 
zum Thema Bürgergeld. Während die SPD in ihrem 
Programm die „grundlegende Überarbeitung und 
Weiterentwicklung der Grundsicherung hin zu ei-
nem Bürgergeld“ proklamierte, wurden die Grü-
nen zumindest sprachlich noch deutlicher: In ihrem 
Wahlprogramm war von der „Überwindung von 
Hartz IV und dessen Ersatz durch eine Garantiesi-
cherung“ zu lesen. Der kleinste Partner der neuen 
Dreierkonstellation, die FDP, wollte (und will) das 
„Liberale Bürgergeld“, das im Wesentlichen beste-

hende Leistungen und Systeme bündelt und die 
bisherigen Zuverdienstregelungen verbessert. 

Und was ist rausgekommen? 

Als kleinsten gemeinsamen Nenner konnten sich 
die Koalitionäre schließlich tatsächlich auf die Ein-
führung eines Bürgergeldes verständigen, „das die 
Würde des und der einzelnen achten, zur gesell-
schaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und 
unkompliziert zugänglich sein soll.“  

Das Ampel-Bürgergeld stelle „die Potenziale der 
Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration 
in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt.“ Gesetzli-
che Grundlagen würden so verändert, „dass künf-
tig eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist und 
eine Vertrauensbeziehung entstehen kann“.  

Wenn dann ohne weitere Konkretisierung von ei-
ner „befristeten Vertrauenszeit“ die Rede ist und 
gleichzeitig das Sanktionsregime (oder freundli-
cher formuliert: die Mitwirkungspflicht) zwar ab-
geschwächt, aber beibehalten werden soll, stellt 
sich zwangsläufig die Frage: Wie gut kann „Ver-
trauen auf Verordnung“ gedeihen? 

Es ist begrüßenswert, dass der neue Gesetzgeber 
„in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezu-
ges die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens 
gewährt und die Angemessenheit der Wohnung 
anerkennt“ und damit eine ver.di-Forderung er-
füllt. Ebenso positiv zu sehen sind die überfällige 
Abschaffung des Vermittlungsvorrangs und der 
Wegfall der Anrechnung von Schüler*innen- und 
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Studierendenjobs in Bedarfsgemeinschaften – so 
haften Kinder nicht mehr für ihre Eltern.  

Die Koalition sieht ein „Moratorium für die bishe-
rigen Sanktionen unter das Existenzminimum“ vor. 
Begrüßenswert aus ver.di-Sicht, allerdings nur, 
wenn auch tatsächlich alle Sanktionen ausgesetzt 
werden, wie es ver.di im Übrigen seit Jahren for-
dert. 

Fragen über Fragen … 

Viele – zum Teil ganz entscheidende – Fragen blei-
ben darüber hinaus zunächst offen: 

 Wie genau soll die Erstattung der Kosten der 
Unterkunft transparenter und rechtssicherer 
gestaltet werden? Und welche Rolle sieht der 
Bundesgesetzgeber für sich selbst in diesem 
System vor? 

 Welche konkreten Maßnahmen braucht es 
(auch im Entstehungsprozess), um aus der bis-
herigen Eingliederungsvereinbarung eine Teil-
habevereinbarung zu machen, die diesen Na-
men auch wirklich verdient? Und wird zukünftig 
tatsächlich nur noch sanktioniert, was in der 
Vereinbarung festgehalten wird? 

 Ist die „Nachhaltigkeit der Integration“ eine 
rein statistische Kennziffer, wie es sie zumindest 
in der Welt der Bundesagentur für Arbeit viele 
gibt? 

 Was genau ist am Teilhabechancengesetz zu 
verändern bzw. „weiterzuentwickeln“? 

Und schließlich enthält die Bürgergeld-Passage im 
Koalitionsvertrag auch den einen oder anderen 
Punkt, der nachhaltig Kritik auslöst (und Wider-
stand von ver.di und Betroffenenseite nach sich 
ziehen wird): 

So darf beispielsweise ein „Konfliktlösungsmecha-
nismus“ nicht dazu führen, die Verkennungsquo-
ten zu „optimieren“ und die Gerichtsbarkeit zu 

entlasten. Die Rechtsweggarantie ist für ver.di 
nicht diskutabel. 

„Verbesserte“ Zuverdienstregelungen dürfen nicht 
zu steuersubventionierten Kombi-Lohn-Modellen 
führen und damit Fehlanreize für Arbeitgeber set-
zen. 

Vor allem aber ist aus ver.di-Sicht besonders be-
achtenswert, was der Koalitionsvertrag bedauerli-
cherweise nicht enthält: 

Aussagen zu einer mehr als überfälligen, aus-
kömmlichen (!) Erhöhung der einschlägigen Re-
gelsätze fehlen ebenso wie Ansätze zur Schaf-
fung eines neuen Herleitungsverfahrens für eben-
jene.  

Beide Themen gehören nach Auffassung von 
ver.di aber zwingend an die Spitze der sozialpoli-
tischen Agenda. Ganz offensichtlich konnten (oder 
wollten) sich die Koalitionspartner hierzu nicht ver-
ständigen. Damit konterkarieren sie ihre eigene 
Rede von der Würde des und der einzelnen und 
der realen Chance auf echte Teilhabe. Insbeson-
dere an dieser Stelle müssen sich die Koalitionäre 
dringend bewegen. Andernfalls bleibt von der 
Grundidee zur Überwindung von Hartz IV nur eine 
Umfirmierung in den Köpfen der geneigten Öf-
fentlichkeit und damit sprichwörtlich nur alter 
Wein in neuen Schläuchen. 

ver.di wird sich als sozialpolitische Akteurin und 
Interessenvertretung auch von erwerbslosen Kol-
leg:innen intensiv und kritisch-konstruktiv in die 
weitere Ausgestaltung des Bürgergeldes einbrin-
gen. Als erster Aufschlag dazu soll eine Synopse 
dienen, die der Bereich Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik in Sachen Bürgergeld erstellt hat. 

Den weiteren Debatten sehen wir mit Spannung 
entgegen und freuen uns über Kommentare, Feed-
back und weitere Beiträge in unserem Funktions-
postfach sopo@verdi.de. 
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Endlich die überfällige Abkehr von Hartz IV? 

Nach 73 Tagen Regierungsbildung steht sie 
also: Die neue Bundesregierung. Und mit ihr 
auch das Arbeitsprogramm für die kommende 
Legislaturperiode, der Koalitionsvertrag. Die 
Verhandler:innen von SPD, den Grünen und 
FDP haben insgesamt 48 Tage (zwei Tage 
mehr als die letzte Große Koalition) daran ge-
arbeitet und ihn mit dem Satz „Mehr Fort-
schritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerech-
tigkeit und Nachhaltigkeit“ übertitelt. 

Doch wie viel Fortschritt steckt tatsächlich im 
Koalitionsvertrag? Wie groß ist der Zuwachs 
von Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltig-
keit? Was verbirgt sich im Detail hinter den 
51.603 Wörtern auf 177 Seiten? Zentrale Fra-
gen, auch im Hinblick auf eines der größeren 
Vorhaben der neuen Regierung: Das Bürger-
geld. 

Zunächst ein Blick zurück … 

Schon in den Wahlprogrammen bestand bei der 
SPD und den Grünen ein recht breiter Konsens 
zum Thema Bürgergeld. Während die SPD in ihrem 
Programm die „grundlegende Überarbeitung und 
Weiterentwicklung der Grundsicherung hin zu ei-
nem Bürgergeld“ proklamierte, wurden die Grü-
nen zumindest sprachlich noch deutlicher: In ihrem 
Wahlprogramm war von der „Überwindung von 
Hartz IV und dessen Ersatz durch eine Garantiesi-
cherung“ zu lesen. Der kleinste Partner der neuen 
Dreierkonstellation, die FDP, wollte (und will) das 
„Liberale Bürgergeld“, das im Wesentlichen beste-

hende Leistungen und Systeme bündelt und die 
bisherigen Zuverdienstregelungen verbessert. 

Und was ist rausgekommen? 

Als kleinsten gemeinsamen Nenner konnten sich 
die Koalitionäre schließlich tatsächlich auf die Ein-
führung eines Bürgergeldes verständigen, „das die 
Würde des und der einzelnen achten, zur gesell-
schaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und 
unkompliziert zugänglich sein soll.“  

Das Ampel-Bürgergeld stelle „die Potenziale der 
Menschen und Hilfen zur nachhaltigen Integration 
in den Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt.“ Gesetzli-
che Grundlagen würden so verändert, „dass künf-
tig eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist und 
eine Vertrauensbeziehung entstehen kann“.  

Wenn dann ohne weitere Konkretisierung von ei-
ner „befristeten Vertrauenszeit“ die Rede ist und 
gleichzeitig das Sanktionsregime (oder freundli-
cher formuliert: die Mitwirkungspflicht) zwar ab-
geschwächt, aber beibehalten werden soll, stellt 
sich zwangsläufig die Frage: Wie gut kann „Ver-
trauen auf Verordnung“ gedeihen? 

Es ist begrüßenswert, dass der neue Gesetzgeber 
„in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezu-
ges die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens 
gewährt und die Angemessenheit der Wohnung 
anerkennt“ und damit eine ver.di-Forderung er-
füllt. Ebenso positiv zu sehen sind die überfällige 
Abschaffung des Vermittlungsvorrangs und der 
Wegfall der Anrechnung von Schüler*innen- und 
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Studierendenjobs in Bedarfsgemeinschaften – so 
haften Kinder nicht mehr für ihre Eltern.  

Die Koalition sieht ein „Moratorium für die bishe-
rigen Sanktionen unter das Existenzminimum“ vor. 
Begrüßenswert aus ver.di-Sicht, allerdings nur, 
wenn auch tatsächlich alle Sanktionen ausgesetzt 
werden, wie es ver.di im Übrigen seit Jahren for-
dert. 

Fragen über Fragen … 

Viele – zum Teil ganz entscheidende – Fragen blei-
ben darüber hinaus zunächst offen: 

 Wie genau soll die Erstattung der Kosten der 
Unterkunft transparenter und rechtssicherer 
gestaltet werden? Und welche Rolle sieht der 
Bundesgesetzgeber für sich selbst in diesem 
System vor? 

 Welche konkreten Maßnahmen braucht es 
(auch im Entstehungsprozess), um aus der bis-
herigen Eingliederungsvereinbarung eine Teil-
habevereinbarung zu machen, die diesen Na-
men auch wirklich verdient? Und wird zukünftig 
tatsächlich nur noch sanktioniert, was in der 
Vereinbarung festgehalten wird? 

 Ist die „Nachhaltigkeit der Integration“ eine 
rein statistische Kennziffer, wie es sie zumindest 
in der Welt der Bundesagentur für Arbeit viele 
gibt? 

 Was genau ist am Teilhabechancengesetz zu 
verändern bzw. „weiterzuentwickeln“? 

Und schließlich enthält die Bürgergeld-Passage im 
Koalitionsvertrag auch den einen oder anderen 
Punkt, der nachhaltig Kritik auslöst (und Wider-
stand von ver.di und Betroffenenseite nach sich 
ziehen wird): 

So darf beispielsweise ein „Konfliktlösungsmecha-
nismus“ nicht dazu führen, die Verkennungsquo-
ten zu „optimieren“ und die Gerichtsbarkeit zu 

entlasten. Die Rechtsweggarantie ist für ver.di 
nicht diskutabel. 

„Verbesserte“ Zuverdienstregelungen dürfen nicht 
zu steuersubventionierten Kombi-Lohn-Modellen 
führen und damit Fehlanreize für Arbeitgeber set-
zen. 

Vor allem aber ist aus ver.di-Sicht besonders be-
achtenswert, was der Koalitionsvertrag bedauerli-
cherweise nicht enthält: 

Aussagen zu einer mehr als überfälligen, aus-
kömmlichen (!) Erhöhung der einschlägigen Re-
gelsätze fehlen ebenso wie Ansätze zur Schaf-
fung eines neuen Herleitungsverfahrens für eben-
jene.  

Beide Themen gehören nach Auffassung von 
ver.di aber zwingend an die Spitze der sozialpoli-
tischen Agenda. Ganz offensichtlich konnten (oder 
wollten) sich die Koalitionspartner hierzu nicht ver-
ständigen. Damit konterkarieren sie ihre eigene 
Rede von der Würde des und der einzelnen und 
der realen Chance auf echte Teilhabe. Insbeson-
dere an dieser Stelle müssen sich die Koalitionäre 
dringend bewegen. Andernfalls bleibt von der 
Grundidee zur Überwindung von Hartz IV nur eine 
Umfirmierung in den Köpfen der geneigten Öf-
fentlichkeit und damit sprichwörtlich nur alter 
Wein in neuen Schläuchen. 

ver.di wird sich als sozialpolitische Akteurin und 
Interessenvertretung auch von erwerbslosen Kol-
leg:innen intensiv und kritisch-konstruktiv in die 
weitere Ausgestaltung des Bürgergeldes einbrin-
gen. Als erster Aufschlag dazu soll eine Synopse 
dienen, die der Bereich Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik in Sachen Bürgergeld erstellt hat. 

Den weiteren Debatten sehen wir mit Spannung 
entgegen und freuen uns über Kommentare, Feed-
back und weitere Beiträge in unserem Funktions-
postfach sopo@verdi.de. 
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